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Regulierung und Aufsicht der Banken: Brauchen wir Basel III?

Das Regelwerk Basel II konnte die Finanzkrise nicht verhindern. Ist ein Basel III not-
wendig? Franz-Christoph Zeitler, Deutsche Bundesbank, macht in seinem Beitrag
deutlich, dass entgegen einem in der Öffentlichkeit weit verbreitetem Eindruck auf in-
ternationaler und europäischer Ebene bereits einschneidende Konsequenzen aus
den in der Krise erkannten Schwachstellen des bankaufsichtlichen Regelwerks ge-
zogen worden sind, die voraussichtlich bis Ende 2010 in nationales deutsches
Recht umgesetzt werden. Ziel sei ein härteres und höheres Eigenkapital der Institu-
te, das über den höheren Haftungsbeitrag der Eigentümer und niedrige Fremdkapi-
talhebel zu mehr Vorsicht und damit mehr Systemstabilität beitragen soll. Bernd Ru-
dolph, Universität München, wirft die Frage auf, ob nicht »des Guten zuviel getan«
werde und eine Überregulierung drohe, die u.a. das Bemühen vieler Banken ver-
mindern werde, sich um ein eigenes »vernünftiges« Risikomanagement und die
wirksame Begrenzung übernommener Risiken zu kümmern. Für Christian Kirchner,
Humboldt-Universität zu Berlin, kann Basel III ein Schritt in die richtige Richtung sein,
die Stabilität und die Funktionsfähigkeit der internationalen Finanzmärkte zu verbes-
sern. Die einzelnen Regulierungsinstrumente decken aber nur einen relativ kleinen
Teilausschnitt der notwendigen Reformen ab und sollten deshalb nicht gesondert,
sondern im Kontext der anderen komplementären und substitutiven Regulierungs-
ansätze analysiert werden. Nach Meinung von Christoph Kaserer, Technische Uni-
versität München, würde eine bloße Adaption des Basel-II-Regelwerks an den
grundsätzlichen Schwächen der Struktur der Bankenaufsicht nichts ändern. Es be-
darf vielmehr einer grundsätzlichen Neuausrichtung des Regulierungsansatzes. Aus
Sicht von Markus Ferber, Europäisches Parlament, ist die Überarbeitung der Base-
ler Eigenkapitalregeln nicht die Lösung aller Probleme. Er unterstreicht die Forderung
nach einer europäischen Finanzmarktaufsicht. 

Die High-Tech-Offensive im Freistaat Bayern
Oliver Falck und Stefan Kipar

Der Freistaat Bayern hat im Jahr 1999 mit der High-Tech-Offensive als erstes Bun-
desland in Deutschland eine landesweite »Clusterpolitik« eingeführt, die insbeson-
dere auf Unternehmen in fünf Technologiefeldern ausgerichtet war. Die Politik-
maßnahme sollte die Infrastruktur stärken und damit die Kooperation zwischen
Unternehmen, zwischen Unternehmen und dem Forschungssektor sowie zwi-
schen Unternehmen und dem Finanzsektor fördern und damit die Innovationsak-
tivität von Unternehmen stärken. Unter Verwendung eines Differenz-in-Differen-
zen-Ansatzes und von Daten aus dem ifo Innovationstest wird in diesem Beitrag
gezeigt, dass die bayerische Politikmaßnahme eine positive Wirkung auf die Inno-
vationsaktivität der Unternehmen in Bayern hatte. Unternehmen in einem der fünf
Technologiefelder in Bayern weisen durch die Politikmaßnahme in den folgenden
Jahren eine um 5,77 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit zu innovieren auf.

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU – Fluch oder Segen?
Anja Rohwer

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU entstand in den Gründungsjahren der Eu-
ropäischen Gemeinschaft und beruhte auf dem Ziel, preiswerte Nahrungsmittel in
ausreichender Menge anzubieten. Seitdem wurde die GAP mehrfach reformiert. Das
heutige Ziel der GAP ist die Gewährleistung von gesunden Lebensmitteln sowie die
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Schonung der ländlichen Umwelt. Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein Zwei-Säu-
len-Programm ins Leben gerufen, das zum einen auf einer gemeinsamen Marktord-
nung und zum anderen auf einer Entwicklung des ländlichen Raumes beruht. Dieser
Beitrag gibt einen Überblick über die GAP und eine Bewertung der Maßnahmen.

Umweltinnovationen in Deutschland – 
Ergebnisse der zweiten Befragungswelle
Tilmann Rave

2009 wurden die ersten Ergebnisse einer Studie zum Thema Entstehung, Diffusion
und Wirkungen von Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsinnovationen vorgestellt (vgl.
ifo Schnelldienst Nr. 14/2009). Dazu führte das ifo Institut eine branchenübergreifende
Unternehmensbefragung und eine Patentanalyse auf der Basis der Datenbank des
Europäischen Patentamts durch. Die Befragungen decken den Zeitraum 2004 bis
2006 sowie 2007 bis 2009 ab. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der zweiten
Erhebung wiedergegeben und trendmäßige Veränderungen gegenüber dem ersten
Befragungszeitraum betrachtet. Insgesamt zeigt sich dabei, dass sich – vielfach ge-
stützt durch entsprechende politische Rahmenbedingungen – die Umweltinnova-
tionsaktivitäten trotz des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds gut behaupten.

Drei Jahre Schrumpfkur für den europäischen Wohnungsbau
Ausgewählte Ergebnisse der Euroconstruct-Winterkonferenz 2009
Erich Gluch und Ludwig Dorffmeister

Nach den aktuellen Analysen der Experten aus den 19 Mitgliedsländern des Euro-
construct-Netzwerks befindet sich der europäische Wohnungsbau in einer gewaltigen
Schrumpfkur. 2008 und 2009 verringerte sich das Bauvolumen in den 19 von der 
Euroconstruct-Gruppe analysierten Ländern bereits um rund ein Fünftel. In diesem
Jahr wird ein weiterer Rückgang der Wohnungsbauaktivitäten um insgesamt rund 2% 
erwartet. 

Kurz zum Klima: Schritt für Schritt
Janina Ketterer und Jana Lippelt

Nachhaltigkeitsindizes werden von mehreren Organisationen berechnet, um den an-
thropogenen Einfluss auf das Ökosystem zu evaluieren. Dieser Beitrag stellt das
Konzept des Ecological Footprint (EF), des ökologischen Fußabdrucks, vor.

ifo Konjunkturtest Januar 2010 in Kürze
Klaus Abberger

Das ifo Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands hat sich im
Januar erneut verbessert. Die momentane Geschäftslage der Unternehmen ent-
spannt sich weiter. Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im kommenden halben
Jahr sind die Befragungsteilnehmer zuversichtlicher als bislang. 

Veranstaltungshinweis

Am 18. und 19. März 2010 findet die nächste CESifo International Spring Confe-
rence in den Räumen der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin statt.
Die Konferenz steht unter dem Generalthema »Getting the Global Economy Un-
stuck«. Das Programm finden Sie auf den Seiten 59 und 60.

37

Daten und Prognosen

44

Im Blickpunkt

53

55



63.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  3/2010

3

Regulierung und Aufsicht
der Banken: Lehren aus 
der Krise

Finanzmärkte gelten als hoch reguliert.
Dennoch oder gerade deshalb hat die Kri-
se zu kritischen Fragen geführt, ob die
vorhandenen Regeln in die richtige Rich-
tung weisen oder reformiert werden müs-
sen. Ziel ist, ähnliche Krisen zu vermeiden
oder – da Krisen nie völlig ausgeschlos-
sen werden können – das System für sol-
che Fälle robuster, schockresistenter zu
machen. 

I.

Um die richtigen Lehren aus der Krise zu
ziehen, ist ein Blick auf die Ursachen not-
wendig. Ich sehe hauptsächlich zwei »Vor-
krisentrends« der Finanzbranche als De-
terminanten. In der gebotenen Kürze: 

Erstens: Zuviel Kurzfristorientierung; zu
wenig Nachhaltigkeit. Dies betrifft z.B.
Geschäftsmodelle, die auf Kreditvergabe
und -verbriefung ohne solide Bonitätsprü-
fung aufbauten und durch die Erwartung
der vollen Ausplatzierung des Risikos an
den Kapitalmärkten getragen wurden.
Dies betrifft die Verwendung von Zeitwer-
ten, die lediglich in den Büchern und Ab-
schlüssen Verwendung finden und deren
Realisierung kaum getestet wurde; dies
betrifft aber auch Vergütungs- und Bo-
nussysteme, die »high speed money« oh-
ne Blick auf die Gefahren des schnellen
Fahrens belohnten. 

Zweitens: Regulierungsarbitrage, die ei-
nerseits innerhalb von Kreditinstituten –
etwa zwischen Handels- und Bankbuch
– oder bei kurzfristig revolvierenden Kre-
ditlinien zu finden war, andererseits aber
auch im Verhältnis von Kreditinstituten zu
nicht regulierten Nearbanks oder Schat-
tenbanken. Dazu gehören auch Ge-
schäftsmodelle, die in manchen Staaten
keiner Bankaufsicht unterlagen, obwohl

Bankgeschäft betrieben wurde (z.B. US
mortgage lenders).

Die alte Lebenserfahrung des »trovata
la legge, trovato l’inganno«, die Gefahr
der Umgehung belastender Regeln, wird
man auch durch Reformen nicht abstel-
len können. Es ist aber m.E. eine zen-
trale Verantwortung der Legislatoren, bei
der Regelsetzung stärker auf die Anreiz-
wirkung zu achten. Stimmen die Anreiz-
strukturen, kann man die Umgehung der
Regeln zwar nicht verhindern, aber doch
austrocknen.

Nicht Schwerpunkt dieses Beitrags, aber
m.E. Voraussetzung für den systemstabi-
lisierenden Erfolg neuer bankaufsichtlicher
Regeln ist der Regelkranz außerhalb des
Aufsichtsrechts. Dies gilt z.B. für die in
einem marktwirtschaftlichen System
grundlegende Frage nach Gewinnermitt-
lung, Gewinnausweis und Gewinnaus-
schüttung und die für Kurz- oder Lang-
fristorientierung zentrale Anreizwirkung
der Rechnungslegung und Bilanzierung.
Sind Rechnungslegung und Gewinner-
mittlung stark volatil und prozyklisch, wird
es kaum erfolgreich sein, gegen diese
Grunddynamik mit aufsichtsrechtlichen
»prudential filters« vorzugehen. Hier stellt
sich z.B. die Frage, ob ein nicht realisier-
ter, oft nur geschätzter Zeitwertgewinn in
voller Höhe ganz real ausgeschüttet und
als Bemessungsgrundlage für Boni ver-
wendet werden soll. Der deutsche Ge-
setzgeber hat bekanntlich im BilMoG nun-
mehr veranlasst, einen Teil der (überwie-
gend nicht realisierten) Zeitwertgewinne
aus Finanzinstrumenten in eine Rückla-
ge einzustellen. 

Weitere Stichworte für den regulatori-
schen Kranz außerhalb des Aufsichts-
rechts sind:

• Transparenz der Risikoverteilung;
hierzu gehört die Entwicklung einer risk

Brauchen wir Basel III?
Regulierung und Aufsicht der Banken: 

Das Regelwerk Basel II konnte die Finanzkrise nicht verhindern. Ist ein Basel III notwendig?

Franz-Christoph Zeitler*

* Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler ist Vizepräsident
der Deutschen Bundesbank.
Der Autor legt ausschließlich seine persönliche Mei-
nung dar. 
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map mit dem Nukleus eines Kreditregisters und die Ent-
wicklung funktionierender zentraler Gegenparteien (CCPs)
für Kreditderivate. Leider nehmen am europäischen risk-
map-Projekt (Kreditregister) bisher nur sieben von 27 EU-
Staaten teil. 

– Allgemeine Standards für die Kreditvergabe, vor allem
Bewertung und Beleihungsrelationen bei Immobilien-
krediten, wie sie im »joint forum« der Aufsichtsinstitu-
tionen immerhin angedacht werden. Hierzu gehört auch
die problematische Wirkung von Rechtsinstituten wie
»non-recourse loans«, die die Risikowahrnehmung bei
der Kreditvergabe erheblich reduzieren. 

– Vertrauensschaffende Regeln für Ratingagenturen wie
die Trennung von Beratung und Bewertung, überprüf-
bares rechtliches Gehör für die Emittenten; standardi-
sierte Angaben über Art und Qualität des underlyings
strukturierter Wertpapiere und eine eigene Ratingklas-
se für diese Wertpapiere, da sie eine vom normalen
Emittentenrisiko völlig unterschiedliche Risikostruktur
aufweisen. 

II.

Entgegen einem in der Öffentlichkeit weit verbreiteten Ein-
druck sind auf internationaler und europäischer Ebene be-
reits einschneidende Konsequenzen aus den in der Krise er-
kannten Schwachstellen des bankaufsichtlichen Regelwerks
gezogen worden, die voraussichtlich bis Ende dieses Jah-
res (Ende 2010) in nationales deutsches Recht umgesetzt
werden:

• Die Anhebung der Kapitalanforderungen für Handels-
geschäfte um das Zwei- bis Dreifache, wodurch die Ar-
bitrage vom Bank- ins Handelsbuch eingeebnet wird. 

• Die spürbare Erhöhung der Kapitalunterlegung für Wie-
derverbriefungen und komplexe Verbriefungen, die im
letzteren Fall bis zum vollen Kapitalabzug reicht. Zudem
muss der Originator von Verbriefungen einen Teil des
Risikos (zwar nur 5%) als Selbstbehalt in der eigenen
Bilanz fortführen; dadurch erhält er einen Anreiz, die Struk-
turen und ihr Risiko vorsichtig zu bewerten und auch fort-
laufend im Auge zu behalten, was eine essentielle Vor-
aussetzung für die Wiedergewinnung des Vertrauens in
den implodierten Verbriefungsmarkt bildet.

• Die Erhöhung der Kapitalunterlegung für Liquiditätsli-
nien und geänderte Großkreditregeln (erweiterter Be-
griff der Kreditnehmereinheit) soll dem Aufbau von Kre-
ditpyramiden über die Gründung vieler Aufkaufgesell-
schaften durch eine Zweckgesellschaft vorbeugen; be-
kanntlich waren diese »conduits« und ihre Refinanzie-
rung einer der Krisenauslöser im Sommer 2007. Bei der
Neuregelung wurde berücksichtigt, dass sektorale oder

regionale Konzentrationen per se nicht als »Klumpenri-
siko« ausgelegt werden. 

• Leider ist die Ergänzung der Großkreditregeln (»large ex-
posure rules«) für die Finanzierung von Zweckgesellschaf-
ten bisher nur im europäischen Rahmen (EU-Richtlinie)
möglich gewesen und war auf internationaler Ebene we-
gen des Widerstands großer Finanzzentren nicht zu er-
reichen.

• Zur Verbesserung des Risikomanagements der Banken
sollen die überwiegend vergangenheitsbezogenen value-
at-risk-Methoden durch vorwärts gerichtete Strukturen
wie Stresstests ergänzt werden.

• Von großer Bedeutung für die Anreizstrukturen, wenn
auch sicher nicht »allein selig machend« zur Lösung der
Probleme, sind neue Regeln für variable Vergütungen
und Boni, die am längerfristigen Geschäftserfolg orien-
tiert sein müssen und auch das Risiko der Geschäfte
während eines längeren Zeitraums (durch Maluselemen-
te) berücksichtigen sollen. Derzeit wird der Entwurf ei-
nes Änderungsgesetzes zum KWG behandelt, der die
Vorwegregelung eines BaFin-Rundschreibens vom letz-
ten Jahr auf der Grundlage der internationalen Regeln
des Financial Stability Board auf eine feste Grundlage
stellen soll. 

III. »Pittsburgh-Paket«

Über dieses »Erste-Hilfe Paket« zur Beseitigung krisenrele-
vanter Schwachstellen des Regelwerks, die bei den in Fra-
ge stehenden Geschäftsmodellen und Instituten zu einer er-
heblichen Eigenkapitalmehrbelastung führen wird, ist im Vor-
dergrund des Interesses das sog. Pittsburgh-Paket, das
die Eigenkapitalanforderungen generell, d.h. unabhängig
vom Geschäftsmodell, auf eine neue Basis stellen will. 

Ziel ist ein härteres und höheres Eigenkapital der Institute,
das über den damit verbundenen höheren Haftungsbeitrag
der Eigentümer und niedrige Fremdkapitalhebel zu mehr Vor-
sicht und damit mehr Systemstabilität beitragen soll. Hier-
bei ist allerdings das »regulatorische Paradoxon« zu be-
achten, dass eine schnelle und einschneidende Umsetzung
mittelfristig sinnvoller Regeln auf die kurze Sicht zu einer dra-
matischen Verschärfung des deleveraging (des Abbaus von
Aktivpositionen in den Bankbilanzen zur Herstellung einer
höheren Kapitalquote) führen kann. Daraus folgende Ange-
botsrestriktionen der Kreditvergabe könnten die Erholung
der realen Wirtschaft erschweren und würden schließlich auf
den Finanzsektor zurückschlagen. Dieses Spannungsver-
hältnis kann nur über die Zeitachse und über zielgenaue
Übergangsvorschriften gelöst werden. Der Gipfel von Pitts-
burgh hat deshalb eine Umsetzung dieser Regeln nach zu-
verlässiger Überwindung der Krise (»once recovery is assu-
red«) mit Zieldatum Ende 2012 vorgesehen. Dies mag noch
weit entfernt erscheinen, die Institute müssen aber mit weit-
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gehender Antizipation neuer Regeln durch Märkte und Agen-
turen rechnen, wenn einmal die Kalibrierung der einzelnen
Maßnahmen beschlossen ist. 

Künftig wird es – unter Wegfall des bisherigen Ergänzungs-
kapitals – zwei Klassen von Kapital geben, Kernkapital (tier 1)
und Ergänzungskapital (tier 2). Das Kernkapital soll unter-
teilt werden in hartes Kernkapital (core tier 1) und sonstiges
Kernkapital (total tier 1). Unser Ansatz bei den Verhandlun-
gen war es, prinzipienbasiert vorzugehen und das Kriteri-
um der Verlustabsorption, nicht einzelne Rechtsformen, in
den Vordergrund zu stellen. Im Ergebnis wurde in Pittsburgh
vereinbart, bei Aktiengesellschaften künftig nur noch Aktien-
kapital und einbehaltene Gewinne als hartes Kernkapital an-
zuerkennen, womit hybride Finanzinstrumente, deren dau-
erhafte Verlusttragungsfähigkeit im Einzelfall durchaus hö-
her sein kann als etwa einbehaltene Zeitwertgewinne, aus-
geschlossen werden. Umgekehrt gelang es, alle großen Fi-
nanzzentren zur Umsetzung der Basel-II-Regeln bis Ende
2011 zu verpflichten, was von der europäischen Seite bei
den weiteren Gesprächen und vor Umsetzung einschnei-
dender Regeln aufmerksam beobachtet werden sollte.

Für Kreditinstitute jenseits der Rechtsform der Aktienge-
sellschaft konnte erreicht werden, dass das Kriterium der
Verlustabsorption und damit der prinzipienorientierte Ansatz
im Vordergrund steht und empirisch gehärtete Instrumen-
te, wie Genossenschaftsanteile und spezifische stille Einla-
gen, als hartes Kernkapital anerkennungsfähig sind.

Wichtige Aspekte in der Frage der Kapitaldefinition sind
jedoch noch offen: 

• Dies betrifft einmal den sog. predominance test. Dem-
nach muss das harte Kernkapital den überwiegenden Teil
des Kernkapitals stellen. Nach unserer Lesart – dem all-
gemeinen Sprachverständnis entnommen – ist überwie-
gend »über, aber nahe an« 50%. In anderen Staaten hin-
gegen wird überwiegend mit »75% und mehr« übersetzt.
Diese Frage gewinnt zusätzliche Bedeutung dadurch,
dass weitgehende Abzüge (z.B. für goodwill oder aktive
latente Steuern – DTA) ausschließlich vom harten Kern-
kapital vorgenommen werden sollen. 

• Höhe des Mindestkapitals 
Bereits jetzt werden von den Märkten und Agenturen
höhere als die regulatorischen Kapitalkennziffern verlangt.
Die noch unentschiedene Frage, wie hoch die »Messlat-
te« für das künftige Kernkapital und Gesamtkapital sein
muss, kann jedoch verantwortungsvoll erst im Zusam-
menhang mit den anderen geplanten Maßnahmen ent-
schieden werden, die sich ebenfalls auf die Kapitalan-
forderungen auswirken.

• Antizyklische Kapitalpuffer
Wie oben ausgeführt, sind für eine Änderung der prozy-
klischen »Grunddynamik« Abstriche am volatilen Zeitwert-

konzept nötig. Der Standardsetter in London hat sich hier
zwar im Grundsatz unbeweglich gezeigt, aber immerhin
den Vorschlag zyklusbezogener Rückstellungen (»ex-
pected loss-Modell«) aufgegriffen, die den bisherigen »in-
curred loss-Ansatz« ersetzen sollen, der Wertberichtigun-
gen erst bei einem konkreten Creditevent vorsieht. Es
bleibt abzuwarten, inwieweit die technischen Probleme
dieses gedanklich vielversprechenden Ansatzes gelöst
werden können. 

• Bankaufsichtlich wird bei antizyklischen Kapitalpuffern
einmal an eine Orientierung an Makrovariablen wie dem
Wirtschaftswachstum oder Marktgrößen wie credit spre-
ads gedacht; dem gegenüber stehen Vorschläge, die
unter der Flagge des antizyklischen, atmenden Puffers
eine zusätzliche generelle Kapitalerhöhung vorsehen
(»capital conservation-Ansatz«). Dafür mag die leichte-
re technische Umsetzbarkeit sprechen, die Grundidee
eines mit dem Zyklus »atmenden« Puffers würde damit
aber verfehlt.

• Leverage ratio
Das risikoorientierte Regelwerk von Basel II soll nach
diesem Gedanken durch eine »einfache, robuste, an den
Bruttogrößen der Bilanz orientierte« Kapitalregel ergänzt
werden. Um nicht zwei gleichwertige, aber systematisch
gegenläufige Regeln in ein und demselben Regelwerk
zu haben, ist dies m. E. nur in Säule 2 möglich und dort
in gewissem Umfang auch sinnvoll, um Ausreißer mit
großen Hebeln erfassen zu können. Was von der »Ein-
fachheit und Robustheit« der leverage ratio am Schluss
noch übrig bleibt, wird man sehen, wenn man die gro-
ßen Probleme dieses Ansatzes – etwa die Zusammen-
führung unterschiedlicher Bilanzierungsmethoden oder
das Problem der Erfassung außerbilanzieller Struktu-
ren – gelöst hat. Würde man außerbilanzielle Struktu-
ren nicht verlässlich erfassen und die unterschiedlichen
Nettingregeln der Bilanzierungsmethoden nicht verein-
heitlichen, wäre eine leverage ratio so etwas wie die
Festlegung einer einheitlichen Zimmertemperatur, bei
der ein Teil der Bewohner in Celsius, der andere in Fah-
renheit misst. 

• Too-big-to-fail-Problematik
Um diesem Problem zu begegnen, sollen international
bedeutende Institute besonderen Vorschriften unterlie-
gen. Denkbar ist eine besonders intensive Aufsicht oder
auch das Aufstellen eines »Testaments«, mit dem eine
Bank jederzeit darlegen können muss, wo sich im Not-
fall Trennlinien zur Abspaltung einzelner Geschäftsfel-
der finden. Inwieweit dieser »living-will-Ansatz« als bank-
aufsichtliches Instrument unisono genannt werden
kann, wird sich noch zeigen; immerhin wäre von ihm
eine Reduzierung der oft übergroßen Komplexität in-
ternationaler Bankkonzerne zu erwarten, die im Not-
fall die Restrukturierung derartiger Unternehmen er-
schwert.

63.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  3/2010

5



Zur Diskussion gestellt

• Anreize zur Nutzung zentraler Gegenparteien (counter-
party credit risk)
Die neuen Eigenkapitalregeln werden einen Anreiz zur
Nutzung zentraler Gegenparteien (CCPs) enthalten. Denn
diese Einrichtungen tragen zur Transparenz des Deriva-
temarktes ebenso wie zur Risikoreduzierung durch Net-
tingmöglichkeiten bei, verlangen von den teilnehmen-
den Kreditinstituten aber naturgemäß höhere Kosten, die
es den zentralen Gegenparteien ermöglichen, das Aus-
fallrisiko von Kreditderivaten zu tragen. 

Bevor die endgültige Entscheidung und »Kalibrierung« der
Eigenkapitalfaktoren beschlossen wird, ist es dringend er-
forderlich, die einzelnen Maßnahmen nicht nur isoliert, son-
dern in ihrem Gesamtzusammenhang und in ihren Über-
lappungswirkungen zu testen. Dem soll eine groß angeleg-
te Auswirkungsstudie (impact study) dienen, an der in
Deutschland die Kreditinstitute breit beteiligt werden und für
die die Fragebögen bereits ab Februar an die Institute ver-
sandt werden. Die Auswertung dieser Studie wird unter gro-
ßem Zeitdruck stattfinden, da bereits im Herbst dieses Jah-
res die endgültigen Beschlüsse zur Feinjustierung der Ka-
pitalfaktoren erfolgen sollen. 

Neue Liquditätsvorschriften
Ergänzend zu den neuen Kapitalregeln ist es im Lichte der
Finanzkrise nötig, auch die Liquiditätsvorsorge stringenter
und auf der Basis eines über Europa hinausgehenden le-
vel playing field zu regeln. Der Baseler Ausschuss hat des-
halb auch Vorschläge unterbreitet, wonach Banken künf-
tig einen Puffer liquider assets vorweisen müssen, der u.a.
auch in Stresssituationen (downgrading, Abzug wichtiger
Einlagen) mindestens einen Monat ausreicht. Die offene Fra-
ge im Konsultationsprozess betrifft weniger die Liquiditäts-
regeln als solche als die Abgrenzung der Wertpapiere, die
als hochliquide assets geeignet sein sollen, derartige Puf-
fer aufzufüllen. Hierbei zeigt sich bei manchen Staaten die
Versuchung zu einer Art »Liquiditätsprotektionismus«, wo-
nach nur Staatsanleihen (eigene Staatsanleihen?) die ho-
hen Liquiditätsanforderungen der neuen Regeln erfüllen sol-
len. Wir legen demgegenüber Wert darauf, dass auch qua-
litativ hochwertige private Schuldtitel wie bestimmte Un-
ternehmensanleihen oder Pfandbriefe (covered bonds) be-
rücksichtigt werden. 

Gerade in der Frage der Liquiditätsaufsicht besteht übrigens
in Europa ein Harmonisierungsdefizit, das durch die Schief-
lage grenzüberschreitender Institute (Fall HRE) besonders
deutlich wurde. Gemäß Artikel 41 ist die Liquiditätsaufsicht
vom Grundsatz des einheitlichen Europäischen Passes und
der Aufsicht durch das Herkunftsland ausgenommen. Im
Gegensatz zu anderen Risikoarten müssen grenzüberschrei-
tend tätige Institute somit für jede ausländische Zweignie-
derlassung die Liquiditätsvorschriften des jeweiligen Gast-
landes einhalten. Ausnahmen von dieser strengen Gastland-

aufsicht bestehen nur vereinzelt im Rahmen bi- und multi-
lateraler Abkommen. 

Ein derart fragmentiertes Liquiditätsregime ist mit Blick auf
die tatsächliche zentrale Liquiditätssteuerung in großen, in-
ternational tätigen Instituten kritisch zu beurteilen. So stellt
die Parallelität unterschiedlicher Liquiditätsvorschriften nicht
nur eine administrative Mehrfachbelastung für jedes einzel-
ne Institut dar, sondern führt auch zu systemischen Risi-
ken, da Liquiditätsengpässe zu spät erkannt werden kön-
nen. Es besteht deshalb – in gewissem Kontrast zu ande-
ren, oft zu weitgehenden Harmonisierungsüberlegungen der
EU – ein Bedürfnis, zunächst materiell die europäischen Li-
quiditätsregeln auf der Basis der überarbeiteten Baseler Stan-
dards zu harmonisieren; darüber hinaus sollten diese Re-
geln – ähnlich wie nach Art. 129 der Bankenrichtlinie für die
Solvenzaufsicht – auf Gruppenebene unter maßgeblicher
Beteiligung der Heimatlandaufsicht als »consolidating su-
pervisor« überwacht werden. »Blinde Flecke« der Aufsichts-
tätigkeit würden damit besser vermieden als in der Ver-
gangenheit.

IV. Wandel im Denken: Kriterium der Nachhaltig-
keit

Es wäre zu kurz gesprungen, den Blick nur auf die Technik
des aufsichtlichen Regelwerks zu beschränken. Über die
Einzelaspekte der einzelnen Maßnahmen hinaus sollte die
Krise zu einer grundlegenden Besinnung, zu einem Wandel
im Denken führen und die in der Vergangenheit zunehmen-
de Orientierung am kurzfristigen Erfolg durch das Prinzip der
Langfristorientierung und Nachhaltigkeit zu ersetzen. Die
Idee der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich und nahelie-
gender Weise aus der Forstwirtschaft, einem Bereich, in dem
der Großvater pflanzt und der Enkel erntet. Im letzten Jahr-
hundert wurde es in die Ökologie übertragen und bedarf nun
der Anwendung auch die Finanzindustrie. Daraus folgt z.B.,
Geschäftsmodelle so auszurichten, dass sie Konjunktur- und
Zinszyklen überstehen. Dies bedeutet, Finanzinnovationen
erst dann flächendeckend und in großem Umfange einzu-
setzen, wenn ihre Beständigkeit über mindestens einen Zy-
klus hinweg geprüft und Erfahrungen unter widrigen Um-
ständen gemacht wurden. Nachhaltigkeit heißt schließlich
für die Regelsetzer selbst, auf kurzfristige, an Tagesbeifall
der Medien orientierte, interventionistische Maßnahmen zu
verzichten und sich auf Regeln zu konzentrieren, deren Kons-
tanz und Verlässlichkeit für längere Zeit gesichert ist. 
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Die neuen Regulierungen für die 
Bank- und Finanzmärkte: 
Sachgerecht oder kontraproduktiv für
das Stabilitätsziel?

Das Karussell der Regulierungsinitiativen im Bankbereich
dreht sich immer schneller, seitdem die Finanzkrise massi-
ve Verwerfungen, Fehldispositionen, Marktschwächen und
vielfaches Versagen verantwortlicher Manager und ihrer Kon-
trollorgane aufgedeckt hat. Die EU hat im letzten Jahr be-
reits Beschlüsse für eine Koordination der nationalen Auf-
sichtsgremien zu einem europaweiten Aufsichtssystem auf
den Weg gebracht und eine ganze Reihe von Maßnahmen
beschlossen, die durch die nationalen Gesetzgeber und Be-
hörden umzusetzen sind. Zum Teil wurden sie schon reali-
siert wie das Ausführungsgesetz zur EU-Ratingverordnung
in Deutschland. Das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt-
und Versicherungsaufsicht hat im Hinblick auf die Liquidi-
tätsausstattung der Institute, der Ausschüttungs- und Zah-
lungsverbote in Krisenzeiten sowie im Hinblick auf zusätzli-
che Meldepflichten an die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht BaFin neue Regulierungen eingeführt. Die
BaFin selbst hat mit zahlreichen Bestimmungen auf die Kri-
se reagiert, darunter am 14. August 2009 mit einer Neufas-
sung ihrer Mindestanforderungen an das Risikomanagement
MaRisk. 

Aktive Reformen oder Reformaktivismus?

Die umfassenden Reforminitiativen bei den Institutionen und
den Instrumenten der Bankenaufsicht deuten darauf hin,
dass diese an den Erfahrungen aus der Finanzkrise aus-
gerichtet werden sollen, um die Bank- und Finanzmärkte
vor einem neuerlichen Zusammenbruch in der Zukunft zu

schützen. Allein die Vielzahl und Vielfalt der Neuregulierun-
gen wirft allerdings die Frage auf, ob nicht einerseits des
Guten zuviel getan wird und eine Überregulierung droht, die
vermutlich in wenigen Jahren wieder zurückgeschraubt wer-
den muss (und bis dahin ohne substanzielle Wirkung bleibt),
und ob nicht andererseits wichtige Erkenntnisse aus der Fi-
nanzkrise im Reformkarussell untergehen bzw. unbeach-
tet bleiben. 

Eine Überregulierung lässt sich aus heutiger Sicht natürlich
nicht abschließend belegen. Es gibt aber deutliche Anzei-
chen, die schon aus der sprachlichen Aufarbeitung der Kri-
se entnommen werden können, beispielsweise aus der Zu-
sammenfassung, die die BaFin zur Neuformulierung ihrer
MaRisk formuliert hat (vgl. Pressemitteilung, »Neue MaRisk:
BaFin setzt internationale Risikomanagement-Standards
um« vom 14. August 2009). 

»Durch die Neufassung der MaRisk werden vor allem die
aufsichtlichen Anforderungen zum Stresstesting, zum Li-
quiditätsrisiko und zu Risikokonzentrationen geschärft und
ausgebaut. So müssen alle Institute künftig auf der Basis
der jeweiligen identifizierten Risikofaktoren Stresstests für
ihre wesentlichen Risiken durchführen. Dabei sind vor al-
lem auch Risikokonzentrationen zu berücksichtigen. Ban-
ken müssen zudem ihre Liquiditätsrisiken so steuern und
überwachen, dass sie Liquiditätsengpässe, die sich anbah-
nen, frühzeitig erkennen. Verlustgefahren, die aus Risiko-
konzentrationen resultieren, müssen die Institute angemes-
sen in das Risikomanagement einbeziehen. Höhere Anfor-
derungen stellt die Aufsicht künftig auch an das gruppen-
weite Risikomanagement. Sie verlangt nun auch explizit,
dass eine Strategie für die gesamte Gruppe entwickelt wird.
Zudem müssen Institute nicht mehr nur auf Einzelinstituts-
basis ihre Risikotragfähigkeit gewährleisten, sondern dies
für die Gruppe als Ganzes tun. … Auch dem Zusammen-
spiel von Vorstand und Aufsichtsrat räumt die Aufsicht nun
ein größeres Gewicht ein. Die neuen MaRisk enthalten zu-
dem deutlich konkretere Anforderungen an die Vergütungs-
systeme der Banken.« 

Diese neuen MaRisk-Anforderungen vermitteln dem Leser
den Eindruck, dass sich die Banken, die ausweislich ihrer
Geschäfts-, Finanz- und Risikoberichte auch vor der Krise
bereits enorme Ressourcen in das Risikomanagement in-
vestiert haben, nun verstärkt mit neuen Regeln und Pflich-
ten auseinandersetzen müssen. Beinahe kann man den Ein-
druck bekommen, bankaufsichtliches Risikocontrolling sei
eine Disziplin, die vor der Krise vernachlässigt gewesen wä-
re und erst jetzt richtig in Gang gesetzt werden soll. 

Mit dieser Tendenz entsteht aus meiner Sicht eine Erwar-
tungslücke, die nicht nur bei den Marktteilnehmern zur Wahr-
nehmung einer Diskrepanz zwischen dem Anspruch des
Gesetz- oder Verordnungsgebers und dem Machbaren oder
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»Gelebten« führt, sondern die auch das Bemühen vieler Ban-
ken vermindern wird, sich um ein eigenes »vernünftiges«
Risikomanagement und die wirksame Begrenzung über-
nommener Risiken zu kümmern. 

Die These von der Erwartungslücke soll nicht die Befürch-
tungen mancher Banker aufgreifen, durch einschneidende
Regeln von Geschäfts- und Ertragsmöglichkeiten ausge-
schlossen zu werden. Regulierungen sind Normen, die den
Handlungsspielraum der Betroffenen einengen sollen. Die
These teilt auch nicht die Überzeugung einzelner Praktiker,
die das derzeitige Regelwerk für durchaus brauchbar an-
sehen, wenn es nur konsequent umgesetzt würde. Die Er-
wartungslücke entsteht dadurch, dass ein Übermaß an bank-
aufsichtlichen Bestimmungen und technischen Regeln für
das Entscheidungsverhalten der regulierten Banken wie für
die Informationsanreize kontraproduktive Effekte erzeugt,
die die intendierte Zielsetzung der neuen Regeln in die Fer-
ne rücken lässt, ja, vielleicht sogar vom Ziel eines ordentli-
chen und stabilen Finanzmarktes weg führt. 

Zerstört die Regulierung die intrinsische 
Motivation im Risikomanagement? 

Die Motivation der Mitglieder einer Organisation hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Die ökonomisch-psychologi-
sche Forschung hat herausgearbeitet, dass extrinsische An-
reize, also monetäre Anreize, Drohungen oder Sanktionen
unter bestimmten Bedingungen die intrinsische, also durch
Überzeugung, Einsicht und Moral erzeugte Motivation der
Mitarbeiter verdrängen bzw. zerstören, wobei dieser Effekt
durch einander ergänzende Teileffekte erklärt werden kann.
Dazu gehört z.B. die Frustration bei verminderter Selbstbe-
stimmung oder die Reziprozität, dass ein extrinsischer An-
reiz letztlich einen impliziten Vertrag verletzt, der auf der ge-
genseitigen Wertschätzung der Engagements beruht. Im
Bereich des Risikomanagements ist davon das Selbstver-
ständnis der Mitarbeiter im Risikocontrolling bis hinauf zum
Controllingvorstand betroffen. 

Es erscheint nicht abwegig, das Phänomen der Zerstörung
intrinsischer Motivation durch extrinsische Anreize auf die
Wirkung einer technisch überzogenen oder zu formalisier-
ten Regulierung zu übertragen und die Hypothese zu for-
mulieren, dass ein zu voluminöses und detailreiches Regel-
werk (trotz der in der Konzeption von Basel II vorgesehe-
nen Synchronisierungen der Interessen) zur Verdrängung
des eigenen Antriebs und Einfallsreichtums bei der Entwick-
lung von Ansätzen des internen Risikocontrolling führt oder
zumindest dazu beiträgt (die Basel-II-Rahmenvereinbarung
»Internationale Konvergenz der Kapitalmessung und Eigen-
kapitalanforderungen« benötigt in der deutschen Überset-
zung 284 Seiten). Der Verdrängungseffekt dürfte im Übrigen
auch für die Motivation der Mitarbeiter der Bankenaufsicht

selbst sowie beim administrativen Umgang der BaFin mit
den gesetzlichen Vorgaben relevant sein. In seiner schriftli-
chen Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarkt- und
der Versicherungsaufsicht am 27. Mai 2009 beklagt Jan Pie-
ter Krahnen die ausgeprägte Einzelfallregelung bei den vor-
geschlagenen Änderungen des KWG: »Anstelle allgemeiner
Gründsätze (›Prinzipien‹), deren konkrete Ausfüllung dann
Ausführungsverordnungen der betroffenen Anstalt des Öf-
fentlichen Rechts (BaFin) vorbehalten bleibt, werden die Ein-
zeltatbestände bis hin zur Vorgabe einzelner Kennziffern (›Le-
verage Ratio‹) im Gesetzestext geregelt.« Paul und Paul
(2003) fordern in einer Stellungnahme zu der Frage, ob Fi-
nanzmarktkrisen durch erhöhte Regulierungsintensität ein-
gedämmt werden, dass die Unternehmerfunktionen durch
die Regulierung so wenig wie möglich behindert werden soll-
ten. So läst sich als Zwischenfazit festhalten, dass das Ri-
sikomanagement der Banken aufgrund der wachsenden An-
zahl detaillierter Regeln immer mehr entmündigt wird und
dabei doch ermutigt und gestärkt werden sollte. 

Um noch einmal auf die Erkenntnisse der ökonomisch-psy-
chologischen Forschung zurückzugreifen, sei auf eine Stu-
die von Gneezy und Rustichine (2000) verwiesen, die in ei-
nem oft zitierten Feldexperiment ermittelt haben, dass die
Einführung einer Sanktion keineswegs immer den Effekt hat,
dass das sanktionierte Verhalten künftig vermieden wird. Die
Autoren untersuchen die Einführung einer Strafgebühr für
das zu späte Abholen von Kindern aus einem Kindergar-
ten, was nicht etwa zu größerer Disziplin beiträgt, sondern
sogar dazu, dass nach Einführung der Sanktion mehr Kin-
der als vorher zu spät abgeholt werden. Erklärt wird dieses
Ergebnis mit dem Verdrängungseffekt, dass nämlich durch
die Strafgebühr die Beaufsichtigung der Kinder von den El-
tern nun als eine normale Dienstleistung des Kindergarten-
personals angesehen wird und die Unpünktlichkeit als ein
akzeptables Verhalten, das durch einen bestimmten Geld-
betrag abgegolten werden kann. Nun möchte man natür-
lich das Bankmanagement nicht mit einem Kindergarten ver-
gleichen. Im Kindergartenbereich konnten aber entsprechen-
de Felduntersuchungen vorgenommen und der Verdrän-
gungseffekt nachgewiesen werden. 

Ein weiterer psychologischer Effekt, der das mangelhafte Ri-
sikobewusstsein erklären kann, lässt sich feststellen bzw.
durch Analogieschluss hypothetisieren. Treffen sich Hunder-
te von Mitarbeitern, die mit der Umsetzung bankaufsichtli-
cher Regelungen befasst sind, regelmäßig in Zirkeln mit
den Mitarbeitern anderer Abteilungen, den Risikocontrollern
anderer Häuser und den Mitarbeitern der Bankenaufsicht,
so gewinnt der Verdrängungsprozess durch Professionali-
sierung eine Eigendynamik. Die erworbene Expertise wird
vom Management wie von den Mitarbeitern in den verschie-
denen Bereichen der Bank als Beleg wahrgenommen, sich
ausführlich und zumindest allen Vorschriften entsprechend
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mit dem Problem des Risikocontrolling befasst zu haben.
Auf der Basis dieses beruhigenden Bewusstseins können
sich die übrigen Mitarbeiter der Bank nun um andere, er-
tragreichere Projekte kümmern als mit den von der Ban-
kenaufsicht vorgegebenen Risikomessproblemen. Waren
nicht die Jahre, in denen die Banken sich intensiv und mit
riesigem Aufwand und der Einstellung vieler neuer Mitar-
beiter auf Basel II vorbereitet haben, auch genau jene Jah-
re, in denen von den gleichen Banken die Conduits und
Structured Investment Vehicles (SIVs) zur Umgehung der
Kapitalunterlegung als Mittel der Regulierungsarbitrage in-
stalliert wurden? 

Es drängt sich der Verdacht auf, dass gerade unter dem
Deckmantel der intensiven Beschäftigung mit den vorge-
schriebenen Techniken und Instrumenten des Risikocon-
trollings andere Teile der Bank daran gehen, Regulierungs-
lücken zu entdecken und den regulativen Handlungsspiel-
raum möglichst weitgehend auszuschöpfen. Bernd Lüth-
je, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der NRW Bank,
schreibt im Dezember 2009: »Die im Basel-II-Prozess der
vergangenen zehn Jahre entwickelte Aufseherpraxis, Pro-
bleme mit neuen Regulierungen zu beantworten, führt zu
neuen, ungeahnten Geschäftsmöglichkeiten. Die Krisenge-
fahr wird nicht vermindert, sondern erhöht.« Liegt nicht die
Vermutung nahe, dass auch derzeit die regulierenden Ins-
tanzen methodisch nachsetzen, um die in der Krise erkann-
ten Lücken zu schließen, so dass oberflächlich wieder ein
Gleichstand erreicht wird, während andernorts in den Ban-
ken intensiv neue ›Arbitragemöglichkeiten‹ erschlossen 
werden? Die Renditeforderungen der Kapitalgeber verfüh-
ren zuweilen auch zur (risikoreichen) Ausnutzung des 
Leverage-Effekts. 

Die Befürchtung, dass die intrinsischen Anreize durch die
Regulierung verschüttet werden können, lässt sich auch mit
dem Hinweis erhärten, dass die besonders anspruchsvol-
len und überwiegend technischen Risikomess- und Risiko-
steuerungsinstrumente in den vergangenen Jahren das
Bankmanagement und die Bankmitarbeiter gegenüber den
Ergebnissen robuster qualitativer Checks immunisiert ha-
ben. So wurde in den Jahren vor der Finanzkrise die Risi-
komessung und Risikosteuerung weitgehend den Techni-
kern des Risikomanagements überlassen, den »Quants« und
den »Rocket Scientists« mit der Folge, dass das Gespür für
Inkonsistenzen im Ertrags-Risiko-Verhältnis eingegangener
Positionen bei den Vorständen der Kreditinstitute verloren
ging. Warnende Stimmen in den Banken selbst konnten sich
nicht mehr ausreichend Gehör verschaffen, weil sie sich nicht
auf dem neu eingeführten, technisch hohen Niveau des Ri-
sikomanagements artikulieren konnten und daher nicht ernst
genommen wurden. 

Damit Kontrollvorgänge professionell durchgeführt werden,
bedarf es insbesondere einer ausreichenden Qualität und

Struktur der Aufsichts- und Verwaltungsräte, der Wirtschafts-
prüfer und der Mitarbeiter in der Bankenaufsicht. Ganz of-
fensichtlich gibt es hier vielfältige Ansatzpunkte für Verbes-
serungen im Einzelnen. Damit die Kontrolle aber auch wirk-
lich wirksam wird, bedarf es darüber hinaus aber ebenso
der intrinsischen Motivation der einzelnen Aufsichtsräte und
Mitarbeiter, Entscheidungen zu hinterfragen und zusätzliche
Informationen fallweise zu beschaffen. Dieser Aspekt der
Stärkung des Risikobewusstseins ist in dem derzeitigen Re-
gulierungskarussell untergegangen bzw. sogar weiter ver-
schüttet worden. 

Die Emission regulatorischen Hybridkapitals zur
Stärkung der Haftungsbasis 

Im Dezember 2009 hat sich der Baseler Ausschuss getrof-
fen, ein Gremium aus Notenbankern und Vertretern von
Regulierungsbehörden aus 30 Staaten, um die Marsch-
richtung für die künftige Regulierung und Aufsicht über das
Bankwesen weltweit festzulegen. Beabsichtigt ist ein neu-
es Regelwerk mit dem Namen »Basel III«, nachdem das der-
zeit geltende Regelwerk »Basel II« die Krise weder verhin-
dern noch beenden konnte. Nimmt man die Lehren aus
der Finanzkrise ernst und ergänzt sie um die Erkenntnisse
der psychologisch ökonomischen Forschung, dann folgt
daraus der Ratschlag, auf dem Weg der immer weiterge-
henden technischen Vorschriften und Regulierung nicht fort-
zuschreiten, weil man sonst zugleich Anreize schafft, ers-
tens die Kernaufgaben des Risikomanagements zu vernach-
lässigen und zweitens das ausufernde Regelwerk letztlich
zu umgehen. 

Attraktiver erscheinen Vorschläge, die mit technisch einfa-
chen Instrumenten, wie einer Steuer zur Belastung syste-
mischer Risiken, den Banken Grenzen setzen und sie so auf
ihre eigene Interessenlage zurückführen. Auch die regulati-
ve Vorgabe einer hohen Mindesteigenkapitalquote würde
ein solches regulatives Umfeld erzeugen und die Tätigkeit
der Bankaufsicht im Wesentlichen auf die Kontrolle der Ein-
haltung der Eigenkapitalquote beschränken. Schließlich
könnte die Eigenverpflichtung der Bank zum Aufbau einer
»eisernen Reserve«, wie sie Franke und Krahnen (2009) vor-
schlagen, die Probleme der Doppelfunktion des Eigenkapi-
tals als Risikopuffer und Basis für die Risikoübernahme ent-
schärfen. Ein hoher Eigenkapitalanteil der Finanzierung ist
bei den Banken jedoch nicht angezeigt, weil Eigenkapital für
diese Institute wegen der Intransparenz und Instabilität ih-
rer Assets (z.B. im Handelsbereich) und der daraus resul-
tierenden hohen Risikoprämien für die Kapitalgeber sehr teu-
er und bei einem zu hohen Eigenkapitalanteil die Kreditver-
gabe der Banken nur zu erhöhten Zinsen möglich ist. Als
Alternative bietet sich an, dass die Aufsicht einen hohen
Fremdkapitalanteil, also einen hohen Leverage, unter der
Maßgabe gestattet, dass beim Eintritt ungünstiger Umwelt-
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entwicklungen Teile des Fremdkapitals automatisch in Ei-
genkapital umgewandelt werden. 

Flannery (2005) hat das Instrument eines automatischen
Debt Equity Swaps für den Fall vorgeschlagen, dass sich
eine Bank in einer Krisensituation befindet. Von Kashyap,
Rajan und Stein (2008) stammt der Vorschlag, die Auslö-
sung des Swaps von der Feststellung einer gesamtwirt-
schaftlichen Krisensituation abhängig zu machen. Schließ-
lich hat die Squam Lake Working Group on Financial Regu-
lation (2009) eine Verpflichtung der systemrelevanten Insti-
tute zur Emission »Regulatorischer Hybridpapiere« empfoh-
len. Die von den systemrelevanten Banken in einem be-
stimmten Umfang auszugebenden Anleihen sollen sich in
dem Fall, in dem die Aufsichtsbehörden keine Finanzkrise
feststellen, nicht von den üblichen Fremdkapitalansprüchen
unterscheiden. Bei Eintritt eines in den Emissionsbedin-
gungen festgelegten Triggers, der von der Solvenz des ein-
zelnen Instituts und von der festgestellten Finanzkrise ab-
hängig sein soll, wandelt sich der hybride Fremdkapitalan-
spruch automatisch in Eigenkapital um. Für das übernom-
mene Umwandlungsrisiko werden die Gläubiger ex ante
durch einen höheren Zinsanspruch entschädigt. 

Der Vorschlag der Squam Lake Working Group lässt sich
als bedenkenswerte Alternative zum Vorschlag des Sach-
verständigenrates verstehen, der eine systemabhängige Ri-
sikoabgabe an einen Stabilitätsfonds vorschlägt. Er hätte
den Vorzug, dass es keines aufwändigen regulativen Mess-
werkes bedürfe, um den individuellen, von der Systemre-
levanz abhängigen Steuersatz festzulegen. Allerdings müss-
te auch das vergleichbare Problem gelöst werden, den Um-
fang des Hybridkapitals vorzugeben sowie den Trigger der
Bankenaufsicht, der zum Umwandlungsereignis führen soll.
Und schließlich wäre das Umwandlungsverhältnis zu be-
stimmen. Da die Squam Gruppe eine doppelte Konditio-
nierung des Umwandlungsereignisses empfiehlt, die zum
einen eine institutsspezifische Komponente wie beispiels-
weise das Unterschreiten einer Eigenkapitalquote, und zum
anderen eine von der Bankenaufsicht festgestellte system-
bezogene Komponente vorsieht, wird der zukünftige Ein-
tritt eines solchen Ereignisses unwahrscheinlich werden, so
dass die Risikoprämie für das ausgegebene regulatorische
Hybridkapital in Nichtkrisenzeiten vergleichsweise niedrig
sein dürfte. 

Damit wären mit der Emission regulativer Hybridanleihen kei-
ne besonderen Probleme der Anrechenbarkeit verbunden
wie bei dem derzeitigen Hybridkapital, dem der Baseler Aus-
schuss seinen teilweisen Eigenkapitalcharakter nehmen will.
Vermindert sich die Eigenkapitalbasis einer Bank durch ei-
ne individuelle oder eine systemische Krise und wird sie dann
quasi automatisch durch die Umwandlung einer regulatori-
schen Hybridanleihe wieder aufgefüllt, so fließen der Bank
zwar keine neuen liquiden Mittel zu, andererseits erodiert

nicht gleichzeitig das Mindesteigenkapital als Basis für die
zulässigen Risikoaktiva, weil im gleichen Umfang Fremdka-
pital in Eigenkapital umgewandelt wird. So entsteht kein
Zwang zum Deleveraging und zur Notliquidation von Assets.
Der Spielraum für neues Kreditgeschäft bleibt erhalten. 

Die vorstehenden Überlegungen machen erstens deutlich,
dass Fehl- und Überregulierungen nicht nur bürokratische
Auswüchse mit sich bringen, sondern auch ernste Treiber
der Entstehung von Finanzkrisen sein können, da sie die
eigentlichen Funktionen des Risikomanagements aushöh-
len können. Zweitens will der Beitrag darauf hinweisen, dass
es zur Überregulierung durchaus effektive realisierbare Al-
ternativen gibt, beispielsweise die von der Feststellung ei-
ner Krisensituation abhängige Verbreiterung der Haftungs-
basis der Banken. 
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Basel III

Der Baseler Ausschuss für Bankensaufsicht auf
dem Weg zu »Basel III«

Anfang Dezember 2009 tagte der Baseler Ausschuss für
Bankenaufsicht um grundlegende Reformen der Basel-II-
Rahmenvereinbarung (Basel-II-Accord) auf den Weg zu brin-
gen. Das Resultat waren zwei Konsultationspapiere. Eines
davon befasst sich mit der Stärkung der Widerstandsfähig-
keit des Bankensektors (Strengthening the resilience of
the banking sector). Es soll unter anderem die strukturelle
Qualität des bankenaufsichtsrechtlichen Kernkapitals ver-
bessert werden, eine Verschuldungsobergrenze (leverage
ratio) eingeführt werden und die Prozyklik der Eigenkapi-
talanforderungen reduziert werden. Die Eigenkapitalanfor-
derungen sollen verschärft werden, insbesondere für sys-
temrelevante Banken.

Die jetzt vom Baseler Ausschuss vorgeschlagenen Refor-
men gehen auf die Vereinbarung der G-20-Staaten vom Sep-
tember 2009 zurück. Allerdings fehlen immer noch konkre-
te quantitative Ausgestaltungen. Das Ergebnis der Reform-
bemühungen würde dann in einer neuen Rahmenvereinba-
rung fixiert werden, entweder in einem revidierten Basel-II-
Akkord oder in einem »Basel-III-Akkord«.

Versagen des Basel-II-Akkords?

Den Reformbedarf kann man auf die Kritik des Basel-II-
Akkords mit dem Argument stützen, dieser habe die inter-
nationale Finanzmarktkrise nicht verhindert. Es wird teilwei-
se sogar die Ansicht vertreten, die Krise sei durch die Pro-

zyklik von Basel II verschärft worden. Bei sinkenden Markt-
preisen für strukturierte Finanzinstrumente hätten Banken,
um den Eigenmittelregelungen zu genügen, verkauft und
in der Folge das weitere Fallen der Marktpreise bewirkt.
Bei einer Bewertung nach internationalen Finanzberichter-
stattungsstandards (International Financial Reporting Stan-
dards oder US-GAAP) zum beizulegenden Zeitwert (fair va-
lue), also mark-to-market, hätte der sinkende Marktpreis
weitere Verkäufe erzwungen. Es sei eine Abwärtsspirale
ausgelöst worden, die dann zum Zusammenbruch der be-
treffenden Märkte geführt habe. Die Prozyklik der Bewer-
tung dieser Vermögenswerte nach Internationalen Finanz-
berichterstattungsstandards sei durch die Prozyklikt von
Basel II verstärkt worden.

Diese Argumentation kritisiert nicht allein Basel II, sondern
das Zusammenwirken von IFRS/US-GAAP und Basel II. Folgt
man dieser Argumentation, so ließen sich drei Schlussfol-
gerungen für die Reform der Regulierung der internationa-
len Finanzmärkte ziehen: (1) Korrekturen der internationa-
len Finanzberichterstattungsstandards, (2) Reform der Min-
desteigenkapitalanforderungen von Basel II oder (3) eine Ent-
koppelung der bankenaufsichtsrechtlichen Regulierung von
der Regulierung über internationale Finanzberichterstattungs-
standards. 

Für die Weiterentwicklung von Basel II zu Basel III sind dann
die Mindesteigenkapitalanforderungen (einschließlich der
Sonderregelungen für systemrelevante Banken) zentral. Frag-
lich bleibt allerdings, ob Basel III als Kernstück der neuen Ar-
chitektur der internationalen Finanzmärkte zu kurz greift. Ins-
besondere ist zu klären, ob zur Stabilisierung der Märkte
eine Regulierung der Märkte für Kreditderivate erforderlich
ist und ob diese in Basel III aufgenommen werden sollte. 

Entkoppelung der bankenaufsichtsrechtlichen 
Eigenmittelregulierung vom bilanziell ermittelten
Eigenkapital

Im System von Basel II kommt es zur Verschärfung der Pro-
zyklik durch Bewertungsregeln für Finanzinstrumente in in-
ternationalen Finanzberichterstattungsstandards. Dies be-
ruht darauf, dass die Berechnung des bankenaufsichtsrecht-
lichen Eigenkapitals auf der Berechnung des bilanziellen Ei-
genkapitals basiert. Dann sollte in Basel III das bankenauf-
sichtsrechtliche vom bilanziellen Eigenkapital abgekoppelt
werden.

Schärfere Mindesteigenkapitalanforderungen in
Basel III

Über den Vorschlag, die Eigenmittelanforderungen zu ver-
schärfen, sind sich viele – nicht alle – Experten einig. Es
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soll das moralische Risiko (moral hazard) reduziert wer-
den. Streitig sind die konkrete Höhe der Eigenmittelanfor-
derungen und der Zeitpunkt der Einführung dieser verschärf-
ten Regulierung. Erfolgt diese zu früh, würde das die Fä-
higkeit von Banken, Kredite zu vergeben, entscheidend be-
einträchtigen.

Der Hinweis auf die Notwendigkeit, das moralische Risi-
ko zu mindern, ist richtig. Eine genauere Problemanalyse
ist mit Hilfe des Ansatzes der ökonomischen Vertragstheo-
rie möglich. Ausgangspunkt ist dann die Frage, welche
Mindesteigenkapitalanforderungen ein Kreditgeber oder
ein Einleger einer Bank vertraglich zur Absenkung des ei-
genen Risikos anstreben würde. Dies hinge von den Ver-
tragskonditionen ab und umgekehrt diese Konditionen von
den vereinbarten Eigenmittelanforderungen. Das Risiko
wird im Vertrag eingezinst. Problematisch ist ein zusätzli-
ches Risiko der Transaktionspartner der Bank, das seine
Ursache in ex-post-opportunistischen Umschichtungen
der Aktiva der Bank hat. Man kann die Eigenmittelregu-
lierung als ein Instrument begreifen, das die Transaktions-
partner vor beiden Arten von Risiken schützen soll. Der
Preis besteht in den für diese Risikoreduktion anfallen-
den zusätzlichen Kosten für die Eigenmittelunterlegung
der Aktiva der Bank, die letztlich deren Transaktionspart-
ner zu tragen hätten. Eine solche Regulierung ist sinnvoll,
wenn die regulatorische Risikoabsicherung kostengüns-
tiger ist als die Gesamtheit individueller vertraglicher Risi-
koabsicherungen.

Dann sollte es aber grundsätzlich möglich sein, an Stelle
der Regulierung eine glaubhafte Selbstbindung der Bank
zu setzen. Diese beträfe sowohl die Eigenmittelunterle-
gung als auch das Ex-post-Umschichten auf der Aktivsei-
te der Bilanz. Eine derartige Selbstbindung müsste das
Ex-post-Umschichtungsrisiko dergestalt erfassen, dass
bei einer Erhöhung des Risikos der Aktivposten automa-
tisch die Eigenmittelunterlegung steigen würde. Eben das
ist der Kerngedanke von Basel II. Die risikogewichtete Ei-
genmittelregulierung kann als Substitut für die entspre-
chende Selbstbindung der Bank gesehen werden. Dann
ist aber noch nicht gesagt, wie hoch die Eigenmittelun-
terlegung sein sollte. Der Baseler Ausschuss war gut be-
raten, die konkrete quantitative Ausgestaltung auf die Zeit
nach der Auswertung der quantitativen Auswirkungsstu-
die zu verschieben. Es gilt, die Kriterien für die konkrete
Ausgestaltung der Mindesteigenkapitalanforderungen zu
bestimmen. 

Es lässt sich wieder ein Marktvergleich ins Spiel bringen:
Erhöht eine Bank freiwillig ihr Eigenkapital, signalisiert
sie damit ihren Transaktionspartnern, dass sie deren Ri-
siken mindert. Die Mehrkosten für diese Risikominderung
müssen niedriger liegen als der Wert der Risikominde-
rung für die Transaktionspartner. Es findet eine Kosten-

Nutzen-Abwägung in Bezug auf die erhöhten Kosten
durch das Mehr an Eigenmittelunterlegung und den Nut-
zens der realisierten Risikominderung statt. Man könnte
dann nach der Versicherungsprämie fragen, die gezahlt
würde, um sich gegen das betreffende Risiko zu versi-
chern. Wird nun der Regulierer tätig, so bürdet er den
Banken durch verschärfte Eigenmittelanforderungen hö-
here Kosten auf, denen aber der Nutzen der Risikomin-
derung gegenübersteht. Die durchzuführende Auswir-
kungsstudie sollte diese Kosten-Nutzen-Rechnung für
verschiedene Szenarien durchspielen.

Die Forderung nach antizyklischen Puffern

Die Stabilität des Finanzsystems soll auch durch anti-
zyklische Puffer verbessert werden. Diese wären in »gu-
ten Zeiten« durch die Thesaurierung von Gewinnen auf-
zubauen, um dann in »schlechten Zeiten« auf diese zu-
greifen zu können. Der Vorschlag ist verblüffend einfach
und bestechend, jedenfalls auf den ersten Blick. Die ent-
scheidende Frage ist, wie groß solche Puffer sein müss-
ten. Dies hängt von der Basis der Berechnung des Ei-
genkapitals ab. Solange diese letztlich auf der Bewer-
tung von Finanzinstrumenten nach dem beizulegenden
Zeitwert beruhen, ist die Eigenkapitalschrumpfung in der
Krise so gewaltig, dass die Puffer schnell verpuffen 
würden. 

Verschärfte Mindesteigenkapitalanforderungen
für systemrelevante Banken

Soll bei der Festsetzung der Mindesteigenkapitalanforde-
rungen auch das systemische Risiko berücksichtigt wer-
den, unterscheidet sich nunmehr das Kalkül des Regulie-
rers in einem wichtigen Punkt vom bisher verwendeten
Marktkalkül der einzelnen Bank. Im privaten Kalkül einer
systemrelevanten Bank spielt das systemische Risiko so-
lange keine Rolle, wie im Fall der Krise mit einer Rettung
(bail-out) gerechnet wird. Verlangt der Regulierer von sys-
temrelevanten Banken – also solchen, deren Bestands-
gefährdung aufgrund ihrer Größe, der Intensität ihrer In-
terbankbeziehungen und ihrer engen Verflechtung mit dem
Ausland erhebliche negative Folgeeffekte bei anderen Kre-
ditinstituten auslösen und zu einer Instabilität des Finanz-
systems führen könnte (Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie zur
Durchführung und Qualitätssicherung der laufenden Über-
wachung der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute
durch die Deutsche Bundesbank vom 21. Februar 2008),
so lassen sich die zusätzlichen Eigenmittelanforderungen
für diese Banken als eine Art Zwangsversicherung begrei-
fen. Die betreffenden Banken zahlen die Versicherungs-
prämie in Gestalt gestiegener Eigenkapitalanforderungen.
Da der Systemrisikoaufschlag bei den Eigenmittelanforde-
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rungen den Transaktionspartnern der systemrelevanten
Banken in Gestalt einer Risikominderung zugute kommt,
gilt es auch hier eine Kosten-Nutzen-Abwägung vorzuneh-
men. Ein schwer lösbares Problem ist allerdings eine kla-
re Abgrenzung zwischen systemrelevanten und nicht sys-
temrelevanten Banken.

Alternative Lösungen für die Reduktion 
systemischer Risiken

Das Problem des systemischen Risikos über Größenbegren-
zungen lösen zu wollen, scheitert daran, dass die System-
relevanz eben nicht allein an der Größe einer Bank festzu-
machen ist. 

Nachdem – durch politische Erwägungen getrieben – das
Trennbanksystem als Problemlösung ins Spiel gebracht
worden ist, wird der Baseler Ausschuss nicht umhin kön-
nen, den Denkfehler dieses Vorschlags aufzudecken. Der
Vorschlag verkennt, dass es beim systemischen Risiko
nicht um Einlagensicherung geht, sondern um die Gefahr
einer Kettenreaktion durch Gegenpartrisiken im Interban-
kenmarkt. So war es der Zusammenbruch von Lehman
Brothers, einer Investmentbank, die zum Ausbruch der
aktuellen Finanzmarktkrise geführt hatte, eine Bank ohne
Einlagen!

An die Stelle des Systemrisikoaufschlags bei der Eigenmit-
telregulierung kann ganz oder teilweise eine Fondslösung
treten. Ein Sicherungsfonds für die Transaktionspartner der
systemrelevanten Banken wäre dann von diesen Banken zu
speisen. Der Preis für die Risikominderungen würde dann
in Gestalt der Beiträge für den Fonds zu entrichten sein, ein
Konzept, das aus der Einlagensicherung bekannt ist. Erwägt
man bei der Eigenmittelregulierung Systemrisikoaufschläge,
ist vorab zu prüfen, ob die Problemlösung mittels einer
Fondslösung kostengünstiger ist. 

Die Fondslösung wirft die Frage auf, nach welchen Regeln
eine gescheiterte systemrelevante Bank zu reorganisieren
ist, um dadurch das Systemrisiko zu minimieren. Hinter
der Fondslösung steht der Gedanke, dass es nicht um die
»Rettung« der systemrelevanten Bank gehen sollte, son-
dern um den Schutz von deren Transaktionspartnern, ins-
besondere den Transaktionspartern im Interbankenmarkt.
Issing und Krahnen bringen das Bild eines Bankenhospi-
tals ins Spiel. Der Gedanke ist zutreffend. Werden die
Transaktionspartner systemrelevanter Banken bis zu ei-
nem Punkt, von dem ab bei ihnen ein Problem des mo-
ralischen Risikos (moral hazard) auftreten würde, ge-
schützt, verwandelt sich das systemische Risiko in ein
Risiko der Anteilseigner der systemrelevanten Bank, die
dann – wie in jeder Insolvenz – ihr Investment verlieren
würden.

Einführung einer Obergrenze der Verschuldung
(leverage ratio) als Systembruch

Die G-20-Staaten haben im September 2009 die Einführung
einer Verschuldungsobergrenze (leverage ratio) empfohlen.
Diesen Vorschlag hat der Baseler Ausschuss in seinen For-
derungskatalog aufgenommen. Damit läuft er Gefahr, den
Kerngedanken von Basel II aufzugeben, nämlich die Risi-
kogewichtung der mit Eigenmitteln zu unterlegenden Akti-
va. Kommt neben risikogewichteten Mindesteigenkapitalan-
forderungen eine nicht-risikobasierte Verschuldungsober-
grenze (leverage ratio) zur Anwendung, wird damit der An-
reizeffekt von Basel II verwässert. Hinzu kommt ein Pro-
blem der Anwendung unterschiedlicher Rechnungslegungs-
standards, die bei einer einheitlichen Verschuldungsober-
grenze je nach anwendbaren Finanzberichterstattungsstan-
dards zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen wür-
de. Der Baseler Ausschuss täte klug daran, auf die Verschul-
dungsobergrenze (leverage ratio) zu verzichten. 

Regulierung der Märkte für Kreditderivate

Werden Kreditderivate – etwa Kreditabsicherungsderivate
(credit-default-swaps – CDS) – bilateral zwischen Transak-
tionspartnern gehandelt werden (over-the-counter-Handel
– OTC), hat dies im wesentlichen zwei Konsequenzen. (1) Es
herrscht wenig Transparenz, so dass die Risiken unerkannt
bleiben. (2) Jede Partei trägt das Gegenparteirisiko. Radi-
kale Reformer haben das Verbot von Kreditderivaten, ins-
besondere von CDS gefordert. Das schießt über das Ziel
hinaus. CDS sind nützliche Hedging-Instrumente. Sie ber-
gen aber gewisse Risiken in sich, die sich durch die Regu-
lierung der Märkte für Kreditderivate vermindern lassen. Ei-
ne Regulierungsvariante ist die Abwicklung der Geschäfte
über eine oder mehrere Clearingstellen. Dann würden das
Gegenparteirisiko reduziert und die Transparenz verbessert.
Gegen eine solche Regulierung wird eingewandt, dass an
die Stelle des Gegenparteirisikos in den OTC-Transaktionen
das Risiko der zentralen Clearingstelle träte und die Abwick-
lung über zentrale Clearingstellen die Hedging-Aktivitäten
verteuern würde. Das erste Argument ist nicht grundsätz-
lich von der Hand zu weisen. Gäbe es nur eine Clearing-
stelle, wäre dieses Problem anscheinend entschärft. Dann
wäre man aber mit einer Monopollösung konfrontiert. Sol-
che Lösungen sind über die Zeit suboptimal, weil es an ei-
nem Lernen im Wettbewerb fehlt. Vorzugswürdig ist ein Ne-
beneinander weniger Clearingstellen. Da die Transaktions-
kosten des OTC-Handels nicht bekannt sind, lassen sie sich
nicht mit einem über eine begrenzte Zahl von Clearingstel-
len stattfindenden Handel abschließend vergleichen. Ent-
scheidend ist aber auch hier das Argument, dass der Vor-
teil der Risikominderung allen Akteuren zugute kommt. Auch
hier sind die möglichen Kosten der Regulierung gegen die
erwarteten Vorteile abzuwägen.
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Ausblick

Basel III kann ein Schritt in die richtige Richtung sein, die
Stabilität und die Funktionsfähigkeit der internationalen Fi-
nanzmärkte zu verbessern. Die im Rahmen von Basel III erör-
terten einzelnen Regulierungsinstrumente decken aber ih-
rerseits nur einen relativ kleinen Teilausschnitt der notwen-
digen Reformen ab. Die einzelnen Instrumente von Basel III
sollten deshalb nicht je gesondert analysiert werden, son-
dern im Kontext der anderen komplementären und substi-
tutiven Regulierungsansätze. Entscheidend ist die Konsis-
tenz der Regulierungsarchitektur der internationalen Finanz-
märkte. 

Regulierung und Aufsicht der Banken:
Brauchen wir Basel III?

Nein, denn auch für die Aufsicht gilt: 
Ein »Weiter so« darf es nicht geben!

Die Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass das internationale Fi-
nanzsystem in hohem Maße fragil ist; ein Umstand, der in
den letzten drei Jahrzehnten mangels systemischer Krisen
in Vergessenheit geraten war. Vor diesem Hintergrund ist
es unstrittig, dass regulatorische Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, um die Stabilität des Finanzsystems zu erhö-
hen. Über den richtigen Weg zu diesem Ziel gibt es aber ei-
nen erheblichen Streit, was angesichts der Komplexität der
Materie vielleicht auch nicht überraschend ist. Dies hat da-
zu geführt, dass auf Ebene der G-20-Staaten zwar eine Rei-
he von Grundsatzbeschlüssen zu den regulatorischen Re-
formen im Finanzsektor getroffen wurden, deren konkrete
Umsetzung allerdings nur schleppend vorankommt. Am wei-
testen sind mittlerweile die Vorschläge des Baseler Aus-
schusses für Bankenaufsicht gediehen, welche in zwei im
Dezember 2009 vorgelegten Konsultativdokumenten vor-
gestellt wurden. Cum grano salis kann man sagen, dass die-
se Vorschläge darauf hinauslaufen, den Umfang und die
Qualität der Eigenkapitalunterlegungen zu erhöhen, die Li-
quiditätsvorschriften zu verschärfen, die Fristentransforma-
tionsrisiken genauer zu beobachten und prozyklische Effek-
te des Regelwerks zu reduzieren.

Nun haben alle diese Vorschläge als isolierte Reaktion auf
Management- und Aufsichtsfehler, die im Vorfeld der Krise
gemacht wurden, sicherlich ihre Berechtigung, wenngleich
man über ihre konkrete Ausgestaltung diskutieren kann. Der
eigentliche Punkt ist aber ein anderer: Eine bloße Adapti-
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on des Basel-II-Regelwerks wird an den grundsätzlichen
Schwächen der Struktur der Bankenaufsicht, so wie sie sich
in den industrialisierten Ländern in den letzten 20 Jahren
herausgebildet hat, nichts ändern. Sie wird lediglich zu ei-
ner weiteren Umdrehung der Regulierungsschraube im Ban-
kensektor führen, mit den entsprechenden negativen Fol-
gen für den Wettbewerb und die Kostenstrukturen in die-
sem Markt. So wie aber die vielfachen Umdrehungen der
Regulierungsschraube in den letzten 25 Jahren die Finanz-
marktkrise nicht verhindern konnten, wird auch eine bloße
Adaption des bestehenden Regelwerks die nächste Krise
nicht verhindern.

Der Trend zur Überregulierung ...

Es ist festzuhalten, dass die Regulierungsdichte im Banken-
sektor seit Einführung des Basel-I-Regelwerks stark zuge-
nommen hat. So hat allein in Deutschland die Umsetzung
der Kapitaladäquanzrichtlinie im Jahr 1998 dazu geführt,
dass die Zahl der zu überwachenden Institute zum Einfüh-
rungszeitpunkt um rund 7 500 erhöht und damit weit mehr
als verdoppelt wurde. Der Umfang aufsichtsrechtlicher Vor-
schriften ist ebenfalls stark angestiegen. Die Grundsätze I
und Ia wurden im Jahr 1998 zu einem einzigen Grundsatz
zusammengefasst und völlig überarbeitet. Der Grundsatz I
hatte zum damaligen Zeitpunkt 37 Paragraphen und ent-
sprach in etwa dem textmäßigen Umfang der Erstfassung
des KWG. Mittlerweile ist der Grundsatz I durch die Solva-
bilitätsverordnung abgelöst worden; diese umfasst heute
340 Paragraphen. Auch seitens der Aufsichtsbehörden ist
dieser exponentielle Zuwachs an Regulierungsvorschriften
mehrfach eingeräumt worden, wenngleich immer mit der
Zielsetzung, entsprechende Budgetforderungen für die Auf-
sichtsbehörde zu begründen. So hat das frühere Bundes-
aufsichtsamt für das Kreditwesen zwischen 1988 und 2001
die Zahl seiner Planstellen um 270% gesteigert. Und der
Bundesrechnungshof hat in seinem Jahresbericht 1998 das
Amt heftig dafür kritisiert, dass der Ausbau der Planstellen
ohne nachvollziehbare Bedarfsrechnung erfolgt sei und dass
im Aufsichtsamt »eine systematische Beurteilung der von
den jeweiligen Kreditinstituten für das Gesamtsystem aus-
gehenden Risiken« fehle.

Natürlich kann man argumentieren, dass diesem Zuwachs
an Regulierungsdichte ein Gewinn an Systemstabilität ge-
genübersteht, so dass sie durchaus Teil einer effizienten Lö-
sung des dem Bankensektor innewohnenden Stabilitäts-
problems sein könnte. Allerdings würde dies voraussetzen,
dass wir zumindest eine ungefähre Ahnung hätten, wie hoch
die Kosten der Bankenregulierung sind; und danach müss-
ten wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie hoch der
Nutzen dieses vermeintlichen Stabilitätszuwachses ist. Ei-
ne solche Überlegung scheitert aber bereits am Umstand,
dass es keinerlei abgesicherte Schätzung dieser Regulie-

rungskosten gibt. Zwar lassen sich ein Teil der direkten Kos-
ten über das Budget der Aufsichtsbehörde abschätzen,
dies dürfte jedoch der unwesentliche Teil der Gesamtkos-
ten sein.1

Die eigentlichen Kosten der Regulierung fallen aber bei den
überwachten Instituten sowie in Form von Effizienzverlusten
an, die sich durch die wettbewerbsverzerrenden Effekte
der Regulierung ergeben. Über letztere gibt es keine seriö-
sen Schätzungen, erstere sind aber an verschiedenen Stel-
len beziffert worden. So gibt es vom Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken eine Schät-
zung aus dem Jahr 1997, wonach sich die laufenden Kos-
ten, die der genossenschaftliche Bankensektor für die Er-
füllung aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu tragen habe, auf
rund 4 Mrd. DM jährlich aufsummieren würden. Eine Studie
der US-amerikanischen Regierung aus dem Jahr 1992 kam
zu dem Ergebnis, dass die von den Banken zu tragenden
Regulierungskosten zwischen 6 und 14% der betrieblichen
Aufwendungen (ohne Zinsaufwand) ausmachen.2 Würde
man diese Schätzung auf Deutschland übertragen, ergäbe
sich eine Bandbreite von Regulierungskosten in Höhe von
5 bis 12 Mrd. € jährlich.

... und der fehlende Fokus auf systemische 
Risiken

Nun sagen diese Zahlen natürlich nichts aus, solange man
zu keinem Vergleich mit dem durch die Regulierung entste-
henden gesellschaftlichen Nutzen in der Lage ist. Leider ist
es nahezu unmöglich, diese höchst interessante Abwägung
auch nur einigermaßen zu quantifizieren. Jedenfalls sind
mir hierzu keine seriösen wissenschaftlichen Studien be-
kannt. Wohl drängt sich aber der Verdacht auf, dass der
gesellschaftliche Nutzen der heute für die Regulierung ein-
gesetzten Ressourcen deutlich erhöht werden könnte, wenn
man den Trend der letzten 25 Jahren umkehren würde und
den Fokus der Aufsicht wieder auf deren eigentliche Kern-
aufgabe verschieben würde, nämlich die Sicherung der Sys-
temstabilität.

Immerhin muss man bedenken, dass nur die dem Kredit-
sektor inhärente Instabilität, in Verbindung mit seiner volks-
wirtschaftlichen Bedeutung, eine ökonomische Rechtferti-
gung der Bankenregulierung darstellt. Dabei resultiert die-
se Instabilität letztlich aus der vom Kreditsektor bereit ge-
stellten Fristentransformation. Weil illiquide Kredite mit li-
quiden Einlagen refinanziert werden, haben die Einleger bzw.
die Investoren auf dem Geldmarkt einen Anreiz, selbst bei
geringen Zweifeln an der Solvabilität der Bank ihre Einlagen
abzuziehen bzw. ihre kurzfristigen Kredite nicht mehr zu ver-
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1 Die Gesamtausgaben der BaFin betrugen im Jahr 2008 etwa 120 Mill. €,
im Jahr 2003 waren es 92 Mill. €.

2 Zu diesen Zahlen vgl. Kaserer (2003). 
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längern.3 Man spricht dann von einem Run auf die Bank.
Diesen hat es auch während der Finanzmarktkrise gegeben,
wobei der Run nicht von den Einleger ausgelöst wurde,
vermutlich auch deshalb, weil diese über bestehende Ein-
lagensicherungssysteme oder über kurzfristig abgegebene
politische Garantien abgesichert waren. Hingegen kam es
zu einem massiven Vertrauensverlust auf dem Geldmarkt,
was dazu geführt hat, dass sich die Refinanzierungsspiel-
räume für viele Banken auf dem Interbankenmarkt stark ein-
geschränkt haben. Damit wurden existenzbedrohende Li-
quiditätsprobleme und Ertragseinbrüche ausgelöst.

Es ist die ökonomische Kernaufgabe der Bankenaufsicht,
diese Run-Mechanik zu durchbrechen. Obwohl sich in der
Wissenschaft immer noch Anhänger der Sichtweise fin-
den, dass solche Runs völlig erratisch und ohne funda-
mentale Rechtfertigung auftreten können (sog. Sunspot-
Runs), spricht vieles dafür, dass Runs in der Realität infor-
mationsbasiert sind, also durch einen nachvollziehbaren
Anstieg der Ausfallwahrscheinlichkeiten von Banken aus-
gelöst werden.

Bei der Auslösung eines solchen informationsbasierten Runs
spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle. Den ersten Effekt
würde ich als direkten Netzwerkeffekt bezeichnen. Ein sol-
cher liegt vor, wenn durch den Konkurs einer (großen) Bank,
bei den Investoren die Befürchtung genährt wird, dass auch
andere Banken, welche am Geldmarkt als Kreditgeber für
diese Bank aufgetreten sind, dadurch nennenswerte Verlus-
ten erleiden. Sicherlich kann die Pleite von Lehman im Ok-
tober 2008 als anschauliches Beispiel für diesen direkten
Netzwerkeffekt herangezogen werden. Daneben gibt es aber
auch noch einen indirekten Netzwerkeffekt, der dadurch aus-
gelöst wird, dass die Investoren überlegen, inwieweit die fun-
damentalen ökonomischen Ursachen, die für die Pleite der
ersten Bank verantwortlich waren, auch für andere Banken
relevant sind. Von einem Netzwerkeffekt kann man dann
deshalb sprechen, weil sich diese Zweifel vor allem auf je-
ne Banken erstrecken werden, die wegen einer ähnlichen
Struktur ihres Aktivgeschäfts denselben ertragsrelevanten
Risikofaktoren ausgesetzt sind.

Das Stabilitätsrisiko für den Bankensektor entsteht somit
durch die Vernetzung der Banken über den Geldmarkt und
durch gemeinsame Risikofaktoren betreffend das Aktivge-
schäft.4 Es ist die Kernaufgabe der Bankenaufsicht, dieses
sich aus diesem Netzwerkeffekt ergebende systemische Ri-
siko zu reduzieren. In der Wahrnehmung dieser Aufgabe un-
terliegt sie einer gesamtwirtschaftlichen Effizienzabwägung.

Die Systemstabilität wird maximiert, wenn entweder die Ban-
kengläubiger keine Risiken tragen (z.B. durch eine umfang-
reiche Einlagensicherung) oder durch aufsichtspolitische und
-rechtliche Maßnahmen die individuelle Konkurswahrschein-
lichkeit einer Bank auf null reduziert wird. Der Preis einer sol-
chen Politik wären aber entweder fehlende Kontrollanreize
seitens der Gläubiger und damit äußerst kostspielige Moral-
Hazard-Effekte oder wegen der weitgehenden Einschrän-
kung des Wettbewerbs eine dramatische Verteuerung von
Bankdienstleistungen.

Insofern muss man eingestehen, dass die Antwort auf die
Frage nach der optimalen Regulierungsdichte im Banken-
sektor äußerst schwierig zu beantworten ist. Allerdings las-
sen sich aus diesen Überlegungen Hinweise ableiten, wel-
che strukturellen Änderungen in unserer Bankenaufsicht not-
wendig sind, damit zumindest deren Effektivität – gemes-
sen am Grad der Systemstabilität bei gegebenem Mittel-
einsatz – erhöht wird. Die folgenden beiden Kernelemente
sind dabei festzuhalten.

Das Primat der makroprudentiellen Regulierung

Es ist ein großes Missverständnis in der aktuellen Diskussi-
on um die Bankenregulierung, dass die Intensivierung der
so genannten mikroprudentiellen Aufsicht in Verbindung
mit verschärften Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften für
sich genommen zu einer deutlichen Erhöhung der System-
stabilität führt. Zwar sinken durch solche Maßnahmen ce-
teris paribus die individuellen Konkurswahrscheinlichkei-
ten, dieser Effekt kann aber durch eine Verstärkung der oben
genannten Netzwerkeffekte leicht überkompensiert werden.
In der Tat zeigt der IWF in seinem Global Financial Stability
Report (GFRS) 2009, dass die Entwicklung von bankspezi-
fischen Indikatoren wie die Kernkapital-, die Risikovorsor-
ge- oder die Einzelwertberichtigungsquote keine Aussage
darüber zuließ, ob ein Institut im Zuge der Finanzmarktkri-
se vom Staat gestützt werden musste.5 Allein dieser Befund
zeigt schon, dass es nicht primär um eine Adjustierung des
bestehenden mikroprudentiellen Regelwerks nach Basel II
gehen kann (also um ein Basel III), sondern dass es vielmehr
einer grundsätzlichen Neuausrichtung des Regulierungsan-
satzes bedarf.

Ein wesentliches Element in dieser Neuausrichtung muss
die Implementierung neuer Metriken sein, wie sich systemi-
sches Risiko messen lässt. Darauf aufbauend lassen sich
dann auch Frühindikatoren entwickeln. Der IMF hat im GFSR
2009 erste Vorschläge gemacht, welche Metriken hier zum
Einsatz kommen könnten. Dazu muss man auch sagen,
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3 Am Rande sei hier bemerkt, dass zwar viele Banken die mit der Fristen-
transformation verbundenen Zinsänderungsrisiken über Zinsderivate ab-
sichern, damit aber das Liquiditätsrisiko weiterhin bei der Bank bleibt.
Genau dies war für viele Banken ein Problem während der Finanzmarkt-
krise.

4 Eine sehr detaillierte Analyse verschiedener Methoden zur Messung die-
ser systemischen Risiken findet sich beim IWF (2009).

5 Zu dieser Überlegung passt auch der Befund, dass solche Bankensyste-
me besonders hart von der Finanzmarktkrise betroffen waren, bei denen
die Refinanzierungsquoten über den Interbankenmarkt besonders hoch
waren; vgl. hierzu Kaserer (2010).
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dass bereits heute verschiedene Zentralbanken, so auch die
Bundesbank, solche Methode einsetzen, wenngleich diese
nicht direkt in die Aufsichtstätigkeit einfließen. Kern dieser
Methoden ist die Ermittlung von Netzwerkeffekten, also von
Abhängigkeiten innerhalb des Bankensystems. Auf einer sol-
chen Grundlage lassen sich dann Institute identifizieren,
deren Ausfall einen unmittelbaren – oder auch mittelbaren
– Effekt auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten anderer Institu-
te haben. So zeigt der IWF im GFSR 2009 auf Basis der so
genannten Distress Dependence Matrix, dass Anfang Sep-
tember 2008 der Konkurs von Lehman Brothers mit einer
Wahrscheinlichkeit von 37% einen Konkurs bei einer der an-
deren neun großen amerikanischen Finanzinstitute ausge-
löst. Bei AIG lag diese Quote bei 34%, bei Goldman Sachs
bei 50%.

Hat man solche Metriken erst einmal implementiert, so kön-
nen sie gezielt für aufsichtsrechtliche Maßnahmen zur Re-
duktion systemischer Risiken eingesetzt werden. So könn-
te man zum einen bei solchen systemrelevanten Instituten
Kapital- und/oder Liquiditätsstärkungsmaßnahmen einfor-
dern, zum anderen könnte man auch die Risikogewichte
für Gegenparteirisiken anpassen, so dass die anderen Ban-
ken angehalten werden, ihre Verflechtung mit diesen sys-
temrelevanten Instituten zu reduzieren.

Diese makroprudentielle Aufsicht kann allerdings nur unter
bestimmten Voraussetzungen effektiv funktionieren. So muss
zunächst gewährleistet sein, dass die Aufsichtsbehörden
überhaupt über die für die Messung dieser Netzwerkeffek-
te notwendigen Informationen verfügen. Dies ist heute kei-
nesfalls gewährleistet, etwa wegen des riesigen und unre-
gulierten OTC-Derivatemarktes. Außerdem steht die Ent-
wicklung geeigneter Metriken erst am Anfang, so dass hier
noch viel wissenschaftlicher und beratender Input notwen-
dig ist. Und schließlich muss man noch bedenken, dass
auf einem globalisierten Finanzmarkt, Netzwerkeffekte nicht
vor Ländergrenzen halt machen. Daher muss dieser Teil
der Aufsicht international koordiniert sein. Nicht zuletzt des-
halb spricht viel dafür, diesen Teil der Aufsicht in einem Ver-
bund der nationalen Zentralbanken und des Financial 
Stability Boards anzusiedeln.

Eingrenzung des Aufsichtsperimeters durch eine
zweistufige Bankenaufsicht

Diese Fokussierung auf systemische Risiken erfordert si-
cherlich, dass die Umsetzung der einschlägigen Erkenntnis-
se in die mikroprudentielle Aufsichtspraxis gewährleistet
ist. Daher ist es vermutlich von Vorteil, wenn auch die mi-
kroprudentielle Aufsicht über die systemrelevanten Institute
bei den Zentralbanken angesiedelt wird. Folgt man dieser
Überlegung, ergibt sich unmittelbar eine Umgestaltung der
bestehenden mikroprudentiellen Finanzmarktaufsicht in ein

zweistufiges System. Alle Banken unterliegen dabei der Auf-
sicht auf einer ersten Stufe, während nur die systemrelevan-
ten Institute der Aufsicht auf der zweiten Stufe unterliegen.
Die aufsichtsrechtlichen Regelungen auf der ersten Stufe
könnten sich am bestehenden Basel-II-Regelwerk orientie-
ren, wobei über gezielte Adjustierungen nachzudenken wä-
re. Vor dem Hintergrund der hier dargelegten Ausführun-
gen wäre dabei über eine neue Austarierung der Regulie-
rungsdichte nachzudenken. Wegen der gezielten Fokus-
sierung auf systemische Risiken auf der zweiten Aufsichts-
stufe gäbe es auf dieser ersten Aufsichtsstufe Spielräume
für eine Deregulierung. Das wäre das genaue Gegenteil des-
sen, was mit den aktuellen Vorschlägen um die Reform von
Basel II verfolgt wird.

Die Aufsicht auf der zweiten Stufe fokussiert sich auf die
Messung der systemischen Risiken und deren Umsetzung
in die mikroprudentielle Aufsicht bei den systemrelevanten
Instituten. Ein ähnlicher Ansatz wurde auch vom IWF im
GFSR 2009 vorgeschlagen. Zu beachten ist dabei, dass
die Identifikation von systemrelevanten Instituten in periodi-
schen Abständen wieder neu erfolgen muss und dass sich
dabei natürlich Verschiebungen ergeben können. Zudem ist
davon auszugehen, dass nicht nur Banken systemrelevant
für den Finanzsektor sind, sondern auch andere Institutio-
nen, wie etwa Versicherungen. Neben der Tatsache, dass
damit die systemischen Risiken des Bankensystems we-
sentlich zielgerichteter analysiert und in der Folge auch re-
duziert werden können, hat dieser Ansatz auch den für die
Aufsichtspraxis relevanten Vorteil, dass die zuständigen Be-
hörden ihre Ressourcen sehr viel stärker auf diesen äußerst
komplexen Teil ihrer Tätigkeit konzentrieren können. Es gibt
gar keinen Zweifel daran, dass damit die Effektivität der bank-
aufsichtlichen Tätigkeit erhöht würde. Und vermutlich wür-
de mit einer solchen zweistufigen Bankenaufsicht auch ei-
ne Effizienzsteigerung im Bankensektor erreicht werden, weil
der Trend der letzten 25 Jahre zu einer flächendeckenden,
kostspieligen und innovationshemmenden Überregulierung
des Kreditsektors umgekehrt werden könnte.
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Regulierung und Aufsicht der Banken:
Brauchen wir Basel III?

Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise hat uns allen mit
einer enormen Dringlichkeit zu spüren gegeben, dass die
Wirtschafts- und Finanzpolitik den neuen Herausforderun-
gen mit Nachhaltigkeit begegnen muss. Nach den ersten
Rettungsmaßnahmen der Bundesregierung wurde unter
Hochdruck nach Methoden gesucht, um einen derartigen
Wirtschaftskollaps zukünftig ausschließen zu können. Die
Themen Hedgefonds oder Ratingagenturen waren in die-
sem Zusammenhang beispielsweise in aller Munde. Ohne
Zweifel spielten diese beiden Akteure eine wichtige Rolle in
der Krise, doch sie waren nicht die Hauptursache der aktu-
ellen wirtschaftlichen Situation. Um der Frage nach weite-
rer Bankenaufsicht zu begegnen, möchte ich vielmehr auf
die mikroökonomischen Ursprünge der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise verweisen. Die Baseler Eigenkapitalregeln haben
Nebeneffekte hervorgerufen, die einen großen Anteil am fa-
talen Handeln der Banken haben, da sie mit sehr starren Re-
gelungen falsche Strukturen geschaffen haben. Ich möch-
te zunächst kurz auf die Ursprünge der Bankenregulierung
eingehen. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam erstmals die
Diskussion auf, die Banken bei den Geschäftsvorfällen zu
beaufsichtigen, bei denen risikobehaftetes Kreditgeschäft
zur gewinnbringenden Verwendung der Spareinlagen die-
nen sollte. Zu dieser Zeit kam es aufgrund großer Schwie-
rigkeiten und Konkurse im Kreditgeschäft nicht nur in
Deutschland zu einem größeren Verlangen nach strenge-
ren Aufsichtsmaßnahmen. Daraufhin folgten die ersten ge-
setzlichen Auflagen zur Regulierung bankgeschäftlicher Tä-
tigkeiten. Als Begründung wurden dabei im Kern zwei
Schutzabsichten angegeben. Zum einen der Schutz der
Gläubiger von Kreditinstituten vor Vermögensverlusten aus

ihren Bankgeschäften und zum anderen der Schutz der Wirt-
schaft als Ganzes vor Beeinträchtigung des Vermögens-
verkehrs als einem seiner wesentlichen Träger.

Zur Umsetzung dieser Ziele sehe ich nach wie vor nur zwei
prinzipielle Maßnahmen: Entweder erfolgt der Schutz von
innen durch Bereitstellung von hinreichend viel Eigenmit-
teln seitens des Kreditinstituts selbst, oder eine Aufsichts-
behörde übt von außen eine ständige Kontrollfunktion aus.
Besonders die wirtschaftliche Entwicklung im letzten Jahr
hat uns vor Augen geführt, dass die Banken dem Schutz
von innen nicht ausreichend nachgekommen sind. Auch die
Einführung der Baseler Eigenkapitalregeln hat der aktuellen
Entwicklung im Bankensektor nicht ausreichend entgegen-
wirken können. Nachdem mit Basel I die Förderung von ein-
heitlichen Wettbewerbsbedingungen und die Gewährleis-
tung einer ausreichenden Eigenkapitaldeckung der Ban-
ken beabsichtigt wurde, sollte mit Basel II die Bankenauf-
sicht noch effektiver gestaltet werden. Ferner sollte die Sta-
bilität der internationalen Finanzmärkte im Rahmen von Ba-
sel II durch differenzierte Eigenkapitalanforderungen verbes-
sert werden. An dieser Stelle muss festgehalten werden,
dass diese Maßnahmen die beabsichtigten Ziele nicht aus-
reichend erfüllt haben. Im Gegenteil: Basel I hat den Kredit-
instituten Anreize vermittelt, Kredite an Kunden mit gerin-
ger Bonität zu geben und zudem vorhandene Kredite in
den Kapitalmarkt abzuschieben, um sich weitere Spielräu-
me für Kreditvergaben zu ermöglichen. Zwar sind mit Basel II
die strengen Risikoraster durch bankeigene Bewertungen
ersetzt worden, die Risikobereitschaft der Banken hat sich
dadurch allerdings nur noch erhöht. Es darf nicht verges-
sen werden, dass Basel II einen prozyklischen Effekt auf den
Konjunkturverlauf mit sich bringt. In Phasen des wirtschaft-
lichen Abschwungs steigt die Ausfallwahrscheinlichkeit von
Kreditnehmern. Basel II verlangt für die internen Ratings
der Banken zwecks Prognose zukünftiger Kreditrisiken ei-
ne Datenhistorie, was zu Folge hat, dass die Ergebnisse des
bankeigenen Ratings die Konjunkturzyklen verstärken kön-
nen. Die Kreditinstitute richten somit ihre Kreditvergabe an
historischen Daten aus, die in Zeiten des wirtschaftlichen
Abschwungs höhere Eigenkapitalkosten aufgrund höherer
Ausfallwahrscheinlichkeit auslösen. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss, dass bei einem anhaltenden konjunkturellen
Aufschwung von sinkenden Eigenkapitalkosten ausgegan-
gen wird, obwohl sich möglicherweise eine Konjunkturab-
schwächung bereits abzeichnet. Ohne Berücksichtigung der
geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden
die Daten aus der Vergangenheit auf die aktuelle Situation
angewendet. Ich halte demnach die prozyklische Wirkung
der zweiten Baseler Eigenkapitalregel volkswirtschaftlich
für gefährlich und sehe auch in den aktuellen Überlegun-
gen zum neuen Regelwerk Basel III keinen nachhaltigen
Mehrwert. Europa sollte sich nicht an den Amerikanern 
orientieren, die sich im Rahmen ihrer Mindestkapitalanfor-
derungen für die Anerkennung von hybriden Kapitalformen
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(Mischformen von Eigen- und Fremdkapital) als Kernkapital
ausgesprochen haben. Basel III würde diese amerikanischen
Züge annehmen und ebenso wie Basel I und Basel II für
keine ausreichende Stabilität im Bankensektor sorgen.

Allerdings müssen ohne jeden Zweifel die Überwachungs-
tätigkeiten der Regulierungsstellen und die Risikomanage-
mentpraktiken der Finanzinstitute verbessert werden. Es
besteht also ein enormer Handlungsbedarf im Finanzsek-
tor. Dabei nehme ich aus den genannten Gründen Abstand
von einzelnen Teilreformen, die dann eine Basel-III-Rege-
lung hervorbringen würden und vor allem den Bankensek-
tor betreffen. Ich vertrete vielmehr die Auffassung, dass
zunächst das Vertrauen in die internationalen Finanzmärk-
te wieder vollkommen hergestellt werden muss. Auch im
Jahr 2010 befinden wir uns noch in der paradoxen Lage,
dass es eine große Anzahl hochwertiger Vermögenswerte
gibt, die die Investoren nach wie vor so behandeln, als sei-
en sie nicht kreditwürdig. Einen entscheidenden Grund für
das mangelnde Vertrauen sehe ich in der unbefriedigenden
Transparenz. Es ist daher von enormer Wichtigkeit, dass
die Politik nachhaltig prüft, welche Maßnahmen zur Verbes-
serung der Transparenz ergriffen werden können. An die-
ser Stelle erinnere ich an die Asien-Krise in den Jahren 1997
und 1998: Viele Marktteilnehmer und Investoren nahmen
aufgrund der unzureichenden Transparenz an, dass jeder
Emittent in Asien mit großer Vorsicht und Skepsis zu be-
handeln sei, da sich niemand sicher war, ob die verbreite-
ten Informationen auf den Märkten korrekt waren. Die in-
ternationale Gemeinschaft kam damals zu dem Entschluss,
dass die Transparenz im Hinblick auf das Marktgeschehen
zu erhöhen ist und lag mit dieser Schlussfolgerung genau
richtig. Auch zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich in den Volks-
wirtschaften den Bedarf nach mehr Transparenz und Ver-
trauen in die Märkte. Der Verbindung dieser beiden Fakto-
ren kommt unter den derzeitigen Marktumständen eine we-
sentliche Bedeutung zu. 

Die momentan in der Diskussion stehende Richtlinie zu
den Managern alternativer Investmentfonds (sog. AIFM)
ist beispielsweise eine Maßnahme, um das vorhandene
Defizit an Transparenz zu beseitigen. Die Europäische
Kommission verfolgt mit dieser Richtlinie das Ziel, einen
regulatorischen Rahmen für AIFM auf europäischer Ebe-
ne zu schaffen und eine leistungsfähige Aufsicht sicher-
zustellen. Sie soll stabile Standards schaffen und die
Durchsichtigkeit gegenüber den Anlegern sowie der Auf-
sicht für die Aktivitäten der Fondsmanager erhöhen. Ich
sehe darin die Möglichkeit für die einzelnen europäischen
Mitgliedstaaten, die Kontrolle dieses Finanzsektors zu ver-
bessern und bei Bedarf nachhaltige Maßnahmen zu er-
greifen, welche die Funktionsweise der Finanzmärkte si-
cherstellen. Diese Richtlinie zur Regulierung von AIFM ist
nur ein Beispiel von notwendigen Aufsichtsinstrumenten,

die in den einzelnen Sektoren der Finanzmärkte erforder-
lich sind. 

Neben den Schwachstellen bei der Einzelaufsicht hat
die Wirtschafts- und Finanzkrise allerdings auch mit aller
Deutlichkeit den Reformbedarf der allgemeinen System-
aufsicht offengelegt. In diesem Zusammenhang würde
meines Erachtens eine Finanzmarktaufsicht Sinn haben,
die international auf einem europäischen Konsens basiert
und auch grenzüberschreitende Finanzaktivitäten über-
wacht. Eine europäische Bankenaufsicht wäre ein ge-
eignetes Instrument, um auch nationale Aufsichtsbehör-
den bei grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen
zu entlasten sowie Vertrauen in die internationalen Finanz-
märkte zurückzugewinnen. Eine Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde kann dazu beitragen, dass die Funktions-
weise des Binnenmarkts verbessert wird, indem insbe-
sondere ein hohes und wirksames Maß an Regulierung
und Beaufsichtigung gewährleistet ist. Im Fokus steht da-
bei, den Anleger zu garantieren, dass die Effizienz und
ordnungsgemäße Funktionsweise der Finanzmärkte si-
chergestellt ist. Es kann nur dann neues Vertrauen in die
Märkte entstehen, wenn die Stabilität des Finanzsystems
geschützt ist und die internationale Aufsichtskoordinie-
rung zum Wohle der Volkswirtschaften insgesamt ausge-
baut wird.

Mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission zur Ein-
richtung einer Europäischen Bankaufsichtsbehörde wur-
den hierzu erste Schritte eingeleitet. Konkret ist in die-
sem Kontext geplant, das Europäische Finanzaufsichtsys-
tem (ESFS) einzurichten, das sich aus einem Netz natio-
naler Finanzaufsichtsbehörden zusammensetzt, die mit
den Europäischen Finanzaufsichtsbehörden (»European
Supervisory Authorities«) zusammenarbeiten. Die Kom-
mission könnte im Krisenfall aus eigener Initiativer heraus
notwendige Entscheidungen an die entsprechenden Be-
hörden richten, die von der möglichen Notlage betroffen
wären. Diese wären dann berechtigt, sofortige Maßnah-
men zu ergreifen, die den Risken entgegenwirken. Um
eine konstante Finanzstabilität zu gewährleisten, müssen
frühzeitig Trends, potenzielle Risiken und Schwachstel-
len bei den Aufsichtsbehörden auf Mikroebene sowie bei
grenz- und sektorübergreifenden Tätigkeiten ausgemacht
werden. Die Behörden sollten unregelmäßige Entwick-
lungen in ihrem Zuständigkeitsbereich überwachen und
gegebenenfalls das Europäische Parlament, den Rat, die
Kommission sowie die anderen Europäischen Finanzauf-
sichtsbehörden darüber unterrichten. Darüber hinaus hat
der Europäische Rat beschlossen, dass die Europäischen
Finanzaufsichtsbehörden auch über Aufsichtsbefugnisse
für Ratingagenturen verfügen sollen. Die bereits angespro-
chene Transparenz wäre somit auch im Bereich der Ra-
tingagenturen wesentlich besser vorhanden, als es bisher
der Fall ist.
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Zur Diskussion gestellt

Die Überwachung, Bewertung und Meldung von Trends, po-
tentiellen Risiken und Schwachstellen im Bank-, Versiche-
rungs- und Wertpapiersektor könnten anhand der beschrie-
benen Europäischen Bankenaufsicht besser realisiert wer-
den als mit vielen Reformen in den Einzelaufsichten. Ich be-
tone daher abschließend, dass aus meiner Sicht eine Über-
arbeitung der Baseler Eigenkapitalregeln nicht die Lösung
aller Probleme darstellt und beziehe mich dabei auf die drei
genannten Faktoren. Zum einen ist wie bereits erwähnt mehr
Transparenz notwendig, um das Vertrauen in die Märkte
zurückzugewinnen. Zum anderen unterstreiche ich die For-
derung nach einer europäischen Finanzmarktaufsicht, die
effektiv mit den nationalen Aufsichtsbehörden zusammen-
arbeitet und sehe abschließend einen deutlichen Mehrwert
in einem europäischen Finanzmarktmodell, welches im Sin-
ne einer sozialen Marktwirtschaft die dringend erforderliche
Stabilität wiederherstellt. 
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Das heutige Wirtschaftssystem ist glo-
balisiert wie niemals zuvor. Dennoch er-
lebt die Analyse regionaler Standortfakto-
ren eine Renaissance, denn trotz fallen-
der Transportkosten siedeln sich Unter-
nehmen nach wie vor bevorzugt in be-
stimmten Regionen an, und es kommt
zu regionaler Unternehmenskonzentrati-
on. Die Bedeutung regionaler Standort-
faktoren wird von Michael Porter in sei-
nem Clusterkonzept beschrieben (vgl.
Porter 1998). Regionales Wissen, ein ein-
facher Zugang zu qualifizierten Arbeits-
kräften auf dem regionalen Arbeitsmarkt,
die Nähe zu verwandten Industrien oder
Konkurrenzunternehmen sowie zu Kun-
den schaffen ein regionales Umfeld, wel-
ches für ein Unternehmen Vorteile bietet.
Vor allem der Wissenstransfer wird durch
regionale Nähe beschleunigt und Koope-
rationen im Innovationsprozess sind ein-
fach umzusetzen. Dabei gründet Porters
Konzept vor allem auf der Agglomera-
tionstheorie von Marshall (1920). 

Porters Konzept der regionalen Standort-
vorteile wird von der Politik häufig aufge-
griffen, um Anstrengungen zur Schaffung
von Agglomerationskräften in einer Regi-
on zu rechtfertigen. Dabei sollen die Ag-
glomerationskräfte die Konkurrenzfähig-
keit der Unternehmen in der Region stär-
ken. Das Problem besteht allerdings dar-
in, eine Industriepolitik zu entwerfen, die
dieser Aufgabe gerecht wird und Agglo-
merationskräfte in der Region erzeugt.

Porters Clusterkonzept ist hierzu sehr va-
ge formuliert und somit bleibt sehr viel
Raum für Interpretation bei der Umset-
zung der Politikmaßnahmen. Dies ist auch
der Grund, warum Porters Konzept, ob-
wohl es in der Politik sehr viel Zuspruch
findet, von Regionalökonomen zuweilen
sehr kritisch gesehen wird (vgl. Duranton
2009; Martin und Sunley 2003). 

Die Bayerische High-Tech-
Offensive

Schon Anfang der neunziger Jahre priva-
tisierte der Freistaat Bayern Zug um Zug
zu ihm gehörende Firmen, wie z.B. 
DASA, Bayernwerk und die Versiche-
rungskammer, und erzielte einen Ver-
kaufserlös von mehr als 4 Mrd. €. Daraus
wurden 1994 etwa 2,9 Mrd. € in die Of-
fensive Zukunft Bayern investiert. Diese
Initiative erstreckte sich bis zum Jahr 1999
und zielte darauf ab, das Wirtschafts-
wachstum in Bayern zu fördern, indem sie
ein innovationsfreundliches Umfeld für die
Unternehmen schuf. 1,4 Mrd. € flossen in
das Bildungssystem, Forschungs- und
Entwicklungsinfrastruktur, Qualifizierungs-
programme, Fachhochschulen und Uni-
versitäten. Weitere 436 Mill. € wurden für
die Verbesserung von Transportwegen,
Telekommunikationsinfrastruktur und die
Förderung von Klein- und mittelständi-
schen Unternehmen aufgewendet. Au-
ßerdem wurden 371 Mill. € für Arbeits-
marktprogramme und soziale Program-
me bereitgestellt. 356 Mill. € wurden für
Umweltschutz und die Entwicklung neu-
er Energien ausgegeben, und die restli-
chen 345 Mill. € unterstützten Kulturpro-
gramme. In dieser Stufe der Initiative wa-
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Die High-Tech-Offensive im Freistaat Bayern

Clusterpolitiken haben das Ziel, regionale Kooperationen von Unternehmen mit einer Vielzahl von
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ren die Mittel nicht explizit für bestimmte Industrien vorgese-
hen, sondern standen für alle Unternehmen gleichermaßen
zur Verfügung. Ziel war es, ein generell positives Umfeld für
Unternehmen zu schaffen, indem harte, aber auch weiche
Standortfaktoren verbessert wurden.

Die Bayerische Regierung knüpfte mit der High-Tech-Offen-
sive 1999 an diese Basis an. Die High-Tech-Offensive war
allerdings, im Gegensatz zum Vorgängerprogramm, auf fünf
spezielle Technologiefelder ausgerichtet: Life-sciences, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, neue Materialien,
Umwelttechnik und Mechatronik. Maßnahmen im Zuge der
Initiative sind dementsprechend besonders dahingehend aus-
gerichtet worden, Unternehmen in den hier definierten Tech-
nologiefeldern zu unterstützen. Dieses Programm wurde 2004
von der Allianz Bayern Innovativ abgelöst, die die Förderung
anhand von 19 Technologiefeldern definiert und bis heute Be-
stand hat.

Das Hauptziel der Initiative im Jahr 1999 war die Verknüp-
fung von Wissenschaft, Wirtschaft und dem Finanzsektor zur
Förderung der regionalen Unternehmen. Dieses Ziel sollte mit
einem Gesamtbudget von 1,35 Mrd. € zwischen 1999 und
2004 erreicht werden, welches auf vier Säulen aufgeteilt wur-
de: Etwas weniger als die Hälfte des zur Verfügung stehen-
den Budgets, 664 Mill. €, war für die erste Säule, die Ver-
besserung der öffentlichen Forschungsstruktur bzw. den Aus-
bau von Technologiezentren, vorgesehen. Diese zielte vor
allem auf die Verbesserung der Infrastruktur an bereits beste-
henden Universitäten und Forschungseinrichtungen ab. Ein
Beispiel hierfür ist der Forschungsreaktor in Garching, wel-
cher mit Hilfe dieser Mittel der privaten Wirtschaft für die For-
schung zugänglich gemacht wurde. Weiterhin zielte die Ini-
tiative mit ihrer zweiten Säule auf die Weiterentwicklung 
regionaler Technologiekonzepte ab (179 Mill. €). Die dritte
Säule, mit einem Budget von 267 Mill. €, sollte zur Vernet-
zung von Unternehmen über landesweit angelegte Qualifizie-
rungs-, Existenzgründungs- und Technologienetzwerke und
damit zur Entstehung eines tieferen, landesweiten Arbeits-
markt für qualifizierte Arbeitskräfte beitragen. Hier sind das

virtuelle Gründernetzwerk Bayern oder aber
auch das Mechatronik Netzwerk Bayern als
exemplarische Beispiele zu nennen. Weiter-
hin wurde die landeseigene Risikokapitalbe-
teiligungsgesellschaft mit zusätzlichen Mitteln
ausgestattet sowie Universitäten und For-
schungseinrichtungen an Hochgeschwindig-
keits-Internetverbindungen angeschlossen.
Auch die Virtuelle Hochschule Bayern wurde
von der High-Tech-Offensive gefördert und
Schulen verstärkt mit Informations- und Kom-
munikationstechnik ausgestattet. Die vierte
Säule ist mit einem Budget von 66 Mill. € für
die Internationalisierung der Initiative ins Le-
ben gerufen worden. Mit diesen Mitteln soll-

te dafür Sorge getragen werden, die Initiative und den Stand-
ort international bekannt zu machen. Zusätzlich hielt 
die Initiative ein Budget von 175 Mill. € für die Verkehrsin-
frastruktur, die internationale Anbindung der Wirtschaft durch
Messestandorte sowie für Kultur und Sport bereit.

Der Freistaat Bayern war im Jahr 1999 das erste Bundes-
land, welches eine landesweite »Clusterpolitik« ins Leben ge-
rufen hatte. Andere Bundesländer, darunter Hessen und das
Saarland, folgten mit ähnlichen Programmen erst im Jahr
2001, und Thüringen beschloss 2002 eine landesweite Clus-
terpolitik. Das bayerische Programm jedoch stach weiterhin
durch seine Größe und öffentliche Wahrnehmung heraus.

Methode

Die High-Tech-Offensive war darauf ausgelegt, Infrastruk-
tur zu stärken und damit vor allem Kooperationen zwischen
Hochtechnologieunternehmen sowie zwischen Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen zu fördern. Diese Ko-
operationen führen im Idealfall zum Wissensaustausch und
somit zu gesteigerter Innovationsaktivität. Daher bewerten
wir die Bayerische High-Tech-Offensive anhand ihrer Wir-
kung auf die Innovationsaktivitäten von Unternehmen in Bay-
ern. Es ist schwierig, auf Basis von Unternehmensdaten em-
pirisch einen kausalen Effekt einer solchen Politikmaßnah-
me auf die Innovativität von Unternehmen zu identifizieren.
Die Korrelation zwischen Politikmaßnahme und höherer In-
novationsaktivität von Unternehmen deutet nicht zwangs-
läufig auf einen kausalen Effekt der Politikmaßnahme hin.
Vielmehr kann es sein, dass Unternehmen in Bayern aus an-
deren Gründen innovativer sind. In diesem Fall mag der kau-
sale Effekt der High-Tech-Offensive, trotz positiver Korrela-
tion der Politikmaßnahme mit höherer Innovationsaktivität
der Unternehmen, null sein.

Um eine belastbare Schätzung des Effekts der Politikmaß-
nahme in Bayern auf die Innovationsaktivität von Unterneh-
men zu bekommen, verwenden wir einen Differenz-in-Dif-
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1994 1999 2004

Offensive Zukunft Bayern

Nicht konzentriert auf bestimmte
Industrien

High-Tech-Offensive

Konzentriert auf fünf Technologiefelder

Ähnliche Politikmaßnahmen in:

Hessen und Saarland (2001)
Thüringen (2002)

Abb. 1
Die Einführung der High-Tech-Offensive in Bayern

Quelle: Darstellung des ifo Instituts.
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ferenzen-Ansatz (vgl. Campbell 1969; Card und Sullivan
1988; Card 1990). Hierbei konzentrieren wir uns nur auf
Unternehmen, die zu einem der fünf Technologiefelder, auf
die die bayerische High-Tech-Offensive abzielte, gehören,
und nutzen die Tatsache aus, dass in den Jahren 1999 bis
2001 nur in Bayern eine solche landesweite Clusterpolitik
verfolgt wurde. Wenn wir nur die Unternehmen in diesen fünf
Technologiefeldern in Deutschland betrachten, sollte sich
die Innovationsaktivität in diesen Unternehmen über die
Zeit ohne Politikintervention in allen Bundesländern gleicher-
maßen entwickelt haben. Solange es keine grundsätzlichen
Veränderungen im Innovationsverhalten aller bayerischen
Unternehmen gab, die genau gleichzeitig mit der Einführung
der High-Tech-Offensive eingetreten sind, können wir eine
abweichende Entwicklung der Innovationsaktivität von Un-
ternehmen in Bayern in den fünf betroffenen Technologie-
feldern nach 1999 kausal der Politikintervention in Bayern
zuschreiben. 

Abbildung 2 stellt die Differenz-in-Differenzen-Methode gra-
phisch dar. Der Vorteil einer solchen Schätzung in Differen-
zen ist, dass das Niveau der Innovationsaktivität keinen Ein-
fluss auf den geschätzten Effekt hat. Es werden vielmehr die
Veränderungen der Innovationsaktivität über die Zeit zwi-
schen den verschiedenen Bundesländern verglichen. Zu-
sätzlich kontrollieren wir für einen potentiellen Effekt der Vor-
gängerinitiative »Offensive Zukunft Bayern« ab 1994, um
auszuschließen, dass der identifizierte Effekt möglicherwei-
se nur eine langfristige Folge der vorhergehenden Politik-
maßnahme ist. Der Heterogenität zwischen Firmen wird in
unserem Schätzansatz durch so genannte fixe Effekte auf
Unternehmensebene Rechnung getragen. Weiterhin kon-
trollieren wir in der Schätzung für zwei wichtige über die
Zeit veränderliche Charakteristika der Unternehmen: Aus-

gaben für Forschung und Entwicklung und
Unternehmensgröße gemessen in Beschäf-
tigten. Beide Charakteristika variieren in ei-
nem Unternehmen über die Zeit und haben
potentiell einen Einfluss auf die Innovations-
aktivität. 

Daten

Unsere Daten basieren auf dem ifo Innova-
tionstest, der einmal jährlich an Unterneh-
men des verarbeitenden Gewerbes ver-
schickt wird. Der ifo Innovationstest wird am
ifo Institut bereits seit dem Jahr 1979 jähr-
lich durchgeführt (vgl. Penzkofer 2004; La-
chenmaier 2007) und ist der Prototyp des
europäischen Community Innovation Sur-
vey (CIS). Am ifo Innovationstest beteiligen
sich jedes Jahr mehr als 1 000 Unterneh-
men des verarbeitenden Gewerbes (in di-
versifizierten Unternehmen bezieht sich die

Erhebungseinheit auf Erzeugnisbereiche, die im Folgenden
der Einfachheit halber mit »Unternehmen« bezeichnet wer-
den). Die befragten Unternehmen sind eine Untergruppe
der Unternehmen, die auch am ifo Konjunkturtest teilneh-
men. Der ifo Innovationstest enthält einen jährlich wieder-
kehrenden Fragenkatalog zum Innovationsverhalten, zu
Forschung- und Entwicklung (FuE), zu Innovationsimpul-
sen und -hemmnissen sowie weiteren relevanten Aspek-
ten der Innovationstätigkeit. Dieser jährlich wiederkehren-
de Fragenkatalog gewährleistet den Panelcharakter des
Datensatzes. 

Das Maß, anhand dessen wir den Erfolg der bayerischen
High-Tech-Offensive messen, ist die Einführung einer Inno-
vation im Unternehmen. Diese Variable nimmt den Wert 1
an, wenn ein Unternehmen in einem Jahr berichtet, eine In-
novation eingeführt zu haben, und ist 0, wenn dies nicht
der Fall ist. Wir schätzen unsere Differenz-in-Differenzen-
Strategie mit Hilfe eines linearen Wahrscheinlichkeitsmodells
(vgl. Angrist 2001). Da der Innovationstest in dieser Form
bereits lange existiert und nicht gesondert für die Evaluati-
on der bayerischen Politik ins Leben gerufen wurde, kann
die Stichprobe bezüglich der Politikmaßnahme als zufällig
angesehen werden.

Die Unternehmen des Innovationstest werden anhand ih-
rer Branchenzugehörigkeit den fünf Technologiefeldern
der bayerischen High-Tech-Offensive zugeordnet. Unter-
nehmen, die nicht zu den fünf Technologiefeldern gerech-
net werden können, werden aus der Stichprobe entfernt,
da sie für die Identifikation im Differenz-in-Differenzen-
Ansatz nicht benötigt werden. Beobachtungen vor 1991
und nach 2001 werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
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Abb. 2
Die Differenz-in-Differenzen-Methode

Quelle: Darstellung des ifo Instituts.
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Dies erlaubt sowohl die Berücksichtigung der Vorgänger-
initiative »Offensive Zukunft Bayern« ab 1994 als auch
eine Analyse der ersten drei Jahre, in denen die High-
Tech-Offensive Wirkung zeigen konnte. Nach 2001 führ-
ten jedoch auch andere Bundesländer ähnliche Politik-
maßnahmen ein. Daher ist die Kontrollgruppe der Unter-
nehmen aus anderen Bundesländern nach 2001 nicht
mehr ohne Politikintervention und wird folgerichtig nicht
berücksichtigt.

Um zuverlässig den potentiellen Effekt der Politikmaßnah-
me aus dem Jahr 1994 herauszurechnen, betrachten wir
nur Unternehmen, die in jeder Politikperiode mindestens in
einem Jahr den ifo Innovationstest beantwortet haben. Mit
anderen Worten, jedes Unternehmen in der Stichprobe wird
mindestens einmal vor dem Jahr 1994 beobachtet, mindes-
tens einmal in den Jahren 1994 bis 1998 und mindestens
einmal in den Jahren 1999 bis 2001.

Zusätzlich werden Unternehmen, die ihren Standort aus an-
deren Bundesländern nach Bayern verlagert haben, und Un-
ternehmen, die aus Bayern in ein anderes Bundesland ge-
zogen sind, aus der Stichprobe entfernt, um ausschließen
zu können, dass wir möglicherweise innovative Firmen be-
trachten, die lediglich wegen der bayerischen Politik nach
Bayern gezogen sind, um noch innovativer zu werden.

Schließlich umfasst unsere Stichprobe 709 Unternehmen
mit jeweils mindestens drei Beobachtungen. Von diesen 709
befinden sich 185 in Bayern und 524 in anderen Bundes-
ländern. Wir verlieren noch zehn Unternehmen durch feh-
lende Informationen über ihre FuE-Ausgaben.

Abbildung 3 vermittelt einen ersten Eindruck der Wirksamkeit
der Politikmaßnahme. Dargestellt sind Innovationsraten in den
fünf Technologiefeldern, definiert als Anteil der Unternehmen
die eine Innovation berichten. Diese Statistik wird für Bayern

und die restlichen Bundesländer in jeweils jeder Politikperiode
dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Innovations-
raten in Bayern und den restlichen Bundesländern bis zur zwei-
ten Periode die gleiche Entwicklung zeigen, jedoch in Bayern
die Innovationsrate in der letzten Politikperiode ansteigt, wäh-
rend sie in den restlichen Bundesländern im Durchschnitt fällt.

Ergebnisse

Tabelle 1 fasst das Ergebnis der Differenz-in-Differenzen-
Schätzung zusammen. »OZB 1994« (Of-
fensive Zukunft Bayern 1994) ist der Koef-
fizient der binären Variable, die die gene-
relle Industriepolitik in Bayern ab dem Jahr
1994 abbildet. Es ist zu erkennen, dass die
Einführung dieser Politikmaßnahme keine
unterschiedliche Entwicklung zwischen
Bayern und anderen Bundesländern im In-
novationsverhalten der Unternehmen in
den fünf Technologiefeldern (wie sie erst
in der späteren High-Tech-Offensive defi-
niert werden) zur Folge hatte. »HTO 1999«
(High-Tech-Offensive 1999) bildet die Po-
litikmaßnahme in Bayern ab, die ab dem
Jahr 1999 speziell auf Unternehmen in den
fünf Technologiefeldern ausgerichtet war.
Hier ist zu erkennen, dass die Politikmaß-
nahme einen signifikanten Unterschied im
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Tab. 1 
Schätzergebnis 

OZB 1994 0,00255 

 [0,151] 

HTO 1999 0,0577** 

 [2,734] 

Anzahl der Mitarbeiter (in 1 000) 0,00120 

 [0,978] 

FuE-Ausgaben (in 1 000 ) 0,000143 

 [1,293] 

Jahresfixe Effekte inkl. 

Unternehmensfixe Effekte inkl. 

Konstante 0,541*** 

 [24,31] 

Beobachtungen 4 523 

Anzahl Unternehmen 699 

R  0,01 

Differenz-in-Differenzen-Schätzung anhand des ifo Innovati-
onstests 1991–2001. Schätzung eines linearen Wahrschein-

lichkeitsmodells. Nur Unternehmen in den fünf in der bayeri-
schen High-Tech-Offensive definierten Technologiefeldern 
sind in der Stichprobe berücksichtigt. Die abhängige Variable 

ist binär und nimmt den Wert 1 an, wenn das Unternehmen 
im Berichtsjahr eine Innovation eingeführt hat. »OZB 1994« 
ist 1 für Unternehmen in Bayern ab 1994 (Offensive Zukunft 

Bayern). »HTO 1999« ist 1 für Unternehmen in Bayern ab 
1999 (High-Tech-Offensive). Cluster-robuste t-Statistik auf 
Bundeslandebene in eckigen Klammern. ***, **, * statistisch 

signifikant auf dem 1%-, 5%- bzw. 10%-Niveau. 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

1999–2001
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Innovationsverhalten der bayerischen Unternehmen im
Vergleich zu Unternehmen aus anderen Bundesländern
zur Folge hatte. Der Effekt liegt bei 5,77 Prozentpunkten.
Durch die Politikmaßnahme ist die Wahrscheinlichkeit zu
innovieren für Unternehmen in Bayern in den fünf Tech-
nologiefeldern um 5,77 Prozentpunkte gestiegen. Dieser
Effekt ist statistisch signifikant und ökonomisch durch-
aus bedeutsam. Darüber hinaus haben die Unternehmens-
größe und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung
jeweils einen tendenziell positiven Effekt auf die Innovati-
vität eines Unternehmens. Diese Effekte sind allerdings
statistisch nicht signifikant verschieden von null.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Freistaat Bayern hat im Jahr 1999 mit der High-Tech-
Offensive als erstes Bundesland in Deutschland eine landes-
weite »Clusterpolitik« eingeführt, die insbesondere auf Un-
ternehmen in fünf Technologiefeldern ausgerichtet war. Die
Politikmaßnahme sollte die Infrastruktur stärken und damit
die Kooperation zwischen Unternehmen, zwischen Unter-
nehmen und dem Forschungssektor sowie zwischen Unter-
nehmen und dem Finanzsektor fördern und damit die Inno-
vationsaktivität von Unternehmen stärken.

Unter Verwendung eines Differenz-in-Differenzen-Ansatzes
können wir zeigen, dass die bayerische Politikmaßnahme
eine positive Wirkung auf die Innovationsaktivität der Un-
ternehmen in Bayern hatte. Unternehmen in einem der fünf
Technologiefelder in Bayern weisen durch die Politikmaß-
nahme in den folgenden Jahren eine um 5,77 Prozentpunk-
te höhere Wahrscheinlichkeit zu innovieren auf. Unter der
Annahme, dass nicht genau zeitgleich mit dem Start der
High-Tech-Offensive alle Unternehmen in Bayern einen zwei-
ten exogenen Schock erfahren haben, der ihre Innovati-
onsaktivität beeinflusst hat, können wir den geschätzten
Effekt kausal der Einführung der High-Tech-Offensive in Bay-
ern zuschreiben.

Dass diese Annahme durchaus realistisch ist, zeigen Falck,
Heblich und Kipar (2010) in einer Erweiterung des Differen-
zen-Ansatzes. Unter Zuhilfenahme der Unternehmen in den
nicht von der Politikmaßnahme betroffenen Technologiefel-
dern als zusätzliche Kontrollgruppe, sowohl in Bayern als
auch in den anderen Bundesländern, können in einem Dif-
ferenz-in-Differenzen-in-Differenzen Ansatz zusätzlich mög-
liche bundeslandspezifische Trends in Bayern isoliert wer-
den. Um den geschätzten Koeffizienten kausal interpretie-
ren zu können, muss nur noch die schwächere Annahme
erfüllt sein, dass sich in Bayern die durch die Politikmaßnah-
me betroffenen Technologiefelder relativ zu den nicht betrof-
fenen Technologiefeldern ohne die Politikmaßnahme genau-
so entwickelt hätten wie in den anderen Bundesländern.
Auch in dieser Spezifikation kann ein positiver Einfluss der

Bayerischen Politik in vergleichbarer Höhe identifiziert wer-
den. Die Wahrscheinlichkeit für Unternehmen, in den betrof-
fenen Technologiefeldern eine Innovation zu berichten, steigt
aufgrund der Politikmaßnahme um 4,40 Prozentpunkte. Die-
ser Effekt ist statistisch nicht signifikant von den im Diffe-
renz-in-Differenzen-Ansatz identifizierten 5,77 Prozentpunk-
ten zu unterscheiden.

Ob die 1,35 Mrd. €, gemessen an der gesteigerten Innova-
tionsaktivität, eine lohnenswerte Investition gewesen sind,
lässt sich nicht abschließend klären, da der Wert der zusätz-
lichen Innovationen nicht einfach zu messen ist. Wir sehen
einzig das binäre Maß für Innovationen in den vorhandenen
Daten, welches angibt, ob das Unternehmen innoviert hat.
Nichtsdestotrotz ist allein die Tatsache, dass die Anzahl der
Firmen, die über eine Innovation berichten, zugenommen
hat, sicherlich positiv zu sehen und als Erfolg der Politikmaß-
nahme zu interpretieren. 

Es ist allerdings möglich, Berechnungen anzustellen, die ers-
te Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Effekt erlauben. Im
Jahr 2001 wurden Unternehmen im ifo Innovationstest nach
der Auswirkung der eingeführten Innovation auf ihren Um-
satz gefragt. Hierauf aufbauend ist es möglich, für die Grund-
gesamtheit aller Unternehmen in den fünf Technologiefel-
dern in Bayern einen aggregierten Effekt der Einführung der
High-Tech-Offensive auf den zusätzlichen Umsatz zu er-
mitteln. Die geschätzten Koeffizienten bedeuten, dass auf-
grund der Politikmaßnahme zusätzliche 5,77 bzw. 4,40%
der Unternehmen in den fünf Technologiefeldern in Bayern
Innovationen eingeführt haben. Multipliziert mit der Anzahl
der Unternehmen und dem durchschnittlichen Umsatzzu-
wachs aufgrund von Innovationen ergibt sich, dass durch
die 1,35 Mrd. € teure Politikmaßnahme in Bayern die Un-
ternehmen in den betroffenen Technologiefeldern akkumu-
liert zwischen 5,26 Mrd. € und 4,02 Mrd. € mehr Umsatz
generieren konnten.1
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Allgemeiner Überblick

Als Konsequenz aus der Lebensmittel-
knappheit der Nachkriegszeit einigten sich
die Gründungsmitglieder der Europäi-
schen Gemeinschaft 1958 auf eine Ge-
meinsame Agrarpolitik (GAP). Mit der Sub-
ventionierung von Grundnahrungsmitteln
sollte zunächst die eigene Versorgungs-
sicherheit gewährleistet werden. Heute
lauten die Ziele der GAP:

• Schaffung eines konkurrenzfähigen
landwirtschaftlichen Sektors, 

• Entwicklung von umweltfreundlichen
und energiesparenden Produktions-
methoden, die qualitativ hochwertige
Produkte, die von der Bevölkerung be-
nötigt werden, liefern,

• Vielfältigkeit bei landwirtschaftlichen
Formen,

• Bürokratieabbau in der Agrarpolitik,
• Landschaftspflege sowie 
• die Aufteilung der Verantwortung un-

ter den Mitgliedstaaten der EU (vgl.
OECD 2009, 146).

Die Box 1 gibt einen Überblick über die
Bereiche in der Landwirtschaft, für die
heute die GAP gilt.

Mit 59,6 Mrd. € für 2009 gehören die
Agrarausgaben im EU-Budget zum
zweitgrößten Einzeletat (30,7% des Ge-
samtetats) (vgl. Europäische Kommissi-
on 2009b). Seit den 1970er Jahren hat
sich der Anteil am Gesamtetat aber na-
hezu halbiert. Zu berücksichtigen ist al-
lerdings, dass die Ausgaben der EU in
absoluten Zahlen in diesem Zeitraum von
3,6 Mrd. € (EU-Gesamthaushalt 1970)
auf 123,9 Mrd. € (EU-Gesamthaushalt
2009) gestiegen sind (vgl. Schneider und
von Harbou 2008).

Die Geschichte der GAP

Mit Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) durch die Un-
terzeichnung der Römischen Verträge
1957 wurde der Grundstein für eine ge-
meinsame Agrarpolitik gelegt. Die sechs
unterzeichneten Staaten der EWG einig-
ten sich bei den Regierungsverhandlun-
gen auf die Vereinheitlichung des Gemein-
samen Marktes durch Abschaffung von
Zollschranken und Kontingentierungen,
den freien Dienstleistungs-, Personen-
und Kapitalverkehr, die gemeinsame Han-
delspolitik gegenüber Drittstaaten und die
Schaffung europäischer Institutionen. Die
Römischen Verträge enthielten die ersten
allgemeinen Ziele einer gemeinsamen
Agrarpolitik. Von Beginn an war den be-
teiligten Ländern klar, dass die Integra-
tion der einzelnen Volkswirtschaften eben-
falls eine Integration der jeweiligen Agrar-
märkte beinhalten müsse. In den Grün-
derstaaten unterlag die Landwirtschaft zu
dieser Zeit einem hohen Maß staatlicher
Einflussnahme, um die noch schwanken-
de Inlandsproduktion vor dem Weltmarkt

Anja Rohwer

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU – Fluch oder Segen?

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU entstand in den Gründungsjahren der Europäischen Ge-

meinschaft und beruhte damals auf dem Ziel, preiswerte Nahrungsmittel in ausreichender Menge

anzubieten. Seitdem wurde die GAP mehrfach reformiert. Das heutige Ziel der GAP ist die Ge-

währleistung von gesunden und sicheren Lebensmitteln sowie die Schonung der ländlichen Um-

welt. Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein Zwei-Säulen-Programm ins Leben gerufen, das zum

einen auf einer gemeinsamen Marktordnung und zum anderen auf einer Entwicklung des ländli-

chen Raumes beruht.

Box 1 
Für welche Bereiche/Produkte gilt die GAP heute? 

• Getreide, Reis, Kartoffeln 
• Öl- und Leinsamen 
• Trocken- und Tierfutter 
• Milch, Milchprodukte, Wein, Honig 
• Rind- und Kalbsfleisch, Geflügel, Schweinefleisch,  
  Schafs- und Lammfleisch sowie Ziegenfleisch 
• Eier 
• Zucker 
• Obst und Gemüse 
• Baumwolle 
• Erbsen, Ackerbohnen 
• Olivenöl 
• Seidenraupen, Flachsfaser, Hanf 
• Tabak 
• Hopfen 
• Seide 

Quelle: Zusammenstellung des ifo Instituts. 
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zu schützen. Da aber das langfristige Ziel der EWG die Ein-
führung eines Binnenmarktes war, mussten natürliche Be-
schränkungen des Handels zwischen den Mitgliedstaaten
beseitigt werden. 

Ein zweiter Punkt für die Einbeziehung des Agrarsektors wa-
ren die verschiedenen Interessenslagen zwischen Deutsch-
land und Frankreich. Frankreichs Ziel war es,der bedeutends-
te Exporteur landwirtschaftlicher Produkte in Europa zu wer-
den. Um diesem Ziel näher zu kommen, war Frankreich be-
reit, seine protektionistische Politik auf dem Industriesektor
zu beenden. Dies kam Deutschland sehr gelegen, da
Deutschland zu dieser Zeit einer der größten Exporteure
Europas war.

Ein weiterer Grund für die Einführung der GAP war, dass
die europäische Landwirtschaft in den Nachkriegsjahren
am Boden lag und die Staaten der späteren EU auf Nah-
rungsmittelimporte angewiesen waren, um die Versorgung
der Bevölkerung sicherzustellen. Die zentrale Motivation
zur Einführung der GAP war der Wunsch nach Unabhän-
gigkeit im Bereich der Lebensmittelversorgung. Somit lau-
tete das ursprüngliche Ziel der GAP, die Produktivität zu
steigern, damit die Versorgung der Verbraucher mit er-
schwinglichen Nahrungsmitteln gesichert war. Erreicht wur-
de dieses Ziel durch Produktionsanreize für Landwirte in
Form von Subventionen und Systemen mit garantiert ho-
hen Preisen. Des Weiteren gab es Zuschüsse für die Um-
strukturierung der Landwirtschaft, u.a. in Form von Inves-
titionsbeihilfen, mit denen die landwirtschaftlichen Betrie-
be in Bezug auf Größe, Bewirtschaftung und Mechanisie-
rung an die damaligen wirtschaftlichen und sozialen Be-
dingungen angepasst werden sollten. Außerdem wurden
bestimmte Maßnahmen in Form der Unterstützung des
Vorruhestands, der Berufsbildung und zugunsten der be-
nachteiligten Regionen eingeführt (vgl. Europäische Kom-
mission 2007).

Seither ist die GAP mehrfach reformiert wurden, da es be-
reits Anfang der 1970er Jahre zur Überproduktion von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen kam. Um dem entgegenzu-
wirken, wurden einige Erzeugnisse (anhand von Subven-
tionen) ausgeführt, während andere eingelagert oder inner-
halb der EU abgesetzt wurden. Diese Maßnahmen verschlan-
gen Haushaltsmittel und führten zu Handelsverzerrungen
auf den Weltmärkten. Sie waren häufig nicht im Interesse
der Landwirte und wurden somit weder von Verbrauchern
noch von Steuerzahlern gern gesehen (vgl. Europäische
Kommission 2007).

Die bis dahin vereinbarten Instrumente zur Erreichung der
Zielsetzung der GAP blieben in den ersten 30 Jahren ihres
Bestehens fast unberührt, bis auf eine Ausnahme: die Ein-
führung der Milchquote 1984. Die wichtigsten Änderungen
erfolgten aber erst zu Beginn der 1990er Jahre. Mit der

MacSharry-Reform von 1992 kam es zu einer ersten Grund-
lagenreform. Der Kern dieser Reform bestand in einem
schrittweisen Abbau der Preisstützungen, vor allem für Ge-
treide und Rindfleisch (nicht aber für Milch und Zucker) und
der Einführung von Direktzahlungen an die Landwirte zum
Ausgleich damit verbundener Einkommensverluste. Diese
Direktzahlungen waren jedoch abhängig von aufwendigen
Flächenstilllegungsregeln sowie von Begrenzungen der
Höchstzahlen an Tieren (vgl. Sachverständigenrat 2004).
Parallel dazu wurden Zielsetzungen bezüglich des Umwelt-
schutzes, der Erhaltung des ländlichen Raumes und der Fa-
milienbetriebe sowie der Niederlassung von Junglandwirten
in die europäische Agrarpolitik mit aufgenommen. Die
MacSharry-Reform ermöglichte zum einen den Abbau von
großen öffentlichen Lagerbeständen (insbesondere bei Ge-
treide und Rindfleisch), und zum anderen stieg das Pro-Kopf-
Einkommen zwischen 1992 und 1996 jährlich im Durch-
schnitt um 4,5% an (vgl. Sánchez Soutullo 2000).

Die Reformbeschlüsse von 1992 wurden in der Agenda 2000
von 1999 weiter fortgesetzt. So wurden die Stützpreise für
Getreide und Rindfleisch weiter zurückgeführt und im Ge-
genzug die Ausgleichszahlungen (= Direktzahlungen) aufge-
stockt (allerdings nicht mehr im vollen Umfang der durch
die Preissenkungen bewirkten Einkommensausfälle). Des
Weiteren eröffnete die Reform für Direktzahlungen die Aus-
nutzung von Gestaltungsspielräumen im Rahmen der »Mo-
dulation«1 und der »Cross Compliance«.2 Außerdem wurde
mit der Agenda 2000 eine »zweite Säule« der Agrarpolitik
eingeführt: Eine Politik zur Entwicklung des ländlichen Rau-
mes (vgl. Europäische Kommission 2007).

Reformen der GAP nach 2003 – die Luxemburger
Beschlüsse

Mit den Luxemburger Beschlüssen von 2003 wurde ein wei-
teres Kapitel zur Reform der GAP beigefügt. Bekannt sind
die Luxemburger Beschlüsse auch unter dem Namen Mid-
Term-Review (MTR), da es sich hierbei eigentlich um eine
Halbzeitbewertung der Agenda 2000 handeln sollte. Aller-
dings haben sich die Beschlüsse zu einer eigenständigen
Reform der europäischen Agrarpolitik entwickelt.

Zu den wichtigsten Zielen gehörten zum einen die Entkopp-
lung der Direktzahlungen für die Erzeugung von Ackerfrüch-
ten, Rindfleisch und Milch von der Produktion. Zum ande-
ren umfassten die Beschlüsse die Bindung der Direktzah-
lungen an die Einhaltung von Standards (Cross Complian-
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1 »Modulation« bezeichnet dabei den Sachverhalt, dass die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe kürzen
können, sofern eine bestimmte, national festzulegende Betriebsgröße über-
schritten wird (vgl. Sachverständigenrat 2004).

2 Die Mitgliedstaaten können den Bezug von Direktzahlungen auch von der
Einhaltung bestimmter Umweltauflagen abhängig machen, die ein Land
festgesetzt hat (»Cross Compliance«) (vgl. Sachverständigenrat 2004).
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ce), die Kürzung der Direktzahlungen (Mo-
dulation), Maßnahmen zur Förderung des
ländlichen Raumes und den Abbau von
Markteingriffen in den oben bereits genann-
ten Produktbereichen (vgl. Kirschke und We-
ber 2004).

Die Umsetzung der Reform sollte in drei
Kommissionsverordnungen umgesetzt wer-
den (vgl. Europäische Kommission 2009a):

• Die erste Verordnung enthielt die Bestim-
mungen zur Einhaltung der Cross Com-
pliance, den Kontrollen und zur Modu-
lation. Mit Hilfe der Cross Compliance wurde die Ge-
währung künftiger Betriebsprämien davon abhängig
gemacht, dass die Landwirte der öffentlichen Gesund-
heit, der Tiergesundheit, der Umwelt und dem Tier-
schutz, den EU-Standards sowie der guten landwirt-
schaftlichen Praxis Rechnung trugen.

• Die zweite Verordnung bezog sich auf die Entkopplung.
Hierbei ging es um die Einführung einer Betriebsprämie,
deren Zahlung nicht mehr an die Erzeugung gekoppelt
war. Ziel der Entkopplung war es, die Einkommen der
Landwirte zu sichern, damit diese ihre Erzeugung an
den Marktbedürfnissen und den Erwartungen der Ver-
braucher ausrichten konnten.

• Die dritte Verordnung bezog sich auf die Förderberei-
che, die auch in Zukunft erzeugungsspezifisch sein soll-
ten. D.h. es bestand weiterhin die Möglichkeit, einen be-
stimmten Teil der Prämien weiterhin an die Erzeugung
zu koppeln (dies gilt u.a. bei Tierprämien).

Box 2 gibt einen Überblick über die wichtigsten Elemente
der Luxemburger Beschlüsse.

Die Luxemburger Beschlüsse waren letztlich eine Reaktion
auf die sich stetig ändernden Rahmenbedingungen, mit
denen die Landwirtschaft in der EU zu kämpfen hatte. Zu
den Rahmenbedingungen gehörten u.a.

• die Erweiterung der EU um die mittel- und osteuropäi-
schen Länder,

• die WTO-Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung des
Welthandels,

• die Wahrung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Di-
rektzahlungen an die Landwirtschaft und

• die aus Markterfordernissen notwendige Anpassung ver-
schiedener Marktordnungen (Milch, Roggen, Zucker) (vgl.
BMELV 2006, 11).

Was ist Entkopplung?

Entkoppelte Ausgleichszahlungen werden unabhängig
von der landwirtschaftlichen Produktion gewährt, diese
sind aber an der Bewirtschaftung der Fläche gebunden.
Betroffen von der Entkopplung sind vor allem die Preis-

ausgleichszahlungen für Ackerkulturen, die
Tierprämien und die Milchprämie, die zu
einer einzigen Betriebsprämie zusammen-
gefasst werden. Nicht betroffen sind Zah-
lungen der zweiten Säule der GAP, z.B. die
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebie-
te und die Agrarumweltzahlungen. Box 3
gibt einen Überblick über die entkoppelten 
Beihilfen.

Die Betriebsprämie wird auf der Grundlage
historischer Prämienzahlungen auf Pro-Hek-
tar-Basis kalkuliert (vgl. CAU 2004). Die 
Berechnung kann je nach Ausgestaltung der
Entkopplung unterschiedlich erfolgen.
Grundsätzlich lassen sich hierbei das Be-
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Box 2 
Zentrale Elemente der Luxemburger Beschlüsse im Überblick 

• Entkopplung: Alle Direktzahlungen, Flächenprämien im Ackerbau, 
Tierprämien (für Rinder, Schafe und Ziegen) und der neue zukünf- 
tige Milchausgleich werden zusammengefasst und in produktions- 
unabhängige Betriebsinhaberprämienrechte umgewandelt. 

• Cross Compliance: Die Direktzahlungen werden an die Einhaltung 
von Umwelt-, Tierschutz- und Qualitätsvorschriften gebunden. Des 
Weiteren sind alle Betriebsflächen in einem guten ökologischen 
und landwirtschaftlichen Zustand zu erhalten. 

• Modulation/Degression der Prämienzahlungen/Finanzielle Disziplin: 
Umschichtung von der ersten Säule in die zweite Säule der GAP zur 
Förderung des ländlichen Raumes. 

• Ausbau der zweiten Säule – Förderung der ländlichen Entwicklung. 
• Anpassung der Marktordnungen für Getreide (Wegfall der Roggen- 

intervention). 
• Reform der Milchmarktordnung: 
       • weitere Preissenkungen gegen Teilausgleich, 
       • Beschränkung der Intervention bei Butter, 
       • Verlängerung der Milchquotenregelung bis 2015. 
• Neu: Prämie für Energiepflanzen (45 /ha). 

Quelle: Situationsbericht (2010, 112); CAU (2004). 

Box 3 

Welche Beihilfen werden entkoppelt? 

• Flächenzahlungen für Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen ein- 
schließlich Stilllegung 

• Zahlungen für Reis und Hartweizen (teilweise) sowie für Hülsen- 
früchte und Schalenobst (Nüsse) 

• Zahlungen für Kartoffelstärke zu 40% 
• Tierprämien, Ergänzungszahlungen und Extensivierungszuschläge 
• Milchprämien 
• Beihilfen für Trockenfutter zu 50% 
• Saatgutbeihilfen 
• Beihilfen für Tabak, Hopfen, Oliven und Baumwolle (teilweise) 
• Ausgleichszahlung Zucker 

Quelle: Situationsbericht (2010, 115). 

3 Nach dem Betriebsmodell erfolgt eine betriebsindivi-
duelle Ausgestaltung der Prämienzahlung. Für mehr
Informationen vgl. CAU (2004).
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triebs-3 und das Regionalmodell4 unterscheiden. Des Wei-
teren beinhalten die Luxemburger Beschlüsse unterschied-
liche nationale Spielräume bei der Ausgestaltung der Ent-
kopplung (vgl. Tab. 1). Auch Kombinationsmodelle zwischen
den beiden genannten Optionen sind möglich.

Der Deutsche Bundestag hat sich dafür entschieden, ab
2013 das Regionalmodell anzuwenden. Zunächst sollten
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Tab. 1 

Umsetzung der Entkopplung in der EU-27 

 (Teil-)Kopplung (Prämienart) 2005 gewähltes Entkopplungsmodell 
Belgien (Flandern) Kälberschlachtprämie, Mutterkuhprämie,  

Zahlung für Leinsaat 
Betriebsindividuell 

Belgien (Wallonien) Mutterkuhprämie, Zahlung für Leinsaat Betriebsindividuell 
Bulgarien Zahlung für Obst und Gemüse Betriebsindividuell 
Dänemark Bullen- und Schafprämie Statisches Kombimodell 
Deutschland Hopfenprämie (25%) Kombimodell, Übergang zu Regionalmodell 
Estland  Betriebsindividuell 
Finnland Schaf- und Bullenprämie, Zahlung für Saat-

gut, Artikel-69-Zahlung für Ackerbau und  
Rinderhaltunga) 

Kombimodell, Übergang zu Regionalmodell 

Frankreich Ackerbau, Schafe, Mutterkuh- und 
Schlachtprämie, Hopfenprämie (25%), 
Zahlung für Saatgut 

Betriebsindividuell 

Griechenland Zahlung für Leinsaat, Artikel 69-Zahlung für 
Ackerbau, Rinder- und Schafzucht,  
Zuckera), Tabak, Olivenöl 

Betriebsindividuell 

Irland –  Betriebsindividuell 
Italien Zahlung für Leinsaat, Artikel 69-Zahlung für 

Ackerbau, Rinder, Schafe, Zucker, Zahlung 
für Saatguta) 

Betriebsindividuell 

Lettland Zahlung für Zucker, Obst und Gemüse Betriebsindividuell 
Litauen Zahlung für Zucker, Obst und Gemüse Betriebsindividuell 
Luxemburg – Statisches Kombimodell 
Malta –  Betriebsindividuell 
Niederlande Schlachtprämienb) Betriebsindividuell 
Österreich Mutterkuh- und Schlachtprämien, Hopfen-

prämie (25%) 
Betriebsindividuell 

Polen Zahlung für Zucker, Obst und Gemüse Betriebsindividuell 
Portugal Mutterkuh-, Schaf- und Schlachtprämie, 

Artikel 69-Zahlung für Olivenöl und Zucker, 
Zahlung für Saatguta) 

Betriebsindividuell 

Rumänien Zahlung für Zucker; Obst und Gemüse Betriebsindividuell 
Slowakei Zahlung für Zucker Betriebsindividuell 
Slowenien Rinder- Schaf- und Ziegenprämie, Hopfen-

prämie (25%) 
Betriebsindividuell 

Schweden Bullenprämie, Artikel-69-Zahlunga) Statisches Kombimodell 
Spanien Zahlung für Leinsaat, Ackerbauc), Olivend), 

Mutterkuh-, Schaf- und Schlachtprämie, 
Artikel-69-Zahlung für Rinder, Milchvieh 
und Zucker, Baumwolle und Tabaka) 

Betriebsindividuell 

Tschechische Rep. Zahlung für Zucker, Obst und Gemüse Betriebsindividuell 
Ungarn Zahlung für Zucker, Obst und Gemüse Betriebsindividuell 
Vereinigtes Königreich – 
England 

–  Kombimodell, Übergang zu Regionalmodell 

– Wales – Betriebsindividuell 
– Schottland Artikel 69-Zahlung für Rinder a) Betriebsindividuell 
– Nordirland –  Statisches Kombimodell 
Zypern Zahlung für Obst und Gemüse Betriebsindividuell 
a) Artikel-69-Zahlung: Die Mitgliedstaaten können bis zu 10% der bisherigen Zahlungen eines Sektors für besondere 
nationale Förderprogramme verwenden. – b) Auch Zahlung für Flachs- und Hanfsaatgut. – c) Einschließlich Hartweizen. 
– d) Kopplung über 60%. 

Quelle: Europäische Kommission (2008). 

4 Nach dem Regionalmodell wird die Prämienhöhe für ganze Regionen be-
rechnet. Für mehr Informationen vgl. CAU (2004).
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aber die daraus entstehenden innerlandwirtschaftlichen Um-
verteilungen durch ein Kombimodell aus betriebsindividuel-
ler und flächenbezogener Prämienzuweisung abgedämpft
werden. Ab 2010 wird dann der betriebsindividuelle Anteil
stufenweise abgebaut und in die regional einheitliche Flä-
chenprämie überführt.

Cross Compliance und ihre Ausgestaltung

Cross Compliance soll die EU-Direktzahlungen mit der Einhal-
tung von Standards in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel-
sicherheit und Tierschutz verknüpfen. 19 EU-Richtlinien5 und
Verordnungen sind hierfür Grundlage. Außerdem sollen die
Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen
Zustand und das Dauergrünland im Umfang des Jahres 2003
erhalten werden (vgl. Situationsbericht 2010, 125).

Betriebe müssen grundsätzlich alle Cross-Compliance-
Verpflichtungen einhalten, um eine Betriebsprämie zu er-
halten, auch in den Betriebszweigen, für die es keine Zah-
lungen gibt (z.B. Weinbau).

Reform der Modulation/Degression/Finanzielle Disziplin

Die Modulation ist ein weiteres Element der Luxemburger Be-
schlüsse. Sie wird als obligatorisch angesetzt, so dass die
Direktzahlungen gekürzt werden müssen und die Gelder nur
dann in der Region ausgezahlt werden, wenn sie dort auch
kofinanziert werden. Des Weiteren werden die Gelder nicht
mehr als Direktzahlungen ausgezahlt, sondern können nur
für Struktur- und Umweltpolitiken ausgegeben werden. Die
Modulationssätze betragen 3% im Jahr 2005, 4% im Jahr
2006 und danach 5% (vgl. CAU 2004). Grundsätzlich blei-
ben ca. 80% der Mittel aus der Modulation in der Ursprungs-
region. Die übrigen 20% werden von der Europäischen Kom-
mission EU-weit umverteilt (vgl. CAU 2004).

Durch die »Finanzielle Disziplin« können bei einer Überschrei-
tung der Ausgabenobergrenze des EU-Agrarhaushaltes zu-
sätzliche Kürzungen der Direktzahlungen eintreten. Das be-
deutet, dass alle Betriebszahlungen über 5 000 € prozen-
tual so weit gekürzt werden können, dass der EU-Agrar-
haushalt ausgeglichen ist (vgl. CAU 2004).

Der Health Check

2008 wurde eine generelle Überprüfung, der sog. Gesund-
heitscheck (Health Check), der GAP durchgeführt. Im No-

vember 2008 einigten sich die 27 Mitgliedstaaten auf fol-
gende Reformen (vgl. Situationsbericht 2010, 116; BMELV
2008; Europäische Kommission 2008):

• Ablauf der Milchquotenregelung (Vorbereitung auf eine
weiche Landung): Die EU-Kommission geht von einem
Auslaufen der Milchquote am 31. März 2015 aus. Dafür
wird die Quote über fünf Jahre von 2009/10 bis 2013/14
jeweils um 1% aufgestockt. 2009/10 und 2010/11 müs-
sen Landwirte, die ihre Quote um 6% überschreiten, ei-
ne Abgabe zahlen, die um 50% über der normalen Sank-
tion6 liegt.

• Schrittweise Anhebung der Modulation: Derzeit werden
alle Direktzahlungen in Höhe von über 5 000 € jährlich
um 5% gekürzt, und der betreffende Betrag wird in den
Haushalt für die Entwicklung des ländlichen Raumes
(zweite Säule) eingestellt. Dieser Satz wird bis 2012 auf
10% aufgestockt. Bei Zahlungen von über 300 000 €
jährlich wird ein zusätzlicher Abschlag von 4% vorgenom-
men. Die zusätzlichen Modulationsmittel sind reserviert
für sechs neue Herausforderungen: Begleitmaßnahmen
Milch, Klimaschutz, Wassermanagement, Erhaltung der
biologischen Vielfalt, erneuerbarer Energien und Innova-
tion. Die EU kofinanziert die transferierten Mittel zu 75%
bzw. in Konvergenzregionen mit einem niedrigeren durch-
schnittlichen BIP zu 90%.

• Neuregelung Artikel 69: Derzeit können die Mitgliedstaa-
ten 10% des jedem Sektor entsprechenden Anteils der
nationalen Obergrenze für Direktzahlungen einbehalten
und in dem betreffenden Sektor für Umweltschutzmaß-
nahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung der Quali-
tät und der Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnis-
se einsetzen. D.h. die Mitgliedstaaten können entschei-
den bis zu 10% der Direktzahlungen in neue Förderpro-
gramme umzuverteilen (neuer Artikel 68).

• Abschaffung der Flächenstilllegung: Künftig sind Land-
wirte in der pflanzlichen Erzeugung davon befreit, 10%
ihrer Flächen stillzulegen.

• Cross Compliance: Die Zahlungen an die Landwirte sind
an die Einhaltung von gewissen Qualitätsstandards ge-
bunden. Die Landwirte, die sich nicht an diese Standards
halten, müssen mit einer Kürzung der Zahlungen rech-
nen. In Zukunft sollen bestimmte Standards, die nicht
relevant sind oder nicht in den Verantwortungsbereich
des Betriebsinhabers fallen, gestrichen werden. Gleich-
zeitig werden neue Anforderungen eingeführt, die den
Umweltnutzen der Flächenstilllegung erhalten und das
Wassermanagement verbessern sollen.

• Verwendung nicht ausgegebener Mittel: Nicht ausgege-
bene Direktzahlungen können für Zahlungen nach Arti-
kel 68 oder für die Entwicklung des ländlichen Raumes
verwendet werden.
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6 Normale Sanktion: Falls ein Milcherzeuger im Laufe des Milchwirtschafts-
jahres seine Quote überliefert hat, wird von jeder erfolgten Anlieferung 30%
der voraussichtlichen Abgabe einbehalten. 

5 Die 19 EU-Richtlinien umfassen u.a. Vogelschutz-, Grundwasser-, Klär-
schlamm-, Nitrat- und FFH-Richtlinien im Bereich Umwelt. Im Bereich Tier-
schutz sind Richtlinien enthalten zur Kälber- und Schweinehaltung sowie
eine Richtlinie zum Schutz von Nutztieren. Des Weiteren ist es Pflicht,
Tiere zu kennzeichnen und zu registrieren. Außerdem müssen Seuchen
und Krankheiten (z.B. die Blauzungenkrankheit) bei Tieren bekämpft wer-
den (vgl. Situationsbericht 2010, 126).
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• Entkopplung der Betriebsprämien: Bei
der GAP-Reform werden die Direktzah-
lungen nicht mehr an die Produktion ei-
nes bestimmten Erzeugnisses gekoppelt.
Mehrere Mitgliedstaaten haben sich al-
lerdings dafür entschieden, bestimmte an
die Produktion gekoppelte Zahlungen
beizubehalten. Diese sollen jetzt aber
auch entkoppelt werden. Ausnahmen
sind die Mutterkuhprämie und die Prä-
mie für Schaf- und Ziegenfleisch. 2012
müssen auch diese Prämien EU-weit ent-
koppelt sein.

• Interventionsmechanismen: Die Interven-
tion für Schweinefleisch wird abgeschafft.
Des Weiteren wird die Intervention für
Gerste, Reis und Mais auf null gesetzt.
Außerdem bleibt die obligatorische Inter-
vention für Weizen, Butter und Mager-
milchpulver erhalten.

• Anhebung der Untergrenze (bisher 100 €
bzw. 0,3 ha).

• Ersatzloser Wegfall der 45 €/ha Energie-
pflanzenprämie ab 2010.

Umsetzung der GAP-Reform in
Deutschland

In Deutschland wurden die Direktzahlungen ab 2005 wei-
testgehend entkoppelt. Für Stärkekartoffeln, Tabak (letzt-
malig 2009), Eiweißpflanzen, Energiepflanzen (letztmalig
2009) und Schalenfrüchte werden noch an den Produk-
tionsumfang/Anbaufläche gekoppelte Direktzahlungen
geleistet. Des Weiteren gibt es zusätzlich Verarbeitungs-
prämien für Trockenfutter, Flachs, Hanf und Kartoffelstär-
ke. Diese Zahlungen belaufen sich derzeit auf 2% aller Di-
rektzahlungen. Die verbleibenden gekoppelten Zahlun-
gen werden spätestens 2012 vollständig entkoppelt (vgl.
BMELV 2009a). Die Möglichkeit einer zusätzlichen
10%igen Kürzung der Direktzahlungen für »besondere
Formen der Landwirtschaft« (sog. Artikel-69-Zahlung)
wurde in Deutschland nicht genutzt (vgl. Situationsbe-
richt 2010, 120).

Die Entkopplung wird, wie bereits erwähnt, über ein Kom-
bimodell umgesetzt. Hierbei kann ein Teil der Direktzahlun-
gen betriebsindividuell (Referenzzeitraum 2000 bis 2002)
und ein Teil der Direktzahlungen nach regionalen Durch-
schnitten zugeteilt werden. Langfristig soll das Kombimo-
dell in ein reines Regionalmodell überführt werden. Dazu
werden die von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich hohen
Werte der Zahlungsansprüche schrittweise zu regional ein-
heitlichen Zahlungsansprüchen abgeglichen. Dieser Über-
gang findet in der Zeit von 2010 bis 2013 statt.7 2013 ha-

ben dann alle Zahlungsansprüche in einer Region einen
einheitlichen Wert je Hektar (vgl. BMELV 2006, 17/18). Die
Angleichung führt dazu, dass tendenziell die intensiv wirt-
schaftenden Landwirte Betriebsprämien verlieren und die
extensiv wirtschaftenden Betriebe eine höhere Betriebs-
prämie erhalten (vgl. Situationsbericht 2010, 123). In Tabel-
le 2 sind die geschätzten regionalen Einheitsprämien für 2013
aufgelistet.

Deutsche Landwirte sind des Weiteren von der höheren
Modulation stark betroffen. So kürzen sich die Direktzah-
lungen in der Endstufe der Modulation jährlich um ca.
240 Mill. €. Außerdem kommen weitere Kürzungen auf-
grund des Wegfalls der Energiepflanzenprämie (um ca.
15 bis 20 Mill. €) und der geplanten Anhebung der Unter-
grenzen von 0,3 auf 1 Hektar (um ca. 8 Mill. €) hinzu (vgl.
Situationsbericht 2010, 117).

Seit 2006 hat die EU verschiedene Verordnungen zur Ver-
öffentlichung der Empfänger von EU-Beihilfen beschlos-
sen. Ab 2009 besteht für Mitgliedstaaten und Regionen die
Pflicht, die Empfänger von Direktzahlungen zu veröffentli-
chen. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Top-10-Em-
pfänger in Deutschland von Zahlungen des Jahres 2008.
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7 Die Angleichung der Zahlungsansprüche an den Endzustand beginnt 2010
mit 10%, 2011 beträgt sie 30% und 2012 60%. Ab 2013 soll dann die
vollständige Angleichung erfolgen (100%) (vgl. Situationsbericht 2010, 122).

Tab. 2 
Aktualisierte Schätzwerte für die regional einheitlichen  
Zahlungsansprüche im Rahmen der Betriebsprämienregelung 

Region Schätzwerte für die regional 
einheitlichen Zahlungsansprüche 

( /ha) in 2013 

Baden-Württemberg 310 
Bayern 354 
Brandenburg/Berlin 301 
Hessen 299 
Mecklenburg-Vorpommern 330 
Niedersachsen/Bremen 353 
Nordrhein-Westfalen 359 
Rheinland-Pfalz 295 
Saarland 258 
Sachsen 359 
Sachsen-Anhalt 355 
Schleswig-Holstein/Hamburg 359 
Thüringen 347 
Deutschland 340 

In Deutschland gibt es 13 Prämienregionen, d.h. jedes Bundesland 
bildet eine Region, nur die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und 
Berlin bilden mit den umgebenden Bundesländern Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Brandenburg jeweils eine gemeinsame 
Prämienregion. In diesen Regionen werden jeweils einheitliche 
Förderbeträge für Acker- und Dauergrünland festgesetzt. Die 
betriebsindividuellen Prämienkomponenten (z.B. Bullenprämien, 
Milchprämien) werden bundeseinheitlich gewährt. 

Quelle: BMELV (2007). 
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Demnach gehen 34,4 Mill. € an Südzucker und 10,3 Mill. €
an das Land Schleswig-Holstein (vgl. Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung 2009). Der Grund für die
Offenlegung ist der Leitgedanke, dass Transparenz Akzep-
tanz schafft (vgl. BMELV 2010). Das Gegenteil scheint je-
doch der Fall zu sein. Die meiste Kritik beschränkt sich
auf Exportsubventionen an größere Unternehmen der Er-
nährungswirtschaft. Die Erstattung wird geleistet, um den
Teil der Differenz zwischen dem höheren Preis auf dem Bin-
nenmarkt und dem niedrigeren Weltmarktpreis auszuglei-
chen. Die Unternehmen benötigen Exportsubventionen für
den Kauf der auf dem Binnenmarkt teureren Rohstoffe
unserer Landwirtschaft.

Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Bewältigung der derzeitigen Krise in der 
deutschen Landwirtschaft

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat mit zeitlicher
Verzögerung auch die Landwirtschaft erreicht. Abbildung 1
zeigt den Verlauf des Konjunktur- und In-
vestitionsbarometers Agrar8 von März 2003
bis Dezember 2009. Das Barometer um-
fasst die Einschätzung der Landwirte über
deren aktuelle und zukünftige wirtschaftli-
che Situation und bildet demnach die wirt-
schaftliche Stimmung der deutschen Land-
wirtschaft ab. Seit Dezember 2007 befindet
sich die Stimmung der deutschen Land-
wirte im Sinkflug, so wies das Barometer im
Juli 2009 noch einen Wert von 4,3 Punk-

ten aus, während das Barometer im September 2009 auf
– 0,2 Punkte gefallen ist. Allerdings tendiert das Barome-
ter seit der letzten Erhebung im Dezember 2009 wieder
nach oben (+ 12,0 Punkte). Ursachen sind laut DBV (2010)
»vor allem wieder steigende Milchpreise, Tendenzen der
Preisfestigung bei Getreide sowie die frühzeitigere Auszah-
lung der EU-Direktzahlungen, die auf Drängen des Bau-
ernverbandes bereits zum 1. Dezember 2009 ausgezahlt
werden konnten«.

Aufgrund der kontinuierlichen Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Lage seit etwa einem Jahr, hat die Bundes-
regierung mit einem Bündel von Maßnahmen reagiert, um
die landwirtschaftlichen Betriebe in den kommenden zwei
Jahren zu entlasten. Demnach sieht die Koalitionsverein-
barung folgende Punkte vor (vgl. BMELV 2009b; vgl. auch
Box 4):

• ein umfassendes Grünlandmilchprogramm in Höhe von
500 Mil. €,
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Tab. 3 
Top-10-Empfänger des EU-Agrarfonds in Deutschland 2008 

 Name, Ort Subventionen in  

1 Südzucker AG Mannheim, Offenau 34 393 164,49 
2 Land Schleswig-Holstein, Husum 10 277 767,82 
3 Betriebsstätte Emlichheim Emsland-Stärke GmbH, Emlichheim 8 124 878,77 
4 August Töpfer & Co. (GmbH & Co.) KG, Hamburg 7 393 378,99 
5 Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA), Bonn 5 828 023,93 
6 DOUX GEFLUEGEL, Grimmen 4 691 352,57 
7 LVLF, Referat 53, Brieselang 4 416 449,07 
8 AVEBE Kartoffelstärkefabrik, Dallmin 4 279 487,81 
9 Molkerei Gropper GmbH & Co. KG, Bissingen 4 170 300,00 

10 Osterhuber Agrar GmbH Gut Ferdinandshof, Wilhelmsburg 4 038 552,87 

Die Subventionszahlungen setzen sich zusammen aus dem Europäischen Garantiefonds für Landwirtschaft (Direkt-
zahlungen) und aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. 

Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2009). 
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Abb. 1

8 Das Konjunktur- und Investitionsbarometer Agrar 
wird jährlich im Auftrag des Deutschen Bauernverban-
des, des VDMA Fachverbandes Landtechnik und der
Landwirtschaftlichen Rentenbank in einer repräsenta-
tiven Umfrage ermittelt. Das Marktforschungsinstitut
Produkt + Markt hat für die letzte Befragung Dezem-
ber/Januar 2010 dafür über 1 800 Landwirte und Lohn-
unternehmen befragt (vgl. DBV 2009).
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• eine Aufstockung des Bundeszuschusses an die Land-
wirtschaftliche Unfallversicherung (LUV) um insgesamt
200 Mil. € und

• ein Krisenliquiditätsprogramm in Höhe von 50 Mil. €.

Das Grünlandmilchprogramm setzt sich aus zwei Punkten
zusammen. Der erste Punkt bezieht sich auf eine Grün-
landprämie in Höhe von 37 €/ha. Der zweite Punkt beinhal-
tet eine Kuhprämie in Höhe von 20 € pro Kuh. Die verblei-
benden Mittel aus dem 500 Mill. € Programm werden zur
Aufstockung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ver-
wendet.

Eine weitere Maßnahme im Koalitionsvertrag bezieht sich
auf die landwirtschaftliche Unfallversicherung. Hier steuert
der Bund soviel Geld bei, dass 2010 und 2011 die Beiträ-
ge im Durchschnitt um 45% gesenkt werden können.

Das Krisenliquiditätsprogramm umfasst vier verschiedene
Maßnahmen. Hier soll aber nur auf eine der vier Maßnah-
men näher eingegangen werden:9 Es gibt eine Entlastung
beim Agrardiesel. Hierbei werden die betriebliche Obergren-
ze von 10 000 Liter sowie der Selbstbehalt von 350 € ge-
strichen.10 Darüber hinaus soll auf eine einheitliche Besteue-
rung des Agrardiesels auf europäischer Ebene hingewirkt
werden. Allerdings weist die Entlastung beim Agrardiesel
auch einige Tücken auf. Da laut BMELV 2007 nur rund 8,5%
aller landwirtschaftlichen Betriebe eine Betriebsfläche von
über 100 ha haben und somit über 10 000 l Diesel verbrau-
chen, ist davon auszugehen, dass nur ein sehr kleiner Teil
der Betriebe mit mehr als 350 € (= Selbstbehalt) profitieren
wird. Nach Berechnungen von Ribbe (2009) profitieren fol-
gende Betriebe von diesem Beschluss:

Betriebe …
… mit bis zu 100 ha profitieren mit: 350 €
… mit bis zu 150 ha: 1 746 €
… mit bis zu 200 ha: 2 927 €
… mit bis zu 500 ha: 10 016 €
… mit bis zu 1 000 ha: 21 830 €
… mit bis zu 2 000 ha: 45 458 €

Kritik an der GAP – insbesondere am Health
Check

Zu einer der wichtigsten Reformen der GAP gehört die Um-
stellung von Flächen- und Tierprämien auf entkoppelte Zah-
lungen. Diese entkoppelten Zahlungsansprüche werden in
Hektar angegeben. D.h. die Betriebsprämie wird durch die
Zahl der bewirtschafteten Hektare dividiert. Diese sich dar-
aus ergebenden innerbetrieblich gleichwertigen Zahlungs-
ansprüche sind, ähnlich wie herkömmliche Zahlungsansprü-
che, losgelöst vom Boden handelbar. Diese Zahlungsan-
sprüche können allerdings nur umgesetzt werden, wenn
einem Zahlungsanspruch auch ein entsprechender Hektar
an bewirtschafteter Fläche gegenübersteht.11 Eine Verpach-
tung von Zahlungsansprüchen ist ebenfalls möglich, aber
nur mit einer Verpachtung von Flächen für den gleichen Zeit-
raum (vgl. Situationsbericht 2010, 125). Das Problem, das
hier entsteht, ist, dass diese handelbaren Zahlungsansprü-
che Auswirkungen auf die Pachtpreise haben (vgl. Kilian und
Salhofer 2009, 142). 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist es zu wissen, dass
ein wesentlicher Kostenfaktor in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion die Bodenpreise darstellen. Höhere Bodenpreise
führen zu höheren Produktionskosten. Diese Tatsache ist
unabhängig davon, ob sich der Boden im Eigenbesitz be-
findet oder gepachtet wird. Da das Pachten von zusätzli-
cher landwirtschaftlicher Fläche den betriebswirtschaftlichen
Gewinn eines Betriebs mindert, sinkt damit auch die Wett-
bewerbsfähigkeit dieses Betriebes und somit auch seine
Überlebenschance. Laut dem Situationsbericht 2010 ge-
winnt das Zupachten landwirtschaftlicher Flächen in
Deutschland zunehmend an Bedeutung. So beträgt der
Pachtflächenanteil 2007 61,8%. Laut Kilian und Salhofer
(2009, 141) kann es somit sein, dass beispielsweise die
von der EU gewährten Direktzahlungen nicht unbedingt den
aktiven Landwirten, sondern eher den Besitzern von Bo-
den von Nutzen sein könnte. Laut einer Studie von Iser-
meyer (2003) ist es im Falle des Regionalmodells so, dass
die Direktzahlungen weitgehend den Grundeigentümern zu-
fallen. Liegt allerdings das Kombimodell vor, ist dies weni-
ger der Fall (vgl. Kilian und Salhofer 2009, 142).

Ein weiteres Problem ergibt sich durch die unterschiedliche
Implementierung der Reformen in den einzelnen Mitglied-
staaten. Box 5 gibt einen Überblick über die wichtigsten
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Box 4 
Gelder für die Landwirtschaft 2010/11 (in Mill. ) 

Koalitionsprogramm: 
• Grünlandprämie 
• Kuhprämie 
• Unfallversicherung 
• Liquiditätsprogramm 

• Agrardiesel 

EU-Mittel: 
• Milchfonds 2009 

• Milchfonds aus dem Health Check 

 
226 
160 
314 

50 
270 

 
57 

150 

Summe 1 227 

Quelle: BMELV (2009). 

9 Die anderen drei Maßnahmen beziehen sich auf eine vorzeitige Auszah-
lung der Betriebsprämie, auf den EU-Milchfonds und auf das EU-Milch-
programm. Für nähere Informationen vgl. BMELV (2009).

10 Seit 2005 wurde die effektive Besteuerung erhöht, indem die Rückver-
gütung beschränkt wurde: Die Erstattung wurde auf maximal 10 000 Li-
ter je Betrieb begrenzt; auch muss jeder Landwirt einen so genannten
Selbstbehalt von 350 € (entspricht 1 629 Liter Diesel) tragen, der nicht
erstattet wird.

11 Als bewirtschaftet gilt hier auch die Erhaltung des Bodens in gutem land-
wirtschaftlichem und ökologischem Zustand. Eine Produktion ist nicht
erforderlich (vgl. Kilian und Salhofer 2009, 142).
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Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Während vie-
le Staaten (z.B. Frankreich oder Spanien) das Betriebsmo-
dell wählten, haben beispielsweise Deutschland und Eng-
land ein Kombimodell gewählt, das nach einer bestimm-
ten Zeit in ein Regionalmodell übergeht. Außerdem ist der
Grad der Entkopplung zwischen den Mitgliedstaaten sehr
unterschiedlich. »Während Frankreich und Spanien nur das
geforderte Minimum an Entkopplung umsetzten, kam es
in Deutschland oder England zu einer vollständigen Ent-
kopplung aller Prämien« (Kilian und Salhofer 2009, 142).
Diese unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Imple-
mentierung der verschiedenen Reformansätze habe star-
ke Auswirkungen auf beispielsweise die Wettbewerbsfähig-
keit, da auch hier, wie bereits erwähnt, die Bodenpreise von
betroffen sind.

Ein anderer kritischer Punkt bezieht sich auf die Reform
der Modulation. Grundsätzlich bleiben ca. 80% der mo-
dulierten Mittel im Ursprungsland erhalten. Die restlichen
Mittel werden von Brüssel aus EU-weit verteilt. Am Bei-
spiel Deutschlands ist es so, dass dieser Rückfluss ge-
ring ausfällt, da sich die Umverteilung hauptsächlich nach
der landwirtschaftlichen Fläche, nach der Beschäftigung
in der Landwirtschaft und am Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf in Kaufkraftparität der einzelnen Region richtet (vgl.
CAU 2004). Des Weiteren ist die Anhebung der Modula-
tion vor dem Hintergrund gestiegener Kosten und unbe-
friedigender Erzeugerpreise als kritisch anzusehen. Am
Beispiel Deutschlands sind die Betriebsmittelpreise von
Juli 2008 bis Juni 2009 um 9,8% gestiegen, während
die Erzeugerpreise im gleichen Zeitraum um durchschnitt-
lich 10,2% zurückgegangen sind (vgl. Situationsbericht
2010, 177).

Die Einführung der Cross Compliance als Honorierung ge-
sellschaftlicher Leistungen der Landwirtschaft birgt eben-
falls einige Probleme in sich und führt zu folgenden zwei Kon-
sequenzen: Zum einen wirft sich die Frage auf, warum nicht
mehr gesellschaftliche Leistungen des Agrarbereichs erwar-
tet werden können angesichts des Niveaus der Prämien-
zahlungen. Diese Art von Überlegung könnte eine Diskus-

sion über eine Anhebung der Standards ent-
fachen. Zum anderen stellt sich die Frage,
»warum eine Aufrechterhaltung oder gar ein
Ausbau der Förderung von Maßnahmen in
der zweiten Säule der GAP erforderlich sein
soll, wenn doch bereits die Prämienzahlun-
gen gesellschaftliche Leistungen abgelten«
(vgl. Kirschke und Weber 2004, 70). Dem-
nach wäre es sinnvoller, eine klare Unter-
scheidung zwischen der Umsetzung von
Mindeststandards und gezielten Fördermaß-
nahmen zu treffen.

Schlussfolgerungen

Mit Hilfe der GAP und ihren Reformen wurde eine Sicher-
heit für die europäische Landwirtschaft im Hinblick auf fai-
ren Wettbewerb und Qualitätssicherung gewährleistet. Oh-
ne die GAP würden die einzelnen Mitgliedstaaten immer
noch ihre eigenen Landwirte subventionieren. Das Resultat
wäre ein Subventionswettbewerb, der im Hinblick auf die
Rechtsvorschriften der EU weitaus höhere Kosten verursa-
chen würde, als es jetzt der Fall ist (vgl. Europäische Kom-
mission 2009c).

Die GAP sichert die Nahrungsmittelversorgung der Be-
völkerung und ermöglicht es den Landwirten, auf Markt-
signale zu reagieren, indem sie ihnen Einkommensbei-
hilfen für eine gewisse finanzielle Sicherheit gewährt. Die-
se Einkommensbeihilfen sind zu begrüßen, da die Land-
wirte der EU öffentliche Güter bereitstellen, dazu zählen
u.a. Umweltschutz, Wohlergehen der Tiere sowie hoch-
wertige und sichere Nahrungsmittel. Im Bereich der Nah-
rungsmittelerzeugung gehören die EU-Normen zu den
strengsten der Welt.

Die Reformen der GAP kommen auch bei den Bürgern
der EU positiv an. Laut einer Umfrage von TNS Opinion
im Namen der Generaldirektion Landwirtschaft und Ent-
wicklung der Europäischen Kommission aus dem Jahr
2007 waren 52% der Befragten der Ansicht, dass eine
stärkere Förderung der Entwicklung des ländlichen Rau-
mes und eine direkte Unterstützung der Landwirte und
nicht ihrer Erzeugnisse positive Entwicklungen sind (vgl.
Eurobarometer 2008). Des Weiteren kommt der Landwirt-
schaft und den ländlichen Gebieten in der EU eine bedeu-
tende Rolle zu. So gehen 89% der Befragten davon aus,
dass die Landwirtschaft für die Zukunft Europas aus-
schlaggebend sein wird.

Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die derzeitige
Diskussion zum Thema Klimawandel ist die GAP mit ihren
Reformen ein wichtiges Element für eine nachhaltige, pro-
duktive und effiziente Landwirtschaft.
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Box 5 
Die wichtigsten Unterschiede der GAP-Reform  
zwischen den Mitgliedstaaten 

• Teilkopplung oder völlige Entkopplung von Direktzahlungen 
• Berechnung der Betriebsprämie nach Betriebsmodell 

(betriebsindividuelle Situation 2000 bis 2002) oder nach Regional-
modell (regionale Durchschnitte) oder einer Kombination aus beidem 

• Möglichkeit zur regionalen Angleichung der Zahlungsansprüche 
(Betriebsprämie je Hektar) im Zeitablauf 

• Regelungen zur Übertragung von Zahlungsansprüchen zwischen 
Landwirten (z.B. Abzüge beim Transfer) 

• Verwendung von Modulationsmittel 

Quelle: Situationsbericht (2010, 115). 
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Das Hauptziel der branchenübergreifen-
den Umfrage ist es, einen breiten Über-
blick über diejenigen Unternehmen zu be-
kommen, die Innovationen im Allgemei-
nen und Umweltinnovationen im Speziel-
len durchführen. Darüber hinaus sollen die
Determinanten und Charakteristika von
Umweltinnovationen und Innovations-
hemmnisse sowie Gründe für den even-
tuelllen Verzicht auf Innovationen be-
stimmt werden. Umweltinnovationen wur-
den im Fragebogen als eine Teilmenge
»allgemeiner« technologischer Produkt-
und Prozessinnovationen definiert, die in
der Lebenszyklusbetrachtung zu einer
Verbesserung der Umweltqualität beitra-
gen oder weniger natürliche Ressourcen
beanspruchen. Sie beinhalten die Weiter-
entwicklung bestehender oder die Ent-
wicklung und Markteinführung neuer Pro-
dukte/Dienstleistungen unter Umwelt-
aspekten oder führen zu Umweltverbes-
serungen, indem ein bestehender Prozess
modifiziert, stark verändert oder ersetzt
wird, z.B. durch nachgeschaltete oder in-
tegrierte Technologien. Die Umweltver-
besserung muss dabei nicht gezielt an-
gestrebt werden, sondern kann auch ein
Nebeneffekt sein. 

Da für die vorliegende Studie eine mög-
lichst breite Datenbasis angestrebt wur-
de, stützt sich das ifo Institut auf die eu-
ropäische Datenbank AMADEUS. Für die-
se zweite Welle der branchenübergreifen-
den Umfrage wurden aus der AMADEUS-

Datenbank (und ergänzend aus dem Be-
richtskreis des ifo Innovationstests)
12 811 Firmen des Produzierenden Ge-
werbes in Deutschland Ende 2009 an-
geschrieben. Nach einer Mahnung wur-
den insgesamt 1 590 Fragebögen an das
ifo Institut zurückgesandt. Dies entspricht
– ähnlich wie bei der ersten Befragungs-
welle – einer Rücklaufquote von gut 12%
aller erreichten Betriebe (bei knapp
100 Fehlmeldungen). Darunter fallen rund
600 Unternehmen, die bereits bei der ers-
ten Umfrage geantwortet haben.1 In der
Stichprobe sind dabei kleine Unterneh-
men etwas unterrepräsentiert und große
Unternehmen etwas überrepräsentiert (je-
weils etwa 2% weniger bzw. mehr als in
der Grundgesamtheit der 12 811 Firmen
gemessen an der Beschäftigungsgrößen-
klasse). Die Verteilung auf Branchen in der
Stichprobe entspricht ebenfalls grob der-
jenigen in der Grundgesamtheit.

Gesamtbild

Von allen befragten Unternehmen geben
68% an, dass sie im betrachteten Zeit-
raum 2007 bis 2009 Innovationen durch-
geführt haben. Davon können 56% als
Produktinnovationen und 44% als Pro-
zessinnovationen bezeichnet werden
(bei möglichen Mehrfachnennungen).
Von allen antwortenden Unternehmen

zweiten Befragungswelle

Tilmann Rave

Umweltinnovationen in Deutschland – Ergebnisse der

Vor einiger Zeit wurde an dieser Stelle über erste Ergebnisse einer Unternehmensbefragung für

eine Studie zum Thema Entstehung, Diffusion und Wirkungen von Umwelt- bzw. Nachhaltigkeits-

innovationen im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung berichtet (vgl. ifo

Schnelldienst Nr. 14/2009). Die stark an einzelnen Fallstudien orientierte Forschung soll mit Hil-

fe der Studie auf eine neue Grundlage gestellt werden. Ebenso soll eine rein zeitpunktbezogene

Betrachtung überwunden werden. Dazu dient eine wiederholt und nach ähnlichem Muster durch-

geführte Unternehmensbefragung und eine begleitende Patentanalyse. Die Befragungen decken

dabei den Zeitraum 2004 bis 2006 sowie 2007 bis 2009 ab. In diesem Beitrag werden die Ergeb-

nisse der zweiten Erhebung wiedergegeben und trendmäßige Veränderungen gegenüber dem ers-

ten Befragungszeitraum betrachtet. Insgesamt zeigt sich dabei, dass sich – vielfach gestützt durch

entsprechende politische Rahmenbedingungen – die Umweltinnovationsaktivitäten trotz des schwie-

rigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds gut behaupten. An anderer Stelle wird diese Auswertung

durch ökonometrische Untersuchungen vertieft, die das Innovationsgeschehen vor allem auf der

Basis firmenindividueller Effekte erklären. 

1 Vor allem diese Firmen sind von besonderem In-
teresse für die ökonometrischen Auswertungen.
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haben 45% auch Umweltinnovationen
durchgeführt. Es verbleiben 23%, die all-
gemeine Innovationen, aber keine Umwelt-
innovationen durchgeführt haben, und
32%, die – im Sinne der gewählten Defini-
tion von Innovationen – nicht innovativ wa-
ren. Damit entspricht diese Grobaufteilung
fast genau derjenigen der ersten Umfrage
aus dem Jahr 2007.

Am häufigsten genannt werden Umweltin-
novationen in Form von Produktinnovatio-
nen (28%), aber auch Umweltinnovationen,
die Teil von allgemeinen Prozessinnovatio-
nen oder Teil einer Prozessinnovation sind,
sind fast genauso häufig (27%). Reine Um-
weltprozessinnovationen erreichen rund
25%, und nur Umweltinnovationen als Teil
von allgemeinen Produktinnovationen fallen
etwas ab (knapp 20%). 

Bei allen Innovationstypen zeigt sich dabei, dass die Inno-
vationsneigung mit der Größe des Unternehmens zunimmt,
große Unternehmen also von Skaleneffekten profitieren oder
zumindest häufiger innovieren als kleine. Bei Unternehmen
mit weniger als 100 Beschäftigten oder weniger als 30 000 €
Umsatz sinkt die Innovationswahrscheinlichkeit um ca. ein
Viertel im Vergleich zu Unternehmen mit mehr als 500 Be-
schäftigten bzw. mehr als 100 000 € Umsatz. Bei Unterneh-
men, die auch Umweltinnovationen durchführen, ist dieser
Größeneffekt – wie auch schon im Rahmen der letzten Um-
frage – sogar noch deutlich ausgeprägter. Auf der Branchen-
ebene stammen die Innovatoren überdurchschnittlich häu-
fig u.a. aus der Feinmechanik und Optik (90%)2, der Nach-
richtentechnik (89%), dem Maschinenbau (83%), der che-
mischen Industrie (je 81%) und der Elektrotechnik (Anteil von
76%). Unterdurchschnittlich ist ihr Anteil dagegen im Holz-
gewerbe (35%), im Baugewerbe (49%), im Verlags- und
Druckgewerbe (52%) und in der Energie- und Wasserver-
sorgung (54%). Der Anteil der »Umweltinnovatoren« ist u.a.
in der Nachrichtentechnik (61%)3, der chemischen Indus-
trie (60%), der Feinmechanik und Optik (59%), der Energie-
und Wasserversorgung (52%), im Maschinenbau (51%) und
der Elektrotechnik (51%) überdurchschnittlich. Unterdurch-
schnittlich ist er im Holzgewerbe (19%), im Ernährungsge-
werbe (34%), im Textil- und Bekleidungsgewerbe (34%), im
Verlags- und Druckgewerbe (35%), im Baugewerbe (38%)
und in der Herstellung von Metallerzeugnissen (38%). Die
übrigen größeren Branchen weisen dagegen durchschnitt-
liche Werte auf. Da auch die Branchenverteilung grob der-

jenigen der letzten Umfrage ähnelt, zeigt sich damit, dass
bestimmte Branchen mehr oder weniger geneigt sind, Um-
weltinnovationen im Sinne der Definition des Fragebogens
durchzuführen.

Die Innovationsintensität der Unternehmen schwankt auf-
grund sich ändernder Rahmenbedingungen üblicherwei-
se von Jahr zu Jahr. Während im Befragungszeitraum der
ersten Umfrage (2004–2006) die Zahl der Innovationen
noch von Jahr zu Jahr gestiegen ist, ist dies im Befra-
gungszeitraum der zweiten Umfrage (2007–2009) nicht
mehr der Fall, was offensichtlich vor allem mit der Ver-
schlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage erklärt
werden kann (vgl. Abb. 1).4

Während sie von 2007 bis 2008 um 15% steigen, fallen
sie von 2008 bis 2009 um 2%. Unterscheiden lassen sich
diese Veränderungen allerdings noch nach Innovationsty-
pen. So geht die Steigerung von 2007 bis 2008 vor allem
auf die Prozessinnovationen (+ 20,9%) und weniger die
Produktinnovationen (+ 10,8%) zurück. Auch schrumpften
dann bis 2009 die Prozessinnovationen geringer (– 1,2%)
als die Produktinnovationen (– 2,4%). Außerdem fällt – bei
gleichen Wachstumsraten zwischen 2007 und 2008 – der
Rückgang von 2008 bis 2009 bei Unternehmen mit Um-
weltinnovationen (– 1,2%) moderater aus als bei Unterneh-
men ohne Umweltinnovationen (– 3,5%). Die Schwankun-
gen der Umweltinnovationstätigkeit selbst sind allerdings
etwas ausgeprägter als die der allgemeinen Innovations-
tätigkeit: Die Zahl der Umweltinnovationen wächst von 2007
bis 2008 um 30,8% und sinkt dann bis 2009 um 2,5%,

2 Über alle Branchen gesehen liegt der Durchschnitt, wie oben erwähnt,
bei 68%. Aufgrund der geringen Fallzahlen ist nicht für jede Branche eine
gesicherte Aussage möglich.

3 Über alle Branchen gesehen liegt der Durchschnitt, wie oben erwähnt,
bei 45%.

 0  200  400  600  800 1 000 1 200 1 400

Umweltinnovationen

Firmen ohne

Umweltinnovationen

umweltinnovative Firmen

Innovationen insgesamt

2007

2008

2009

Quelle: ifo Befragung 2009.
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Abb. 1

4 Ein Problem bei der Analyse der Jahresdaten innerhalb eines Befragungs-
zeitraums besteht darin, dass sich die Befragten möglicherweise nicht mehr
an Innovationen erinnern, die bereits zwei Jahre zurückliegen, und daher
nur Angaben am aktuellen Rand des Befragungszeitraums vornehmen.
Somit sind die positiven Wachstumsraten gegebenenfalls weniger stark
ausgeprägt, als dies in den Daten erkennbar ist.
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wobei der Rückgang interessanterweise
ausschließlich auf die Umweltprozessinno-
vationen zurückzuführen ist. Bei den all-
gemeinen Innovationen wird der Rückgang
von 2008 auf 2009 (von insgesamt nur 
– 3,5%) ebenfalls vor allem von den Prozes-
sinnovationen (– 7,4%) und weniger den
Produktinnovationen (– 1,2%) induziert. Der
starke Rückgang bei den allgemeinen Pro-
zessinnovationen lässt sich allerdings nicht
bei den Unternehmen mit Umweltinnovatio-
nen beobachten. Vielmehr wachsen sie so-
gar leicht von 2008 auf 2009 (+ 0,9%), so
dass sich in der Gesamtbetrachtung die be-
reits erwähnten – 1,2% ergeben. Die Ergeb-
nisse deuten insgesamt darauf hin, dass
Unternehmen mit Umweltinnovationen kon-
junkturellen Einflüssen etwas weniger stark
ausgesetzt sind. Zugleich werden möglicherweise Umwelt-
prozessinnovationen durch allgemeine Prozessinnovatio-
nen substituiert.5

Innovationen verursachen häufig FuE-Ausgaben (z.B. Kos-
ten für Löhne, Material/Ausrüstungsgegenstände, Erwerb
von Patenten/Lizenzen, Beratung). Drückt man die FuE-Aus-
gaben in Prozent des Umsatzes aus, so ergibt sich für ein
Drittel der innovativen Unternehmen ein Wert von unter 2%
und für die Hälfte der Unternehmen ein Wert von unter 3%.
Für zwei Drittel der Unternehmen ist er kleiner als 5%, und
nur für ca. 10% der Unternehmen ist er größer als 10%. Um-
weltinnovative Unternehmen sind dabei tendenziell etwas
forschungsintensiver.

Umweltinnovationsaktivitäten

Um ein genaueres Bild der Umweltinnovationsaktivitäten der
Unternehmen zu erhalten, wurden diese gebeten, Anga-
ben zu der aus ihrer Sicht ökologisch bedeutsamsten Inno-
vation zu machen. 688 der befragten Betriebe haben diese
Innovation benannt und klassifiziert. Demnach können 39%
dieser Umweltinnovationen als Produktinnovation, 49% als
Prozessinnovationen und 12% als Mischform klassifiziert
werden. Gegenüber der letzten Befragung ist damit der An-
teil der Produktinnovatoren leicht gestiegen. 

Es bestätigt sich auch in dieser Umfrage, dass die genann-
te ökologisch bedeutsamste Innovation oft sehr stark oder
stark von zurückliegenden Innovationstätigkeiten begüns-
tigt wird. 63% der Unternehmen äußern sich dementspre-
chend. Immerhin schließen sich aber auch knapp 9% aller
Innovationen – und damit deutlich mehr als noch vor drei

Jahren – nicht klar an vergangene unternehmerische (inno-
vative) Aktivitäten an. Obwohl die bestehenden technologi-
schen Pfade daher meistens nicht verlassen werden, haben
doch einige Unternehmen in der letzten Zeit neue umwelt-
innovative Wege beschritten oder bislang unbekannte Ver-
fahren eingesetzt. Auf der Branchenebene scheint dieser Ef-
fekt etwa für die Metallerzeugung und -bearbeitung relativ
ausgeprägt zu sein.

Der Anteil der Umweltinnovationen, die auch eine Markt-
neuerung und nicht nur eine unternehmerische Neuerung
darstellen, ist insgesamt jedoch zurückgegangen. Wäh-
rend das Verhältnis zwischen unternehmerischer und
marktlicher Neuerung bei der letzten Umfrage noch aus-
geglichen war, ist dieses Mal die Mehrzahl (58%) der Um-
weltinnovationen »nur« eine unternehmerische Innovati-
on und nicht eine Innovation auf den (internationalen) Märk-
ten (42%). Offensichtlich haben eine größere Zahl der 
Unternehmen die schwierigen wirtschaftlichen Zeiten 
dazu genutzt, andernorts entwickelte Marktneuerungen
auch auf innovative Weise im eigenen Unternehmen um-
zusetzen. 

Bezüglich der Art der Umweltentlastungen überwiegt schließ-
lich erneut die Verringerung der CO2-Emissionen und des
Energieverbrauchs andere Arten von Umweltentlastungen
(vgl. Abb. 2). Die ökologisch bedeutsamste Innovation hat
hier zu 58% eine starke Entlastungswirkung und zu 23% im-
merhin noch einen schwachen Entlastungseffekt. Damit ist
die Bedeutung des Energie- und Klimathemas – und damit
auch der energie- und klimapolitischen Rahmenbedingun-
gen – in den letzten drei Jahren noch einmal deutlich ge-
wachsen. Als weitere Arten von Umweltentlastungen wer-
den die Luftreinhaltung, die Schonung sonstiger Ressour-
cen (Material, Fläche, Wasser), die Verringerung umwelt-
bzw. gesundheitsgefährdender Stoffe, die Verringerung des
Abfallaufkommens und schließlich die Verringerung des Ab-

5 Diese Aussagen bedürfen noch der Überprüfung im Rahmen der ökono-
metrischen Analyse.
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wasseraufkommens genannt, wobei die Rangfolge der Ar-
ten der bedeutenden Umweltentlastungen unverändert ge-
blieben ist. 

Explizit wurde diesmal auch danach gefragt, welche (zu er-
wartenden) umweltpolitische(n) Maßnahme(n) die umwelt-
bezogenen Innovationsaktivitäten der Unternehmen be-
sonders tangiert haben. Offensichtlich fällt es nicht leicht,
einzelne Maßnahmen zu isolieren, so dass oft keine An-
gaben zu dieser Frage gemacht wurden (insgesamt nur
167 Nennungen) und einige der gegebenen Nennungen
im Allgemeinen verbleiben (z.B. Angaben wie »Energieef-
fizienz«). Am deutlichsten hervor sticht jedoch die Bedeu-
tung des Emissionshandels. Etwa jede sechste Angabe
bezieht sich auf dieses umweltpolitische Instrument und
die intendierte CO2-Minderung. Als weitere wichtige um-
weltpolitische Maßnahmen können die elektro- und elek-
tronikgerätebezogene Gesetzgebung (ROHS, WEEE-Richt-
linien), die Chemikaliengesetzgebung (REACH) und die För-
derung erneuerbarer Energien (EEG, KWK) gelten (mit je-
weils etwa zehn Nennungen).

Das besondere Gewicht, das dem Energie- und CO2-The-
ma zukommt, deckt sich auch mit den handschriftlichen
Angaben der befragten Unternehmen zur ökologisch be-
deutsamsten Innovation. Hierbei findet sich eine breite Pa-
lette von Maßnahmen, von der Wärmerückgewinnung über
den Einsatz intelligenter Steuerungen bis zur Nutzung er-
neuerbarer Energieerzeugungstechnologien (z.B. brenn-
stoffzellenbasiert). Neu sind etwa auch einige genannte
Maßnahmen zur Abscheidung von CO2 aus Energieerzeu-
gungs- und Produktionsprozessen. Andererseits bleibt bei
einigen der Nennungen wieder unklar, worin die eigentli-
che Umweltinnovation besteht (z.B. Angaben wie »Um-
setzung der TA Luft«, »Energieeinsparung«, »Einführung
Umweltmanagementsystem«, »Installation einer Photovol-
taikanlage«). 

Weiteren Aufschluss bietet die Antwort auf die Frage, ob
die Verringerung negativer ökologischer Wirkungen das
Hauptanliegen der Umweltinnovation oder nur Nebenzweck
ist und ob die Umweltinnovation direkt oder indirekt verkauft
wird oder nicht. Im Hinblick auf die erste Frage ergibt sich,
wie bereits bei der ersten Umfrage, ein relativ ausgewoge-
nes Bild: 44% sehen in der Umweltentlastung das Haupt-
anliegen, 56% nur einen Nebenzweck. Direkt verkauft wird
die Umweltinnovation dagegen eher selten (20%), öfter da-
gegen in ein Produkt inkorporiert und erst dann verkauft
(37%) oder als klassische Prozessinnovation gar nicht ver-
kauft (43%). Kombiniert man diese Fragen, so ergibt sich,
dass von denjenigen Unternehmen, die ihre Umweltinno-
vationen direkt verkaufen, wiederum 53% das Hauptanlie-
gen in der Umweltentlastung sehen.6 Dies ist dann ein klas-
sischer Fall für eine Produktinnovation eines Umwelttechno-
logieanbieters, die oft erst beim Anwender zu Umweltent-

lastungen beiträgt. In den anderen beiden Fällen (inkorpo-
rierte Umweltinnovation bzw. Prozessinnovation) wird die
Umweltentlastung dagegen mehrheitlich nur als Nebenzweck
eingestuft. Die Umweltentlastung wird hier typischerweise
ein sekundäres Kaufmotiv sein oder mit – ohnehin erstre-
benswerten – Kostenentlastungen einhergehen.

Schließlich wurde noch gefragt, von wem die (Umwelt-)In-
novation hauptsächlich entwickelt wurde: vor allem vom Un-
ternehmen selbst, vor allem durch Zusammenarbeit des Un-
ternehmens mit anderen Unternehmen oder Einrichtungen
oder vor allem durch andere Unternehmen bzw. Einrich-
tungen. Knapp über die Hälfte der Umweltinnovationen (51%)
werden laut Befragungsergebnissen vom Unternehmen
selbst entwickelt, 34% sind das Ergebnis einer Zusammen-
arbeit, und 15% werden vor allem andernorts entwickelt und
erst anschließend im Zuge »wesentlicher« Anpassungen im
befragten Unternehmen eingesetzt. Dieselbe Frage wurde
auch separat für Innovationen insgesamt gestellt. Interes-
sant erscheint hier der Vergleich zwischen »allgemeinen«
und Umweltinnovationen: Bei ersteren werden nämlich 65%
vom Unternehmen selbst entwickelt, 29% sind das Ergeb-
nis einer Zusammenarbeit, und nur 6% werden vor allem an-
dernorts entwickelt.7 Es bestätigt sich damit das Ergebnis
der ersten Befragung, dass Umweltinnovationen koopera-
tionsintensiver sind als allgemeine Innovationen, wobei der
Unterschied allerdings nicht mehr so deutlich ist. Auffällig
ist außerdem der deutlich höhere Anteil fremd entwickelter
Umweltinnovationen, was möglicherweise darauf hindeutet,
dass einige Umweltinnovationen nur geringen innovativen
Input im befragten Unternehmen erfordern.8

Innovationsdeterminanten und -ziele 

Ein wesentlicher Zweck der Befragung war es erneut, In-
formationen über die Ziele und Determinanten von allgemei-
nen Innovationen und insbesondere Umweltinnovationen zu
erhalten. 

Für beide Arten von Innovationen wurde nach den wich-
tigsten Innovationszielen gefragt. An erster Stelle ist hier
die Erhaltung und Vergrößerung bisheriger Absatzmärkte
zu nennen: 52% halten sie für sehr wichtig, 34% noch für
wichtig. Fast genauso wichtig ist die Schaffung technolo-
gischer Vorsprünge (80% sehr wichtig oder wichtig). Da-

6 Ebenso gilt, dass die Innovationen, die zum Verkauf bestimmt sind, rela-
tiv öfter (24%) dem Hauptanliegen Umweltschutz dienen als Innovationen
mit dem Nebenzweck des Umweltschutzes (16%).

7 Zusätzlich wurde hier auch nach Produkt- und Prozessinnovationen diffe-
renziert. Dabei zeigt sich, dass Produktinnovationen häufiger in eigener Re-
gie entwickelt werden (74%) als Prozessinnovationen (53%).

8 Als Kriterium dafür, dass es sich hier überhaupt um eine Innovation han-
delt, wurde im Fragebogen definitorisch in Anlehnung an die OECD-Kon-
ventionen festgehalten, dass andernorts entwickelte Innovationen erheb-
liche technologische bzw. ökonomische Änderungen im eigenen Unter-
nehmen auslösen müssen.
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bei wird dieses Ziel eher von größeren und
überdurchschnittlich oft von Unternehmen
mit Umweltinnovationen genannt (83% bei
den Umweltinnovatoren gegenüber 73% bei
den allgemeinen Innovatoren). Die Auswei-
tung der Produktpalette und des Dienstleis-
tungsangebots wird ebenfalls von 80% der
Unternehmen als sehr wichtig oder wichtig
angesehen. An vierter Stelle folgt das Ziel
der Senkung von Produktionskosten (71%
mit den Angaben sehr wichtig oder wich-
tig). Erneut wird dieses Ziel eher von grö-
ßeren und überdurchschnittlich oft von Un-
ternehmen mit Umweltinnovationen ge-
nannt (74% bei den Umweltinnovatoren ge-
genüber 64% bei den allgemeinen Innova-
toren). Ein erheblicher Teil von Unternehmen
bringt offenbar nicht nur Innovationen für
bestehende Märkte hervor, sondern auch Innovationen zur
Schaffung neuer Absatzmärkte: 68% der Unternehmen
und überdurchschnittlich oft kleine Unternehmen sehen
dies als sehr wichtig oder wichtig an. Das am wenigsten
häufig genannte Innovationsziel liegt darin, Nachfolgepro-
dukte für auslaufende Produkte zu schaffen, aber immer
noch 62% sehen es als sehr wichtig oder wichtig an. Für
Unternehmen mit Umweltinnovationen (60%) ist dieses Ziel
weniger bedeutsam als für Unternehmen mit allgemeinen
Innovationen (65%). Auch gegenüber der letzten Befra-
gung hat dieses Ziel an Wichtigkeit verloren, was auf ei-
nen gewissen Marktsättigungseffekt hindeutet. So sahen
die Befragten vor drei Jahren dieses Ziel noch zu 64% als
sehr wichtig oder wichtig an. Alle anderen genannten Zie-
le haben – bei gleicher Rangfolge – dagegen nichts an ih-
rer Bedeutung eingebüßt oder eher noch leicht an Bedeu-
tung hinzugewonnen.

Für Unternehmen mit Umweltinnovationen wurde noch ein-
mal separat nach spezifischeren Faktoren gefragt, die die
umweltbezogenen Innovationsaktivitäten begünstigen. Über
alle Innovationsarten hinweg erwies sich wie bereits bei
der ersten Umfrage die Senkung von Energie-, Rohstoff-
oder Materialkosten als der wichtigste Innovationstreiber:
84% aller Umweltinnovatoren sehen diesen Faktor als sehr
bedeutsam oder bedeutsam an. Die noch höhere Bedeu-
tung des Kostenfaktors könnte darauf hindeuten, dass ge-
rade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Kostensenkungs-
potentiale besonders konsequent aufgespürt und realisiert
werden. Aber auch die Nachfrage von bzw. das Image ge-
genüber der Kundenseite (75%), die Schaffung bzw. Siche-
rung technologischer Vorsprünge (72%) und die Erhaltung
bzw. Vergrößerung bisheriger Absatzmärkte (64%) wer-
den häufig als sehr bedeutsame oder bedeutsame Motive
genannt und jeweils leicht stärker gewichtet als das letzte
Mal. In seiner Bedeutung fallen die Faktoren gesellschaft-
licher Druck bzw. gesellschaftliches Image (36%) und Netz-

werkaktivitäten (27%) wiederum zurück, wobei sie jedoch
ebenfalls insgesamt stärker positiv gewichtet werden. Ei-
nen mittleren Rang nehmen wiederum die beiden Fakto-
ren Schaffung neuer Absatzmärkte und betriebsinterne Fak-
toren ein (52% bzw. 57% sehen sie als sehr bedeutsam
oder bedeutsam an).

Um die Bedeutung staatlicher Rahmenbedingungen für die
umweltbezogenen Innovationsaktivitäten besser abbilden
zu können, wurde in der zweiten Befragung separat nach
diesen Faktoren gefragt (vgl. Abb. 3). 

Mit deutlichem Abstand wurde die Verlässlichkeit und Lang-
fristigkeit der gesetzlichen Rahmenbedingungen als wich-
tigster Faktor genannt (73% sehr bedeutsam oder bedeut-
sam). Das umgekehrt nur 11% diesen Aspekt wenig oder
gar nicht bedeutsam einstufen, deutet daraufhin, dass Ste-
tigkeit und Verlässlichkeit im Verhalten des Gesetzgebers
von elementarer Bedeutung für die Innovationsplanungen
der Unternehmen sind. Strikte (zu erwartende) umweltpoli-
tische Maßnahmen und Regulierungen sowie steuerliche
Anreize und direkte Fördermaßnahmen werden immerhin
noch zu 54 bzw. 49% als sehr bedeutsam oder bedeutsam
eingestuft. Gegenüber der Befragung von 2007 haben die-
se beiden Faktoren (vor allem der Faktor Fördermaßnah-
men) deutlich mehr Gewicht erhalten.9 Förderliche staatli-
che Rahmenbedingungen in der Wertschöpfungskette des
Unternehmens sowie der Patentschutz und der Schutz geis-
tigen Eigentums werden schließlich von 48 bzw. 47% als
sehr bedeutsam oder bedeutsam betrachtet. Die Bedeut-
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9 Damals wurde nach der Bedeutung der Faktoren »förderliche umweltpo-
litische Rahmenbedingungen« und »direkte oder indirekte Fördermaßnah-
men« zusammen mit den oben aufgeführten technologischen und markt-
bezogenen Faktoren gefragt. 45 bzw. 25% stuften damals diese Faktoren
als sehr bedeutsam oder bedeutsam ein. Ob die stärkere Gewichtung an
der unterschiedlichen Platzierung der Frage und der leicht geänderten For-
mulierung liegt, kann nicht beurteilt werden. Überraschend ist dennoch der
deutliche Unterschied insbesondere bei den Fördermaßnahmen.
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samkeit des Patentschutzes legt damit auch nahe, dass ei-
ne eigenständige Analyse umweltbezogener Patente zweck-
mäßig ist, was im Rahmen des Gesamtprojekts an anderer
Stelle auch durchgeführt wird. Freilich ist zu bedenken, dass
dieser Faktor für 12 bzw. 16% der umweltinnovativen Un-
ternehmen auch gar nicht oder nur von geringer Bedeu-
tung ist. In seiner Wichtigkeit für die umweltbezogenen In-
novationsaktivitäten fällt schließlich die staatliche Nachfra-
ge zurück: 20% der Unternehmen sehen diesen Faktor als
sehr bedeutsam oder bedeutsam an, eine Mehrheit von 54%
dagegen als wenig oder gar nicht bedeutsam.

Korreliert man die Frage nach den strikten umweltpolitischen
Maßnahmen mit den zuvor abgefragten technologischen,
marktbezogenen und gesellschaftlichen Innovationsdeter-
minanten lassen sich weitere interessante Beobachtungen
aus den Daten ziehen. Die stärkste positive Korrelation er-
gibt sich mit dem Faktor gesellschaftlicher Druck bzw. ge-
sellschaftliches Image (Korrelationskoeffizient von 0,36).
Schwach positiv korrelieren die umweltpolitischen Maßnah-
men auch mit den technologischen und marktbezogenen
Determinanten (0,12 bzgl. der Sicherung technologischer
Vorsprünge, 0,12 bzgl. der bestehenden Absatzmärkte und
0,16 bzgl. der Kundennachfrage). Keine signifikante Korre-
lation ergibt sich dagegen mit dem Faktor Senkung von Ener-
gie-, Rohstoff- oder Materialkosten. Eine strikte Umweltpo-
litik scheint vor diesem Hintergrund weniger dazu anzure-
gen, Kostensenkungspotentiale zu realisieren, sondern be-
einflusst eher die Positionierung eines Unternehmens auf
den Märkten und gegenüber gesellschaftlichen Anspruchs-
gruppen. Steuerliche Anreize und direkte Fördermaßnah-
men wirken sich dem gegenüber aber zumindest leicht po-
sitiv auf Kostensenkungsmaßnahmen aus (signifikanter Kor-
relationskoeffizienten von 0,1), beeinflussen wohl aber nicht
signifikant die technologischen und marktbezogenen Deter-
minanten.10

In der letzten Befragung wurde ergänzend zu den Fragen
zu Innovationen Informationen darüber erbeten, ob die Un-
ternehmen ein Umweltmanagementsystem eingeführt ha-
ben. Stattdessen sollten dieses Mal eine Reihe von State-
ments über betriebliche Umweltaktivitäten bewertet wer-
den (vgl. Übersicht 1), unabhängig davon, ob das betref-
fende Unternehmen (Umwelt-)Innovationen durchgeführt
hat oder nicht.

Unter den umweltinnovativen Unternehmen erreichen hier
die Statements 3 und 2 die höchsten Werte. Ca. 80% der
Unternehmen bewerten sie als absolut oder weitgehend
zutreffend. Es folgen die Statements 1 (70%), 4 (68%),
7 (65%) und 5 (60%). Statement 6 sehen nur noch 43%

als absolut oder weitgehend zutreffend an, während es im-
merhin 26% als wenig oder gar nicht zutreffend beurtei-
len. Damit deutet sich an, dass Umweltauswirkungen jen-
seits der Werkstore noch nicht immer im Blickfeld der Un-
ternehmen stehen. Korreliert man die Antworten zu den
Statements mit der Frage, ob die wichtigste Umweltinno-
vation zwischen 2007 und 2009 durch zurückliegende In-
novationstätigkeiten im Unternehmen begünstigt wurden,
ergibt sich ein schwach positiver und signifikanter Korre-
lationskoeffizient in Bezug auf Statements 7 (0,15) und
2 (0,1). Insofern dürfte die unternehmensinterne Setzung
und Überprüfung von Umweltzielen Umweltinnovations-
prozesse begünstigen.

Unter den Unternehmen, die Innovationen, aber keine Um-
weltinnovationen durchgeführt haben, liegen die Zustim-
mungswerte durchwegs niedriger. Offensichtlich wird in die-
sen Unternehmen weniger umweltpolitischer Handlungsbe-
darf gesehen. 56% der Befragten sehen noch Statement 3
als absolut oder weitgehend zutreffend an. Es folgen die
Statements 2 (48%), 1 und 4 (je 46%), 5 (38%), 7 (31%)
und 6 (24%). Überraschend ist schließlich, dass Unterneh-
men, die gar keine Innovationen durchgeführt haben, hö-
here Zustimmungswerte zu den Statements aufweisen als
die zuletzt aufgeführten allgemeinen Innovatoren. Die Rang-
folge bleibt dabei fast identisch: 3 (65%), 2 (57%), 4 (54%),
1 (48%), 5 (42%), 7 (39%), 6 (28%). Somit werden insbe-
sondere die Statements niedriger gewichtet, denen stärker
objektivierbare Aktivitäten zugrunde liegen (konkrete Ziele
setzen, Umweltinformationen sammeln, sich mit Lieferanten
abstimmen). Die Statements 6 und 7 werden bereits von der
Mehrheit der allgemeinen Innovatoren und der nicht-inno-
vativen Unternehmen als wenig oder nicht zutreffend be-
trachtet. 

Eine weitere Auffälligkeit tritt zu Tage, wenn man die Ergeb-
nisse nach Unternehmensgröße betrachtet. Die Zustim-
mungswerte zu sämtlichen Statements sind umso höher, je
größer das befragte Unternehmen.

10 Die Trennlinie bleibt hier freilich unscharf, da Umweltpolitik auch mit steu-
erlichen Anreizen und Fördermaßnahmen arbeitet und unklar bleiben muss,
was im Einzelnen unter strikten umweltpolitischen Maßnahmen verstan-
den wird.

 

Übersicht 1 

Statements zu betrieblichen Umweltaktivitäten 

1) Umweltpolitische Leitlinien sind schriftlich fixiert. 
2) Der Umweltschutz ist fester Bestandteil strategischer 

Unternehmensentscheidungen. 
3) Der Umweltschutz ist fester Bestandteil der Unter-

nehmenskultur.  
4) Die Kommunikation bzgl. des Umweltschutzes im Un- 

ternehmen ist reibungslos. 
5) Umweltinformationen über das Unternehmen sind sys- 

tematisiert und stets zugänglich. 
6) Mit unseren Lieferanten und Kunden stimmen wir uns 

stets über die Umweltauswirkungen unserer Unter-
nehmensaktivitäten ab. 

7) Wir setzen uns langfristige Umweltziele und messen 
regelmäßig erzielte Fortschritte. 
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Innovationshemmnisse und Gründe für Verzicht
auf Innovationen

Im dritten Teil des Fragebogens wurde erneut nach allge-
meinen und umweltspezifischen Innovationshemmnissen
sowie gegebenenfalls nach dem Grund für den Verzicht
auf Innovationen gefragt. Das mit Abstand höchste Inno-
vationshemmnis liegt – unabhängig von der Größe des Un-
ternehmens – in den zu hohen Kosten bzw. zu hohen Ri-
siken (37% starkes Hemmnis, 44% schwaches Hemmnis).
Im Hinblick auf Umweltinnovationen ist dieses Hemmnis
sogar noch stärker ausgeprägt (44% starkes Hemmnis,
37% schwaches Hemmnis). Die mangelnde Nachfrage se-
hen 24% (42%) – und etwas stärker noch die kleineren Un-
ternehmen – als starkes (schwaches) Hemmnis im Hinblick
auf allgemeine Innovationen bzw. 29% (39%) im Hinblick
auf Umweltinnovationen. Berücksichtigt man dagegen nur
diejenigen, die auch Umweltinnovationen durchgeführt ha-
ben, verliert dieses Hemmnis verständlicherweise an Be-
deutung (23% der Umweltinnovatoren gegenüber 42% der
Nicht-Umweltinnovatoren sehen starke Hemmnisse). Die-
se Ergebnisse sind vergleichbar mit denen der ersten Be-
fragung, wobei das Kostenmotiv diesmal noch etwas stär-
ker gewichtet wird.

Da weitere vorgegebene Hemmnisse bei der letzten Be-
fragung deutlich hinter den kosten- und nachfragebeding-
ten Hemmnissen zurückstanden, wurde dieses Mal die
Nennung weiterer Hemmnisse den Befragten überlassen.
Mehrfach genannt wurden hier die derzeitige Wirtschafts-
krise, gesetzliche und administrative Hemmnisse, die Ge-
gebenheiten der jeweiligen Branche und mangelnde
Handlungsfreiheit (z.B. wegen Zugehörigkeit zu einem
Konzern).

Die befragten Unternehmen werden gute Gründe dafür ha-
ben, wenn sie im befragten Zeitraum keine (Umwelt-)In-
novationen durchgeführt haben. Der wichtigste Grund für
den Verzicht auf Innovationen liegt in dem ausgereiften
Stand der Technik (34% im Hinblick auf allgemeine und
29% im Hinblick auf Umweltinnovationen). Im Hinblick auf
Umweltinnovationen verzichten die Unternehmen vor al-
lem deshalb auf Innovationsaktivitäten, weil keine Notwen-
digkeit für den Geschäftserfolg gesehen wird und sich die
Unternehmen wohl auch in dem Fragebogen nicht gut wie-
der finden werden. 40% geben diesen Grund an. Im Hin-
blick auf allgemeine Innovationen sind es hier nur 31% und
damit deutlich weniger als bei der letzten Befragung. Et-
was weniger bedeutsam scheint dagegen die Tatsache
zu sein, das vor 2007 bereits ausreichende Innovationsak-
tivitäten durchgeführt wurden (jeweils 20% der Nennun-
gen). Explizit wurde auch gefragt, ob aufgrund der derzei-
tigen Wirtschafts- und Finanzkrise auf Innovationen ver-
zichtet wurde. Dies trifft immerhin in 15% der Fälle bei all-
gemeinen Innovationen und in 11% der Fälle bei Umwelt-

innovationen zu. Umweltinnovationsaktivitäten scheinen
daher tendenziell etwas krisenfester zu sein. Zu erwähnen
ist schließlich noch, dass die Gründe für den Verzicht auf
(Umwelt-)Innovationen weitgehend unabhängig von der
Größe des Unternehmens ist.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieser zweiten Erhebung bestätigen im Gro-
ßen und Ganzen das Bild der ersten Befragung. Umwelt-
innovationen werden in vielen Branchen durchgeführt und
auch in den derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Zei-
ten nicht wesentlich zurückgestellt. Die Mehrzahl der Um-
weltinnovationen ist jedoch inkrementeller Art und stellt nur
eine unternehmerische und keine marktliche Neuerung dar.
Da die Generierung von Umweltinnovationen andererseits
aufgrund von Externalitäten in den meisten Fällen kein
Selbstläufer sein kann, wirken sich die energie-, umwelt-
und innovationspolitischen Rahmenbedingungen in der Re-
gel förderlich auf das (Umwelt-)Innovationsgeschehen aus.
Von den Befragten wird dabei die Verlässlichkeit und Lang-
fristigkeit der gesetzlichen Rahmenbedingungen beson-
ders bedeutsam eingestuft. Allerdings können mit Umwelt-
innovationen ebenso Absatzmöglichkeiten auf den Welt-
märkten und Marktanteile im internationalen Wettbewerb
generiert werden, so dass Umweltinnovationen oft auch
über Marktprozesse stimuliert werden können. Zu berück-
sichtigen ist ebenfalls, dass ein wesentlicher Teil der Um-
weltinnovationen mit einer Senkung von Energie-, Roh-
stoff- oder Materialkosten einhergeht. Im weiteren Projekt-
verlauf sollen nun die hier skizzierten Ergebnisse kausal-
analytisch vertieft werden.



i fo  Schne l ld ienst  3/2010 –  63.  Jahrgang

44

Der europäische Wohnungsbau befand
sich seit dem Beginn der 1990er Jahre
in einem nahezu kontinuierlichen Auf-
wärtstrend. Kleinere Konsolidierungen
gab es lediglich in drei Jahren. 1993
»schwächelten« insbesondere die vier
analysierten osteuropäischen Länder;

2001 und 2002 ging der Rückgang zum
größten Teil auf das Konto Deutschlands.
Dort waren die Wohnungsbauinvestiti-
onen in beiden Jahren um jeweils rund
6% rückläufig und drückten damit das
gesamteuropäische Ergebnis in den ne-
gativen Bereich. 

In den 16 Jahren von 1991 bis 2007 klet-
terten die Investitionen in Wohngebäude
von rund 537 Mrd. € bis auf rund
729 Mrd. € (in Preisen von 2008). Dies
entspricht einem jährlichen Zuwachs von
rund 2%.

Massiver Rückgang im 
Wohnungsbau 2008 und 2009

Allein in zwei Jahren – 2008 und 2009
– musste ein großer Teil dieses »Wachs-
tums« wieder abgegeben werden. Nach
den aktuell vorliegenden Daten sanken
die Wohnungsbauinvestitionen 2008 um
rund 7%, 2009 dürfte das Minus sogar
etwa 12% erreicht haben. Auch in die-
sem Jahr wird die Schrumpfkur noch an-

Ausgewählte Ergebnisse der Euroconstruct-Winterkonferenz 2009

Erich Gluch und Ludwig Dorffmeister

Drei Jahre Schrumpfkur für den europäischen Wohnungsbau

Der europäische Wohnungsbau befindet sich in einer gewaltigen Schrumpfkur. 2008 und 2009

verringerte sich das Bauvolumen in den 19 von der Euroconstruct-Gruppe1 analysierten Länder be-

reits um rund ein Fünftel. In diesem Jahr wird ein weiterer Rückgang der Wohnungsbauaktivitä-

ten um insgesamt rund 2% erwartet. Mit insgesamt nur noch rund 580 Mrd. € fällt damit 2010 das

Wohnungsbauvolumen in Europa auf das Niveau des Jahres 1995 zurück. Erst 2011 dürfte die Woh-

nungsnachfrage wieder ansteigen.

Während die Bauleistungen im Bestand im Zeitraum zwischen 2008 bis 2010 voraussichtlich um

4% schrumpfen werden, dürften die Maßnahmen im Wohnungsneubau mit insgesamt rund 36%

förmlich einbrechen. Der weitaus größte Teil dieser Korrektur erfolgte bereits in den Jahren 2008

und 2009, so dass der Abbau der enormen Überkapazitäten beinahe abgeschlossen ist. Gerade

die Firmen des Bauhauptgewerbes mussten in erheblichem Umfang Personal freisetzen, was die

Lage auf den Arbeitsmärkten weiter verschlechtert hat. Im Gegensatz dazu ist das Ausbaugewer-

be noch glimpflich davon gekommen.

In den Jahren vor 2008 gehörte der Bausektor, und insbesondere der Wohnungsbau, zu den Wachs-

tumsmotoren der europäischen Wirtschaft. Der traditionell prozyklische Charakter der Baubran-

che kam allerdings auch durch die Verschärfung der durch die internationale Finanzkrise hervor-

gerufenen Rezession zum Tragen. Dieses Mal spielte jedoch die Entwicklung der Preise für Wohn-

immobilien eine entscheidende Rolle. Für die Überproduktion an Neubauten in einigen Ländern

war nämlich im Wesentlichen ein rasanter Preisanstieg verantwortlich. Die schließlich einsetzen-

de Preiskorrektur ließ die Nachfrage nach Wohnungen stark sinken. In Ländern, in denen in den

vergangenen Jahren keine Preisübertreibungen zu verzeichnen waren, ist die Situation deshalb

deutlich weniger kritisch als etwa in Spanien oder Irland. 

1 Das europäische Forschungs- und Beratungsnetz-
werk »Euroconstruct« wurde 1975 gegründet. In
diesem Verbund kooperieren Institute mit spezifi-
schem Know-how im Bau- und Immobiliensektor
aus 15 westeuropäischen sowie vier osteuropä-
ischen Ländern; weitere europäische Länder wer-
den »nachrichtlich« einbezogen. Den Kern der Eu-
roconstruct-Aktivitäten bilden Konferenzen, die
zweimal jährlich an wechselnden Orten in Europa
veranstaltet werden. Außerdem werden Spezial-
studien zu den längerfristigen Perspektiven und
zu den Strukturveränderungen im europäischen
Bausektor erstellt.
Das ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Uni-
versität München e.V. ist Gründungsmitglied und
deutsches Partnerinstitut des Netzwerks. Die in
diesem Beitrag vorgestellten Analysen und Prog-
nosen basieren auf den 19 Länderberichten zur 68.
Euroconstruct-Konferenz, die am 27. November
2009 in Zürich durchgeführt wurde. Die 69. Euro-
construct-Konferenz ist für den 25. Juni 2010 in
Dublin geplant. Interessenten können sich wegen
des Programms und der Anmeldeunterlagen im In-
ternet informieren (www.cesifo-group.de  oder
www.euroconstruct.org) oder sich schon jetzt di-
rekt an das ifo Institut wenden.
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halten (– 2,1%). Das insgesamt realisierte Bauvolumen
wird dadurch innerhalb von nur zwei Jahren wieder auf
das Niveau des Jahres 1995 zurückgeworfen. Kleinere Er-
holungen werden für 2011 (+ 2%) sowie 2012 (+ 3%) prog-
nostiziert (vgl. Abb. 1). 

Der Wohnungsbau war über viele Jahre hinweg der abso-
lute Outperformer unter den drei Bausparten Wohnungs-
bau, Nichtwohnhochbau und Tiefbau. Innerhalb von 15 Jah-
ren erhöhte sich der Anteil des Wohnungsbauvolumens an
den gesamten Bauinvestitionen von 43% im Jahr 1991 auf
48% im Jahr 2006. Die beiden übrigen Bausparten muss-
ten – trotz respektabler Zuwächse in dieser Periode – An-
teile abgeben. So verringerte sich im gleichen Zeitraum der
Anteil des Nichtwohnhochbaus um 3 Prozentpunkte von
34 auf 31% und der des Tiefbaus um 2 Pro-
zentpunkte von 23 auf 21%.

In der hier analysierten Periode 2008 bis
2012 wird sich jedoch der bislang kleinste
Bereich am besten entwickeln – der Tief-
bau. Der Anteil des Tiefbaus am gesamten
Bauvolumen wird nämlich in nur vier Jah-
ren von 22% (2008) auf 25% (2012) klet-
tern. Sowohl der Wohnungsbau (44% im
Jahr 2012 nach 45% im Jahr 2008) als auch
der Nichtwohnhochbau (31% im Jahr 2012
nach 33% im Jahr 2008) werden deutlich
an Boden verlieren.

In den 15 westeuropäischen Ländern wird
das Wohnungsbauvolumen zwischen
2008 und 2012 von 655 auf 587 Mrd. €
zurückgehen, in den vier osteuropäischen
Ländern hingegen von 21 auf 22 Mrd. €
ansteigen. Dabei werden sich die Anteils-
werte am gesamten Bauvolumen in West-

europa von 47 auf 46% verringern. In Ost-
europa spielt der Wohnungsbau demge-
genüber eine deutlich geringere Rolle. Mit
21% im Jahr 2012 – nach 26% im Jahr
2008 – ist der Anteil gerade einmal halb so
groß wie in Westeuropa.

Der europäische Wohnungsbau wies 2008
ein Volumen in Höhe von 676 Mrd. € auf. Da-
von entfielen bereits 73% auf die fünf großen
westeuropäischen Länder Deutschland
(21%), Frankreich (15%), Italien (14%), Spa-
nien (12%) und Großbritannien (11%). Wei-
tere 17% der Bauleistungen wurden in den
sechs anderen, kleineren westeuropäischen
Ländern erbracht. 7% entfielen auf die vier
skandinavischen Staaten und 3% auf die vier
osteuropäischen Länder.

Deutschland »gewinnt« Anteile

Im Prognosezeitraum gibt es vor allem eine spektakuläre Ver-
änderung: Bei einer Verringerung des gesamten Volumens
um rund 10% auf 609 Mrd. € im Jahr 2012 wird der Anteil
Spaniens von 12 auf 8% schrumpfen. Daneben wird nur noch
der Anteil der kleineren westeuropäischen Länder zurückge-
hen – vor allem aufgrund der schwachen Entwicklung in Ir-
land, Portugal und den Niederlanden. Der große »Gewinner«
wird – trotz nur geringer Zuwächse – Deutschland sein.

Nachdem jahrelang von beeindruckenden Wachstumsraten
berichtet werden konnte, fristet nun der Wohnungsbau ein
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Wohnungsbauvolumen in Europa 1991–2012

Abb. 1

Tab. 1 

Wohnungsbauvolumen in Europa nach Ländern 2008 bis 2012 

Land Prozentuale Veränderung 2012 gegenüber 2008 
Norwegen 10,7  
Polen 10,2 moderater Anstieg 
Schweiz 7,7  
Ungarn 4,8  
Deutschland 3,9 leichte Belebung 
Schweden 2,5  
Österreich – 2,4  
Finnland – 4,8 leichter Rückgang 
Frankreich – 4,9  
Großbritannien – 5,7  
Tschechien – 7,6  
Dänemark – 7,7  
Belgien – 8,3 starker Rückgang 
Italien – 8,7  
Slowakei – 13,5  
Niederlande – 16,7  
Portugal – 37,1  
Spanien – 42,2 »dramatischer« Rückgang 
Irland – 53,8  

Quelle: Euroconstruct. 
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Schattendasein. Es gibt nur wenige Länder, in denen das
Wohnungsbauvolumen 2012 größer sein wird als 2008.
Während der Wohnungsbau in Norwegen und Polen in die-
sem Zeitraum zweistellig wachsen dürfte, ist beispielswei-
se für Deutschland von einer moderaten Belebung von et-
wa 4% auszugehen. In Frankreich wird das Wohnungsbau-
volumen dagegen in den kommenden Jahren insgesamt um
rund 5% und in Italien um nahezu 9% abnehmen. In fünf
Ländern dürften die Investitionen sogar zweistellig schrump-
fen. Besonders dramatisch werden vermutlich die Rückgän-
ge in Portugal (– 37%), Spanien (– 42%) und Irland (– 54%)
ausfallen (vgl. Tab. 1).

Der Wohnungsbau wird in Europa bis 2012 also sowohl in
absoluten Größen (609 Mrd. € 2012 nach 676 Mrd. € 2008)
als auch anteilsmäßig an den gesamten Bauinvestitionen zu-
rückgehen.

Zahl der Fertigstellungen stabilisiert sich 
2010 und 2011

Der Bau neuer Wohnungen erreichte in Europa im Jahr 2007
mit 2,62 Mill. Fertigstellungen eine neue Bestmarke. Davon
entfielen 1,59 Mill. Einheiten auf Mehrfamiliengebäude und
1,03 Millionen auf Ein- und Zweifamiliengebäude. 2008 er-
folgte bereits ein Rückgang auf 2,39 Mil. Wohneinheiten.
2010 und 2011 dürften nur noch 1,45 Mill. Wohnungen fer-
tiggestellt werden: jeweils rund 650 000 in Ein – und Zwei-

familiengebäuden und rund 800 000 in Mehrfamiliengebäu-
den (vgl. Tab. 2). 

Es ist müßig, die Schuld für diese deprimierende Entwick-
lung auf das Platzen der Immobilienpreisblase in den Verei-
nigten Staaten, der anschließenden Lehman-Pleite oder
die darauf folgende weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise
zu schieben. Denn gerade in dem europäischen Land, in
dem sich der Einbruch im Wohnungsbau am deutlichsten
vollzieht, nämlich Spanien, hielten die Banken – bedingt durch
eine hervorragende Bankenaufsicht – nur in minimalem Um-
fang die mittlerweile weltweit bekannten »toxischen« Pa-
piere, z.B. CDO (Collateralized Debt Obligations).

Verantwortlich für die derzeitigen Korrekturen auf den euro-
päischen Wohnungsmärkten sind vielmehr in erster Linie die
in den letzten Jahren spürbar gestiegenen Preise für Wohn-
immobilien. Zu nennen sind hierbei Länder wie Spanien,
Großbritannien, Frankreich, Irland oder auch Schweden. Die
Hoffnung auf einen raschen Wertzuwachs veranlasste so-
gar zahlreiche Haushalte zum Erwerb eines für sie eigent-
lich zu großen Objekts. Die scheinbar ungetrübten Gewinn-
aussichten riefen zunehmend auch Spekulanten auf den
Plan, die die Baunachfrage zusätzlich anheizten. Das Ende
der Immobilienpreisrallye ließ viele Haushalte schließlich er-
kennen, dass sie sich finanziell übernommen hatten. Die
Überproduktion der vergangenen Jahre wird den Neubau
für einige Zeit belasten. Im Zusammenhang mit diesen Ent-
wicklungen stellt insbesondere Deutschland eine positive

Tab. 2 

Wohnungsfertigstellungen
a)
 in Europa nach Ländern 2008 bis 2012 

  in 1 000 Wohneinheiten Veränderung in % 
  2008 2009 2010 2011 2012 2012/2008 
Belgien 51,7 48,4 42,4 40,0 36,5 – 29,4 
Dänemark 20,0 14,0 16,0 14,0 14,0 – 30,0 
Deutschland 152,3 140,0 137,2 149,5 176,2 15,7 
Finnland 30,5 23,5 19,5 22,0 22,5 – 26,2 
Frankreich 397,0 334,0 313,0 323,0 327,0 – 17,6 
Großbritannien 167,6 167,0 133,0 153,0 183,0 9,2 
Irland 51,3 17,0 10,0 10,0 12,5 – 75,6 
Italien 278,2 244,3 190,3 159,0 148,7 – 46,5 
Niederlande 78,9 72,3 63,9 61,2 61,6 – 21,9 
Norwegen 28,6 23,0 19,0 25,0 29,0 1,4 
Österreich 46,7 43,3 39,2 36,3 35,1 – 24.8 
Portugal 56,8 52,0 38,5 21,2 20,6 – 63,7 
Schweden 33,2 21,6 17,3 20,3 26,0 – 21,7 
Schweiz 44,2 46,0 48,2 49,6 50,3 13,8 
Spanien 692,0 380,0 120,0 110,0 135,0 – 80,5 
Westeuropa (EC-15) 2 129,0 1 626,4 1 207,5 1 194,1 1 278,0 – 40,0 
Polen 165,2 177,5 170,0 180,0 185,0 12,0 
Slowakei 17,2 15,8 15,0 14,7 16,0 – 7,0 
Tschechien 38,2 35,8 31,0 29,1 31,6 – 17,3 
Ungarn 36,1 32,0 27,0 32,0 35,0 – 3,0 
Osteuropa (EC-4) 256,7 261,1 243,0 255,8 267,6 4,2 
Insgesamt 2 385,7 1 887,5 1 450,5 1 449,9 1 545,6 – 35,2 
a) Fertiggestellte Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden (Ein-, Zwei- sowie Mehrfamiliengebäude). 

Quelle: Euroconstruct. 
 



Daten und Prognosen

63.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  3/2010

47

Ausnahme dar. Seit vielen Jahren stagnieren
hier die Immobilienpreise und der Wohnungs-
bau zeigt alles andere als Anzeichen von
Überhitzung. 

Wichtige Einflussfaktoren im 
Wohnungsneubau

Die Wohnungsneubautätigkeit wird im All-
gemeinen – neben der Entwicklung der Hy-
pothekenzinsen sowie der Entwicklung der
Immobilienpreise – ganz wesentlich von der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (BIP) so-
wie der weiteren Entwicklung der Arbeitslo-
sigkeit und der Einwohnerzahlen beeinflusst.

Das Jahr 2009 war von einem besonders
kräftigen Einbruch der Wirtschaft gekenn-
zeichnet. Während in den meisten Ländern
bereits 2010 wieder ein moderates Wachs-
tum erwartet wird, dürfte es in Irland, Spa-
nien, Ungarn und Finnland auch 2010 noch
abwärts gehen (vgl. Abb. 2). 2011 wird das
Bruttoinlandsprodukt dann wieder überall
ansteigen. Die Wachstumsraten dürften
zwischen 1/2 und 4% betragen. Die wirt-
schaftliche Erholung wird sich den Prog-
nosen zufolge 2012 fortsetzen, wobei Zu-
wächse zwischen 11/2 und 51/2% erreicht
werden sollten.

Hinsichtlich der Arbeitslosigkeit lassen sich
drei Gruppen von Ländern unterscheiden.
So dürften 2010 die Länder Norwegen,
Schweiz, Dänemark und Österreich ledig-
lich Arbeitslosenquoten zwischen 4 und 6%
aufweisen (vgl. Abb. 3). Insgesamt hält sich
der erfolgte Anstieg allerdings in Grenzen,
so dass die Aussichten für den Wohnungs-
bau vergleichsweise gut bleiben. Die zwei-
te Gruppe umfasst 13 Länder, deren Quo-
ten 2010 zwischen 8 und 12% liegen dürf-
ten. Während für Italien im Prognosezeit-
raum von einem weiteren Anstieg der Ar-
beitslosigkeit auszugehen ist, sollte sich die
Lage in Ländern wie Ungarn, Finnland oder
Großbritannien entspannen. Bleibt eine Er-
holung auf dem Arbeitsmarkt aus, wie dies
beispielsweise auch für Frankreich oder Bel-
gien zu befürchten ist, belastet dies die zu-
künftige Wohnungsbaunachfrage. Die drit-
te Gruppe beinhaltet Länder mit exorbitant
hohen Arbeitslosenquoten. In Irland wird die
Arbeitslosigkeit bis 2011 auf rund 15% an-
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Wirtschaftswachstum in Europa nach Ländern 2009–2011

Veränderung gegenüber Vorjahr in %
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Bevölkerungsentwicklung in Europa nach Ländern 2008–2010

Veränderung gegenüber Vorjahr in %
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Arbeitslosenquoten in Europa nach Ländern 2010–2012

 in %

2010   2011   2012

k
.A

.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4



Daten und Prognosen

i fo  Schne l ld ienst  3/2010 –  63.  Jahrgang

48

wachsen, in Spanien dürfte sie 2010 mit über 20% ihren
Höhepunkt erreichen. In beiden Ländern ist der Wohnungs-
bau bereits kräftig eingebrochen. Mittelfristig dürften hier
vom Arbeitsmarkt eher negative Impulse auf den Bausek-
tor ausgehen. 

Eine stetige Zunahme der Bevölkerung, sei es aufgrund ei-
ner hohen Geburtenrate oder durch starke Zuwanderung,
steigert die Wohnungsnachfrage und begünstigt damit die
Neubautätigkeit. In Irland und Spanien dürfte das hohe Be-
völkerungswachstum 2008 von nahezu 2% bis 2010 aller-
dings merklich absinken (vgl. Abb. 4). Dies hat unter ande-
rem damit zu tun, dass infolge der heimischen Wirtschafts-
krise die Zuwanderung aus dem Ausland merklich nachlässt
bzw. mobile Arbeitskräfte das Land verlassen. Daneben wie-
sen Tschechien, die Schweiz und Norwegen 2008 eine ver-
hältnismäßig hohe Steigerung der Bevölkerung von mehr als
1% p.a. auf. In Tschechien war dies auf eine wirtschaftlich
motivierte Zuwanderung etwa aus der Slowakei oder der
Ukraine zurückzuführen.

Länder, in denen die Bevölkerungsentwicklung im vergan-
genen Jahr die Wohnbautätigkeit kaum oder sogar ne-
gativ beeinflusst hat, sind Portugal, die Slowakei, Öster-
reich, Polen, Ungarn und Deutschland. Zumindest in Ös-
terreich wird bis 2010 mit einer wachsenden Zahl von
Zuwanderern gerechnet, was sich in einem spürbaren Be-
völkerungswachstum niederschlagen dürfte. Insgesamt
bleibt festzuhalten, dass in vier der fünf großen Länder
weiterhin ein spürbar positiver Einfluss vonseiten der De-
mographie besteht.

Erholung des europäischen Wohnungsneubaus
lässt auf sich warten

Bei einer Zusammenfassung der Daten für die einzelnen Län-
der ergeben sich für »Europa« – nach den Prognosen der
Euroconstruct-Experten – folgende Entwicklungen:

– Die Arbeitslosigkeit ist seit 2007 kräftig angestiegen. Trotz
der für 2011 prognostizierten Entspannung der Lage auf
den Arbeitsmärkten dürfte die Arbeitslosenquote auch
2012 noch bei mehr als 10% liegen.

– Das Bevölkerungswachstum wird sich in den nächsten
Jahren aufgrund der geringeren Zuwanderung verlang-
samen. Die europäische Bevölkerung dürfte bis 2012 mit
einer Rate von jährlich rund 0,35% – statt 0,5% – zu-
nehmen.

– Mit der Entscheidung für den Euro als Gemeinschafts-
währung kam es nicht nur zu einer Zinskonvergenz, son-
dern in etlichen Ländern auch zu einem deutlich niedri-
geren Zinsniveau. Zwischen 2000 und 2005 ist die Finan-
zierung über Wohnungsbaukredite demnach immer güns-
tiger geworden. Bis zum Ende des Prognosezeitraums

sollten die langfristigen Zinsen moderate 4 bis 5% be-
tragen.

– Einen besonders wichtigen Einflussfaktor stellen die
Preise für Wohnimmobilien dar. Diese dürften im euro-
päischen Durchschnitt noch bis 2010 rückläufig sein,
wobei in einigen Ländern sogar erhebliche Preiskorrek-
turen erfolgen werden. Ein kräftiges Wachstum zwi-
schen 6 und 8% – wie in den vergangenen Jahren –
dürfte in den nächsten Jahren wohl kaum zu erwarten
sein.

Insgesamt sind die Vorzeichen für eine rasche Erholung
des europäischen Wohnungsbaus nicht allzu gut. Die ge-
stiegene Arbeitslosigkeit, merkliche Preiskorrekturen und
ein gedrosseltes Bevölkerungswachstum hemmen die Bau-
nachfrage. Da nützt es wenig, dass die Finanzierungszin-
sen weiterhin auf einem erträglichen Niveau liegen. Dafür
sind die Banken bei der Vergabe von Krediten wesentlich
vorsichtiger geworden und fordern unter anderem mehr
Sicherheiten.

Anhand der Beschreibung der vier wichtigsten Einflussfak-
toren in drei ausgewählten Wohnungsmärkten werden im
Folgenden Aussagen zur Entwicklung des Wohnungsbaus
bis 2012 gemacht.

Stabile Fertigstellungszahlen in Frankreich 
erwartet

Frankreich erfüllt aufgrund seiner Wohnbautätigkeit in den
letzten Jahrzehnten eine gewisse Vorbildfunktion. So wer-
den hier jedes Jahr im Durchschnitt rund fünf bis sechs Woh-
nungen pro 1 000 Einwohner fertiggestellt. Mit einer solchen
Neubautätigkeit kann nicht nur die aus dem Bevölkerungs-
wachstum resultierende Wohnungsnachfrage befriedigt, son-
dern gleichzeitig die Überalterung des Gebäudebestands
wirkungsvoll verhindert werden.

Der deutliche Anstieg der Fertigstellungszahlen zwischen
2004 und 2007 beruht auf der kombinierten Wirkung aus
stark steigenden Immobilienpreisen, kontinuierlichem Be-
völkerungswachstum, niedrigen Zinsen und einer ab 2006
sinkenden Arbeitslosigkeit. In den »Spitzen«-Jahren 2006
bis 2008 wurden jeweils rund 400 000 neue Wohnungen er-
richtet (vgl. Abb. 5).

Für die kommenden Jahre wird dagegen nur mit einem
Neubau von jeweils gut 300 000 Wohneinheiten gerech-
net. Gründe hierfür sind vor allem der deutliche Anstieg der
Arbeitslosigkeit sowie rückläufige Immobilienpreise, vor al-
lem für ältere Gebäude. Auch muss die Mehrproduktion
der letzten drei Jahre erst noch vom Markt absorbiert wer-
den. Zudem belastet die zurückhaltendere Kreditvergabe
der Banken. 
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Zur Stabilisierung des Neubausektors hat die Regierung des-
halb einige Maßnahmen ergriffen. Hierbei ist etwa die bis En-
de 2010 laufende Verdoppelung der Null-Prozent-Darlehen
für den Erwerb von Neubauwohnungen durch Erstkäufer
zu nennen. Überdies erhält der Käufer einer neu errichteten
Mietwohnung nach dem so genannten »Scellier-Gesetz«
einen Steuererlass. Dieser beträgt 25% des Kaufpreises,
wobei die Vergünstigung gleichmäßig auf neun Jahre ver-
teilt wird. Diese Regelung gilt für Wohnungen, die bis Ende
2010 erworben werden. Für die Jahre 2011 und 2012 sinkt
der Steuerbonus dann auf 20%. Weiterhin dürften sich der
kurzfristige Bau von 30 000 Sozialwohnungen sowie die For-
cierung des Nationalen Programms zur Stadterneuerung
positiv auf die Wohnbautätigkeit auswirken. All diese Maß-
nahmen sollten – trotz Wirtschaftskrise – eine Stabilisie-
rung der Fertigstellungszahlen bei gut 300 000 Wohnun-
gen pro Jahr ermöglichen.

Nur leichte Belebung des 
Wohnungsneubaus in Deutschland

In Deutschland weisen die Fertigstellungs-
zahlen seit vielen Jahren nach unten. Wur-
den 2000 noch fast 370 000 Wohnungen
in neu errichteten Wohngebäuden fertigge-
stellt, waren es 2008 gerade einmal gut
150 000 Einheiten (vgl. Abb. 6). Dies hat
mehrere Ursachen. So entfaltete die in den
1990er Jahre erfolgte hohe Produktion von
Wohnungen in den Folgejahren ihre negati-
ven Folgewirkungen. Die generösen Ab-
schreibungsmöglichkeiten im Zusammen-
hang mit der Errichtung neuer Wohngebäu-
de liefen zwar bereits Mitte der 1990er Jah-
re aus, die Einführung der Eigenheimzula-

ge gab der Wohnungsnachfrage allerdings
noch einmal für einige Jahre einen Schub.
Mittlerweile wurde die Wohnungsbauförde-
rung auf ein Minimum zusammengestrichen.
So wird seit Anfang 2006 auch keine Eigen-
heimzulage mehr gewährt. Darüber hinaus
ist seitdem nur noch eine lineare, statt einer
degressiven Abschreibung der Investitions-
kosten möglich. Die immer strengeren Ener-
gievorschriften schlagen sich überdies in er-
höhten Herstellungskosten nieder.

Gleichzeitig war die wirtschaftliche Entwick-
lung zwischen 2001 und 2005 alles andere
als zufriedenstellend. In dieser Zeit nahm auch
die Arbeitslosigkeit spürbar zu. Die geringen
Geburtenzahlen sowie die nachlassende Zu-
wanderung haben dazu geführt, dass die Be-
völkerung seit 2003 schrumpft. Gleichwohl
generiert der Anstieg der Haushaltszahlen ei-

ne zusätzliche Wohnungsnachfrage. Von den stagnierenden
oder sogar leicht sinkenden Immobilienpreisen gehen in-
des keine positiven Impulse auf die Bautätigkeit aus.

Obwohl die Hypothekenzinsen auch in den nächsten Mo-
naten niedrig bleiben dürften, in Ballungsgebieten zuneh-
mend eine Unterversorgung mit qualitativ hochwertigem
Wohnraum zu beobachten ist und ein enormer Ersatzbedarf
für nicht »sanierungswürdige« Wohngebäude besteht, ist bis
2012 nur mit einer leichten Erholung des Neubaus zu rech-
nen. Zum einen dämpfen die Entwicklungen auf dem Ar-
beitsmarkt, zum anderen sind die derzeit geltenden gesetz-
lichen Rahmenbedingen nicht gerade nachfragestimulie-
rend. In den Konjunkturprogrammen kommt der Wohnungs-
neubau so gut wie nicht vor, und auch der neuen Bundes-
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regierung fehlen schlichtweg die Mittel für eine wirksame
Neubauförderung.

Angetrieben durch eine hohe Zuwanderung, sinkende Zin-
sen und einem massiven Anstieg der Preise für Wohnim-
mobilien kam es zu einer Überhitzung des spanischen
Wohnungsbaus, die 2007 ihren Höhepunkt erreichte. In
diesem Jahr wurden nahezu 800 000 neue Wohnungen
errichtet (vgl. Abb. 7). Dies entsprach einem Drittel aller in
Westeuropa in diesem Jahr fertiggestellten Wohneinhei-
ten. Anders als in Frankreich oder Deutschland wurden in
den vergangenen Jahren vorwiegend Geschosswohnun-
gen gebaut. 

Die immer weiter steigenden Preise ließen nicht nur viele
Haushalte, sondern auch Finanzierungsinstitute zunehmend
unbekümmerter werden. Nur wenige rechneten mit einer
baldigen Preiskorrektur. Banken, traditionelle Investoren,
aber auch Spekulanten machten glänzende Geschäfte. So
wurden über einige Jahre hinweg deutlich mehr Wohnun-
gen produziert, als eigentlich für Wohnzwecke benötigt wur-
den. 2007 machte allein der Wohnungsneubau knapp 8%
der spanischen Wirtschaftsaktivitäten aus. Europaweit lag
der Anteil damals lediglich bei rund 3%.

Mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise und dem vielerorts
zu beobachtenden Preisverfall hat sich die Situation grund-
legend geändert. Zwischen 2007 und 2009 dürfte sich die
Arbeitslosenquote voraussichtlich auf rund 20% verdop-
pelt haben. Die trüberen Jobperspektiven bremsen auch die
Zuwanderung aus dem Ausland. Hinzu kommt, dass die
Banken bei der Kreditvergabe mittlerweile deutlich zurück-
haltender sind. Überdies gehen Experten davon aus, dass
die Preise für Wohnimmobilien im landesweiten Durchschnitt
zwischen 2007 und 2010 um bis zu 30% nachgeben wer-
den. Vielerorts dürfte die Preiskorrektur allerdings noch deut-
lich kräftiger ausfallen. 

Derzeit beträgt die Zahl unverkaufter Neu-
bauten mehr als 1 Mill. Einheiten. Die Fertig-
stellung von knapp 400 000 Wohnungen
2009 wird die Situation noch verschärfen. Bis
2012 wird von einem Anstieg der Leerstän-
de im Neubausegment auf 1,2 Mill. Einhei-
ten ausgegangen. Da die Hypotheken häu-
fig nicht mehr bedient werden können, ge-
hen unterdessen immer mehr Wohneinhei-
ten in den Besitz der Banken über. Zwangs-
versteigerungen und Marketingkampagnen
zur Ankurbelung des Verkaufs drücken die
Preise zusätzlich nach unten.

Die genannten negativen Entwicklungen
werden den Neubausektor in den nächsten
Jahren enorm belasten. Deshalb ist bis
2012 von einer Neubautätigkeit von nur
noch etwas über 100 000 Wohnungen pro

Jahr auszugehen. Um potentiellen Wohnungsnachfragern
den Kauf einer Wohnung schmackhaft zu machen, plant
die spanische Regierung, die Steuererleichterung für Haus-
halte, die einen Immobilienkredit aufnehmen, zurückzufah-
ren. Der steuerliche Vorteil soll demzufolge nur noch für
Kreditabschlüsse gelten, die vor 2011 erfolgen. Die Ankün-
digung dieses Vorhabens hat bisher jedoch kaum zu vor-
gezogenen Immobilienkäufen unentschlossener Haushal-
te geführt.

Als ehemaliges Ostblockland befindet sich Polen hinsicht-
lich seiner Infrastruktur und seines Gebäudebestandes seit
nunmehr fast 20 Jahren in einem Aufholprozess. Der Ab-
stand zum westlichen Niveau ist aber immer noch erheb-
lich. Anders als etwa Ungarn oder die Slowakei verfügt Po-
len mit seinen knapp 40 Mill. Einwohnern über eine starke
Inlandsnachfrage, die die Abhängigkeit vom Ausland redu-
ziert und die Wirtschaft damit stabilisiert. Auch ist Polen
das einzige Land in Europa, das für 2009 ein Wachstum des
Inlandsprodukts ausgewiesen hat. Ein Grund dafür ist, dass
private Haushalte und Unternehmen sich in den letzten Jah-
ren weit weniger stark in ausländischen Währungen verschul-
det haben, als dies in anderen europäischen Ländern der
Fall ist, die ebenfalls nicht der Währungsunion angehören.
Auch wurde der Wirtschaftsaufschwung der vergangenen
Jahre in vergleichsweise geringem Umfang über Verschul-
dung finanziert.

Mittelfristig wachsende Fertigstellungszahlen 
in Polen

Der Wohnungsneubau ist in den letzten Jahren auch auf-
grund des hohen Ersatzbedarfs kräftig gestiegen. Die Fer-
tigstellungen in neu errichteten Wohngebäuden haben sich
zwischen 2000 und 2008 auf gut 160 000 Einheiten verdop-

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

Wohnungsfertigstellungen und wichtige Einflussfaktoren in Spanien 2000–2012

0

8

16

24

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Wohnungsfertigstellungen in 1 000

-1

0

1

2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

2

4

6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

-10

0

10

20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Bevölkerungsentwicklung

Langfristige Zinsen

Preisentwicklung für Wohnungen

Quelle: Euroconstruct; Spanisches Wohnungsbauministerium.

… Ein- und Zweifamiliengebäuden

… Mehrfamiliengebäuden

Wohnungen in ...

%

%

%

%

Arbeitslosenquote

Abb. 7



Daten und Prognosen

63.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  3/2010

51

pelt (vgl. Abb. 8; die hohe Zahl der 2003 fertiggestellten Woh-
nungen in Ein- und Zweifamiliengebäuden ist auf eine ge-
setzliche Änderung zurückzuführen, die viele Bauherren da-
zu veranlasste, ihr privat errichtetes und bereits seit einiger
Zeit bezogenes Gebäude in diesem Jahr endlich als fertig-
gestellt zu melden). Die Fertigstellungsquote pro 1 000 Ein-
wohner liegt mit rund 41/2 Wohnungen aber immer noch
unter dem langfristigen europäischen Durchschnitt von et-
wa fünf bis sechs neu erstellten Wohneinheiten.

Begünstigt wurde diese Entwicklung unter anderem auch
durch das erheblich gesunkene Zinsniveau. Obwohl die Be-
völkerungszahl aufgrund der dauerhaften Abwanderung ste-
tig sinkt, gehen zudem von der Zunahme der Haushalte
positive Impulse auf den Wohnungsbau aus. Mit dem Rück-
gang der Arbeitslosigkeit hat sich aber auch der wirtschaft-
lich motivierte Fortzug verringert. 

Steigender Wohlstand und der Beitritt Polens zur EU, der
unter anderem ausländische Immobilieninvestitionen erleich-
terte, führten ab 2003 zu einem Anstieg der Preise für Wohn-
immobilien. Aufgrund der deutlich weniger stark steigen-
den Einkommen verringerten sich für viele Polen die Aus-
sichten auf ein Eigenheim. Die Regierung startete daraufhin
in 2006 ein Programm zur Wohneigentumsförderung, mit
dem Familien vergünstigte Kredite gewährt werden.

Die Preissteigerungen 2006 und vor allem 2007 (aufgrund
von Spekulationen um mehr als 40%) hatten eine spürbare
Ausweitung der Neubauaktivitäten zur Folge. Der merkli-
che Rückgang der Arbeitslosigkeit und der damit verbun-
dene leichte Bevölkerungsanstieg begünstigten diese Ent-
wicklung. Gleichzeitig kam es jedoch zu einem kräftigen An-
stieg der Baupreise. Die Versorgung mit Baumaterial und
Baudienstleistungen konnte mit der enorm gestiegenen Bau-
nachfrage nicht mithalten. 2008 wurden dennoch rund
50 000 Wohnungen mehr fertiggestellt als noch 2006.

Aktuell sind die Preise für Wohnimmobilien
deutlich überhöht. Zudem veranlasst die von-
statten gehende Preiskorrektur viele Haus-
halte, ihre Kaufentscheidung hinauszuschie-
ben. Für 2009 wird mit einem Preisrückgang
von rund 20% gerechnet. Nicht nur die ho-
hen Verkaufspreise, sondern auch die mitt-
lerweile wieder sinkenden Materialkosten und
die bessere Verfügbarkeit von Produktions-
mitteln machen die Erstellung eines Hauses
in Eigenregie für zahlreiche Haushalte wie-
der attraktiver.

Insgesamt belasten das schwächere Wirt-
schaftswachstum und die strengeren Kredit-
bedingungen vonseiten der Banken. Auch
die Finanzierungskosten haben sich erhöht.
Des Weiteren wirken sich die steigende Ar-

beitslosigkeit und die hohen Grundstückspreise negativ auf
die Neubautätigkeit aus. Aufgrund der hohen Zahl der be-
reits begonnen Projekte dürften die Fertigstellungen 2009
nur leicht sinken. Mittelfristig dürften aber die erwartete wirt-
schaftliche Erholung, die sich stabilisierenden Immobilien-
preise sowie der steigende Wohlstand wieder zu wachsen-
den Fertigstellungszahlen führen.

Großer Wohnungsbestand …

Die meisten europäischen Länder verfügen, bezogen auf ih-
re Bevölkerungs- und Haushaltszahlen, bereits über einen
angemessen großen Wohnungsbestand. Ein massiver Zu-
bau neuer Wohneinheiten ist somit grundsätzlich nicht er-
forderlich. Vielmehr dient der Neubau der vergleichsweise
überschaubaren zusätzlichen Wohnungsnachfrage sowie
dem kontinuierlich anfallenden Ersatzbedarf.

In vielen Ländern liegt der Fokus deshalb auf der Pflege
des Bestands. Bevor eine Wohnimmobilie abgerissen und
durch eine neue ersetzt wird, erfolgen zahlreiche Reparatu-
ren, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen und in
Einzelfällen sogar Umbauten.

Die Ergebnisse der Konsumentenbefragung in den Ländern
der Europäischen Gemeinschaft bestätigen diesen Sach-
verhalt. So planten im Verlauf der letzten 20 Jahre perma-
nent rund 20% der privaten Haushalte größere Renovie-
rungsmaßnahmen an ihrer Immobilie. Dagegen beschäfti-
gen sich nur etwa 10% mit dem Kauf oder dem Bau einer
Wohnung (vgl. Abb. 9). 

Beide Zeitreihen weisen für die Jahre 1997 bis 2001 auf ei-
ne erhöhte (Neu-)Baunachfrage vonseiten der Haushalte hin.
Und tatsächlich nahmen in dieser Zeit aufgrund der positi-
ven wirtschaftlichen Entwicklung die Investitionszahlen so-
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wohl für den Neubau- als auch für den Bestandsbereich
spürbar zu. Da private Haushalte vorwiegend im Eigenheim-
bereich als Bauherren auftreten, sind zwischen 1997 und
2000 gerade die Wohnungsfertigstellungen in Ein- und Zwei-
familiengebäuden kräftig angestiegen.

… stimuliert Bestandsmaßnahmen

Nach den Umfrageergebnissen ist ab 2002 eine stärkere
Konzentration auf Bestandsmaßnahmen auszumachen.
Die Bereitschaft, größere Summen in den Bestand zu in-
vestieren, stieg an. Gleichzeitig sank der Anteil der Haus-
halte, die eine andere Wohnung erwerben oder eine neue
errichten wollten. Diese Entwicklung ist nur auf den ers-
ten Blick irritierend. Zwar sind die Fertigstellungen in Europa
zwischen 2003 und 2007 enorm gewachsen. Dies ist je-
doch ausschließlich auf den Geschosswohnungsbau zu-
rückzuführen, in dem private Haushalte eher selten enga-
giert sind. Der Bau von Eigenheimen erlebte dagegen kei-
ne Belebung. 

Auch bleibt zu bedenken, dass in einigen wenigen Län-
dern, z.B. in Deutschland oder Portugal, die Fertigstellungs-
zahlen in diesem Zeitraum deutlich abgenommen haben.
Dagegen fand etwa in Spanien eine massive Überproduk-
tion statt, der keine gleichwertige reale Wohnungsnachfra-
ge gegenüberstand, sondern von Spekulationen getrieben
wurde. In der Erhebung wird nicht nur nach Bau-, sondern
auch nach Kaufabsichten gefragt. Wenn also die europä-
ischen Haushalte in der Vergangenheit tatsächlich ein Be-
dürfnis nach deutlich mehr Geschosswohnungen gehabt
hätten, dann müsste sich dies in den Ergebnissen bemerk-
bar machen. In Wirklichkeit sinken die Umfragewerte in Be-
zug auf Kauf- und Bauabsichten seit 2002 aber kontinuier-
lich. Die Vorzeichen für eine baldige Erholung des Neubau-
bereichs stehen demnach schlecht. Der vorangegangenen

Überproduktion steht in Europa eine sinken-
de Wohnungsnachfrage gegenüber. Dage-
gen dürften die Maßnahmen im Bestand
zwar etwas nachgeben, aber insgesamt
hoch bleiben.
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Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde maßgeblich von der
Veröffentlichung des Brundtland-Reports der Weltkommis-
sion für Umwelt und Entwicklung im Jahr 1987 beeinflusst.
Seitdem wurde der Begriff auf verschiedenste Weise inter-
pretiert und verwendet. Dies erschwert eine klare Definition
von Nachhaltigkeit. Dieser Beitrag soll zeigen, wie das Kon-
zept gemessen und in einen Rahmen gefasst werden kann.
Nachhaltigkeitsindizes werden inzwischen von mehreren Ins-
titutionen und Organisationen berechnet, um den anthro-
pogenen Einfluss auf das Ökosystem zu evaluieren. Anfang
der Neunziger haben Mathis Wackernagel und William Rees
an der University of British Columbia das Konzept des Eco-
logical Footprint (EF), des ökologischen Fußabdrucks, ent-
wickelt. Da verschiedene Regierungen und der WWF die-
sen Nachhaltigkeitsindikator übernommen haben, wird EF
inzwischen stärker von der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Im Folgenden soll Berechnung und Bedeutung kurz be-
leuchtet werden.

Der ökologische Fußabdruck spiegelt den Verbrauch na-
türlicher Ressourcen und die benötigte Kapazität des Öko-
systems, diese bereitzustellen, wider. Somit ist der EF dem
Konzept der »Carring Capacity« ähnlich, welche abschät-
zen soll, wie viele Menschen von den Ressourcen der Erde
leben können. Der EF stellt die Landmasse dar, welche für
Bauvorhaben, landwirtschaftliche Nutzung oder für die Kom-
pensation von Kohlendioxid und Abfällen benötigt wird. Die-
se vereinheitlichte Landfläche wird mit der verfügbaren Bio-
masse der Erde verglichen. Aus der Gegenüberstellung er-
gibt sich, ob die nachgefragten Ressourcen auf der Erde tat-
sächlich zur Verfügung stehen oder ob die Kapazität der
Erde überschritten wird. 

Derzeit ergibt sich, dass die Menschheit für ihren gegen-
wärtigen Lebensstiel ein Mehrfaches der Erde und der ver-
fügbaren Biomasse beansprucht: Es würden 1,4 »Erden«
gebraucht. Diese Entwicklung wird als »ecological overshoot«
bezeichnet, eine Tendenz die seit 1980 beobachtbar ist. In
der Karte (Abb.1) ist dargestellt, um wie viel Prozent die
verfügbare Biomasse den ökologischen Fußabdruck über-
steigt (Reserve) und vica versa (Defizit). Die Karte zeigt, dass
afrikanische Länder und Südamerika große Biomassere-
serven aufweisen. In Europa zeigt sich lediglich Skandina-
vien nachhaltig. Verdeutlicht wird auch, dass der ökologi-
sche Fußabdruck die Biokapazität in bevölkerungsreichen
Ländern meist übersteigt. Die Daten wurden vom Global
Footprint Network berechnet, die aktuellste Berechnung ist
für das Jahr 2006 durchgeführt worden.1

Die Bemessung der verfügbaren Biomasse der Erde ba-
siert auf der Umrechnung von verschiedenartiger Landflä-
che, wie Agrarfläche, Weideland, Wald, Fischgründen, Wald-
fläche, Baufläche sowie die notwendige Landfläche, um ent-
standenes Kohlendioxid zu absorbieren, auf ein einheitliches
Maß, so genannte globale Hektar. Mit Hilfe dieser Konver-
tierung soll die Unterschiedlichkeit der Biomasse sowie Ab-
weichungen regionaler Produktivität ausgeglichen werden.
Insgesamt stehen 13,4 Milliarden globale Hektar zur Verfü-
gung, dies entspricht 1,8 Hektar pro Kopf. Um den Einfluss
menschlicher Aktivitäten in Landfläche umzurechnen, wer-
den verschiedene Kategorien berücksichtigt: Land, welches
der Mensch zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln benö-
tigt (Weideland, Fischbestände, Anbaufläche), Waldfläche,
Baufläche sowie die notwendige Landfläche, um entstan-
denes Kohlendioxid zu absorbieren.

Da das Konzept der EF stark vereinfachend ist, wurde es
von vielen Seiten kritisiert. Zum einen seien Aggregation und
Gewichtung nicht differenziert genug, zum anderen sei der
Indikator für Länder mit relativ kleiner Fläche verzerrt. Wei-
terhin wird etwa die Hälfte des Fußabdrucks vom Energie-
verbrauch bestimmt, wobei das entstandene CO2 allein
durch die Kohlenstoffspeicherung der Bäume kompensiert
werden kann. Beklagt wird, dass keine landeffizienteren Mög-
lichkeiten, wie die Nutzung von Fläche für mehr erneuerba-
re Energien, berücksichtigt würden. Und schließlich wird be-
mängelt, dass die Politikimplikationen und nationalen Lö-
sungsansätze unklar bleiben. 

Der ökologische Fußabdruck hat nicht den Anspruch, ein
vorausschauendes Konzept zu sein oder konkrete Politik-
empfehlungen zu geben. Vielmehr soll der Zustand der Er-
de verdeutlicht werde. Hierzu wird eine statische Betrach-
tungsweise gewählt, um unsere bisherige Lebensweise zu
erfassen. Der größte Vorteil des EF gegenüber anderen
Nachhaltigkeitindizes liegt in seiner Einfachheit: Landfläche
kann leicht von der Öffentlichkeit verstanden und visuali-
siert werden. Die Botschaft wird klar vermittelt: Das derzei-
tige Konsumverhalten und die Nutzung von erneuerbaren
Ressourcen können nicht im selben Maße fortgesetzt wer-
den. Und schließlich erlaubt die einheitliche Betrachtung,
Ungleichheiten zwischen einzelnen Ländern zu visualisie-
ren und Bewusstsein für den Umgang mit Ressourcen zu
verbessern. 

Literatur

Global Footprint Network (2008), Guidebook to the National Footprint 
Accounts, verfügbar unter: 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/methodology.
Bergh, J. van den und H. Verbruggen (1999), »Spatial sustainability, trade and
indicators: an evaluation of the ›»Ecological Footprint‹«, Ecological Econo-
mics 29, 61–72.

Janina Ketterer und Jana Lippelt

Kurz zum Klima: Schritt für Schritt

1 Weitere Information über Daten und Berechnung sind unter 
www.footprintnetwork.org abrufbar. Für die folgenden Länder stehen nur
Daten für das Jahr 2005 zur Verfügung: Äthiopien, Afghanistan, Bangla-
desch, Bhutan, Brasilien, Burundi, El Salvador, Gabun, Georgien, Indo-
nesien, Jamaika, Kenia, Mazedonien, Malaysia, Mauritius, Mongolei, Mo-
sambik, Nepal, Oman, Papua Neuguinea, Philippinen, Ruanda, Swasiland,
Schweden, Togo, Trinidad u. Tobago, Uganda, Uruguay.
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Das ifo Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft
Deutschlands hat sich im Januar erneut verbessert. Die mo-
mentane Geschäftslage der Unternehmen entspannt sich
weiter. Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im kommen-
den halben Jahr sind die Befragungsteilnehmer zuversicht-
licher als bislang. Die wirtschaftliche Erholung setzt sich zu
Beginn des neuen Jahres fort.

Das ifo Geschäftsklima bessert sich im verarbeitenden Ge-
werbe, im Bauhauptgewerbe und im Großhandel. Im Ein-
zelhandel ist der Geschäftsklimaindex dagegen sehr leicht
gesunken. Besonders deutlich hellt sich das Geschäftskli-
ma im Bauhauptgewerbe auf. Dies geht auf die Erwar-
tungskomponente des Geschäftsklimaindex zurück, die im
Bauhauptgewerbe stark gestiegen ist. Die Geschäftslage
wird von den befragten Bauunternehmen dagegen gering-
fügig schwächer eingeschätzt. Im verarbeitenden Gewerbe
und im Großhandel resultiert die Klimaverbesserung sowohl
aus günstigeren Lagebeurteilungen als auch aus zuver-
sichtlicheren Geschäftserwartungen. Während sich die Ge-
schäftsklimaaufhellung im verarbeitenden Gewerbe und im
Bauhauptgewerbe durch viele Branchen bzw. Sparten zieht,
ist die Entwicklung innerhalb des Einzel- und des Großhan-
dels uneinheitlich. In den Handelsbereichen lässt sich da-
her keine einhellige Entwicklung ablesen.

Das ifo Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirt-
schaft ist im Januar geringfügig gestiegen. Zwar sind die
Vorzeichen für den Arbeitsmarkt weiterhin negativ, doch pla-
nen die Unternehmen deutlich weniger drastische Einschnitte
beim Personal als etwa im vergangenen Sommer. Im ver-
arbeitenden Gewerbe geben die Unternehmen zu Jahres-
beginn nahezu unveränderte Personalplanungen an. Be-
sonders günstig sind die Beschäftigungsperspektiven in der
chemischen Industrie. Kritisch ist die Beschäftigungssitua-
tion dagegen insbesondere im Maschinenbau. Die Maschi-
nenbauer lasten ihre Produktionsanlagen aktuell merklich
schwächer aus als vor einem Jahr. Die Industrie insgesamt
hat die Geräteauslastung dagegen nahezu auf das Niveau
von Januar 2009 hochgefahren. Merklich eingetrübt haben
sich die Beschäftigungsaussichten bei den Pkw-Herstellern.
Im Bauhauptgewerbe sind die befragten Unternehmen hin-
sichtlich der Geschäftsentwicklung in den kommenden Mo-
naten zuversichtlicher und planen auch ihren Personalein-
satz etwas weniger zurückhaltend. Ebenfalls gestiegen ist
das Beschäftigungsbarometer im Großhandel, während es
sich im Einzelhandel kaum verändert hat.

Im verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex
merklich gestiegen. Die Unternehmen bewerten ihre Ge-

Klaus Abberger

ifo Konjunkturtest Januar 2010 in Kürze1

1 Die ausführlichen Ergebnisse des ifo Konjunkturtests, Ergebnisse von
Unternehmensbefragungen in den anderen EU-Ländern sowie des 
Ifo World Economic Survey (WES) werden in den »ifo Konjunkturpers-
pektiven« veröffentlicht. Die Zeitschrift kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr
abonniert werden.
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Quelle: ifo Konjunkturtest.

Abb. 2

Quelle: ifo Konjunkturtest.

Quelle: ifo Konjunkturtest.

Abb. 3
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schäftslage zum achten Mal in Folge weniger schlecht. Ih-
re Geschäftserwartungen haben sich ebenfalls weiter auf-
gehellt. Das Geschäftsklima hat sich in allen drei Haupt-
gruppen verbessert – bei den Vorleistungsgüterherstellern,
den Investitionsgüterherstellern und den Konsumgüterpro-
duzenten. Das Muster der Veränderung ist ebenfalls ähn-
lich: Sowohl die Geschäftslage als auch die Geschäftspers-
pektiven stufen die Befragungsteilnehmer jeweils günstiger
ein. Zudem sind die Befragungsteilnehmer in allen Haupt-
gruppen mit ihren Auftragsreserven nicht mehr ganz so un-
zufrieden. Im Auslandsgeschäft rechnen die Unternehmen
mit einer deutlichen Belebung. Im Vergleich zu der Situa-
tion im Herbst schätzen die Exporteure ihre Wettbewerbs-
position sowohl innerhalb der EU als auch außerhalb bes-
ser ein. Insbesondere die chemische Industrie und der Fahr-
zeugbau sehen ihre internationale Wettbewerbsposition ge-
stärkt. Die Maschinen und Anlagen lasten die Industriefir-
men insgesamt zwar weiterhin unterdurchschnittlich, aber
stärker als im vergangenen Herbst aus. Die Vorleistungs-
güterhersteller und die Konsumgüterproduzenten setzen
derzeit ihre vorhandenen Geräte etwas stärker ein als zur
selben Zeit des Vorjahres. Dagegen liegt die Kapazitäts-
auslastung bei den Investitionsgüterherstellern trotz einer
Erhöhung im Vergleich zum Herbst weiterhin deutlich unter
der Auslastung des vergleichbaren Vorjahresmonats. 

Im Bauhauptgewerbe ist der Geschäftsklimaindex kräftig
gestiegen. Die befragten Bauunternehmen bewerten zwar
ihre derzeitige Geschäftssituation minimal ungünstiger als
im Dezember, hinsichtlich der Geschäfte in der nahen Zu-
kunft sind sie aber deutlich weniger skeptisch. Aktuell klagt
jedoch ein großer Teil der Unternehmen über witterungsbe-
dingte Behinderungen der Bautätigkeit. Dafür sind sie mit
ihren vorhandenen Auftragsreserven aber merklich weniger
unzufrieden als im Dezember und rechnen mit einer nicht
mehr ganz so schlechten Entwicklung der Bautätigkeit in
den kommenden Monaten. Das Geschäftsklima hat sich so-
wohl im Tiefbau als auch im Hochbau gebessert. In beiden
Sparten ist die Geräteauslastung jedoch aktuell niedriger als
im Dezember und liegt klar unter dem Auslastungsgrad des
Januars im vergangenen Jahr. Die Klagen über zu geringe
Auftragsbestände haben jedoch in beiden Sparten abge-
nommen. Speziell im Straßenbau und im Wohnungsbau hat
die Reichweite der Auftragsreserven zugenommen. Die We-
sensart der Geschäftsklimaveränderung – etwas ungünsti-
gere Geschäftslage und erheblich weniger skeptische Ge-
schäftserwartungen – zeigt sich sowohl im Tiefbau als auch
in den Hochbausparten öffentlicher Hochbau, gewerblicher
Hochbau und Wohnungsbau.

Das Geschäftsklima im Großhandel hat sich weiter aufge-
hellt. Die Befragungsteilnehmer sind mit ihrer Geschäftsla-
ge erneut zufriedener. Zudem blicken sie weniger kritisch auf
die Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr und
planen in den nächsten Monaten etwas häufiger Preisauf-
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Quelle: ifo Konjunkturtest.
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schläge. Innerhalb des Großhandels zeigt sich jedoch keine
einheitliche Tendenz. Im Konsumgütergroßhandel hat sich
das Geschäftsklima lediglich leicht gebessert. Ihre gegen-
wärtige Geschäftssituation bewerten die Großhändler in die-
sem Bereich ungünstiger als im Dezember. Der Lagerdruck
hat aktuell wieder etwas zugenommen. Hinsichtlich der Ge-
schäftsentwicklung in der nahen Zukunft sind sie aber we-
niger reserviert. Die Befragungsteilnehmer im Produktions-
verbindungshandel berichten dagegen von einer spürbar we-
niger schlechten Geschäftslage. Die weitere Geschäftsent-
wicklung schätzen sie unverändert verhalten ein. Sie rech-
nen aber damit, in den nächsten Monaten vermehrt Preis-
anhebungen vornehmen zu können. Wobei insbesondere
die Händler mit Vorprodukten ihre Verkaufspreise nach oben
anpassen wollen. Die Geschäftsklimaaufhellung im Produk-
tionsverbindungshandel resultiert im Wesentlichen aus dem
Vorprodukthandel. Dagegen hat sich das Geschäftsklima im
Großhandel mit Investitionsgütern spürbar abgekühlt. So-
wohl die Geschäftslage als auch die Geschäftsperspekti-
ven sehen die Teilnehmer hier kritischer. Deutlich gesunken
ist der Geschäftsklimaindex im Kfz-Großhandel. Die Ge-
schäftserwartungen der Befragungsteilnehmer sind hier deut-
lich skeptischer als im Vormonat. In den baunahen Groß-
handelsbereichen ist der Geschäftsklimaindex vorwiegend
gesunken. In den beiden Bereichen Elektroinstallationszu-
behör sowie Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmit-
tel und Sanitärkeramik hat sich das Geschäftsklima merk-
lich eingetrübt. Einzig im Bereich Installationsbedarf für Gas,
Wasser, Heizung hat sich das Geschäftsklima nach einer
deutlichen Abkühlung im Vormonat wieder etwas erholt.

Die Einzelhändler berichten von einer nahezu unveränder-
ten aktuellen Geschäftslage. Die Entwicklung im nächsten
halben Jahr schätzen sie geringfügig zurückhaltender ein als
im Dezember. Das Geschäftsklima hat sich im Einzelhandel
daher kaum verändert. Allerdings unterscheiden sich die Ent-
wicklungen im Verbrauchs- und Gebrauchsgüterhandel. Die
Einzelhändler mit Verbrauchsgütern bewerten ihre Ge-
schäftslage günstiger als im Vormonat und sehen der wei-
teren Geschäftsentwicklung weniger kritisch entgegen. Das
Geschäftsklima hat sich aufgehellt. Dagegen hat sich das
Geschäftsklima im Einzelhandel mit Gebrauchsgütern etwas
eingetrübt. Die Befragungsteilnehmer bewerten ihre au-
genblickliche Geschäftslage zwar ähnlich wie im Dezem-
ber, ihre Erwartungen haben sie aber nach einer deutlichen
günstigeren Einschätzung der Perspektiven im Vormonat
wieder etwas reduziert. Die Lagerüberhänge haben sich je-
doch sowohl bei den Verbrauch- als auch den Gebrauchs-
güterhändlern etwas erhöht. Im Einzelhandel mit Kfz hat sich
das Geschäftsklima empfindlich abgekühlt. Die befragten
Unternehmen berichten von einer merklich schlechteren Ge-
schäftlsage. Auch hinsichtlich der Geschäfte in der nahen
Zukunft sind sie pessimistischer als bislang. Der Anteil der
Unternehmen, die Preisabschläge planen, hat weiter zuge-
nommen. 

Das ifo Geschäftsklima für das Dienstleistungsgewerbe2

hat sich im Januar geringfügig verschlechtert. Allerdings be-
endete der Indikator im Dezember das vergangene Jahr
mit einem Jahreshöchststand. Im Januar beurteilen die be-
fragten Dienstleister ihre momentane Geschäftslage wie-
der etwas ungünstiger. Die Geschäftsentwicklung im kom-
menden halben Jahr schätzen sie dagegen zuversichtlicher
ein als bislang. Den Personaleinsatz planen sie erneut we-
niger zurückhaltend. Im Bereich Güterverkehr hellt sich das
Geschäftsklima weiter auf. Die Geschäftslage der Unter-
nehmen ist weniger schlecht als im vergangenen Monat, und
die Umfrageteilnehmer blicken zuversichtlicher auf die Ge-
schäftsentwicklung im kommenden halben Jahr. Sie rech-
nen mit einem Anziehen der Nachfrage nach ihren Leistun-
gen. Ebenfalls weiter gebessert hat sich das Geschäftskli-
ma im Bereich Werbung. Die Unternehmen sind nun zufrie-
den mit ihrer Geschäftssituation und erwarten in der nahen
Zukunft einen deutlich positiveren Geschäftsverlauf. Die
Nachfrage nach ihren Leistungen wird nach Ansicht der Wer-
beunternehmen in den nächsten Monaten merklich lebhaf-
ter. In der Unternehmens- und Public-Relations-Beratung
hat sich das Geschäftsklima dagegen wieder etwas einge-
trübt. Die Berater sind mit ihrer momentanen Geschäftsla-
ge weniger zufrieden als im Vormonat, und ihre Geschäfts-
erwartungen für das nächste halbe Jahr sind nicht ganz so
optimistisch wie zuletzt. Die DV-Dienstleister berichten von
einer besseren Geschäftslage. Die weitere Geschäftsent-
wicklung schätzen sie fast genauso zuversichtlich ein wie im
vergangenen Monat. Die Tendenz zur Aufstockung der Mit-
arbeiterzahl hat geringfügig zugenommen. 

57

2 In den Ergebnissen für die »gewerbliche Wirtschaft« nicht enthalten.
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Sendereihe bei BRalpha, Januar bis April 2010

Wir alle sind bestrebt, den Klimawandel aufzuhalten, und strengen uns an, dieses Ziel zu erreichen. Aber vie-
les von dem, was heute unter dem Schlagwort »Umweltschutz« getan wird und wofür Milliarden ausgege-
ben werden, wirkt überhaupt nicht, manches ist ethisch kaum vertretbar, manches unnötig teuer, und man-
ches bewirkt sogar das Gegenteil dessen, was intendiert wurde. Es droht das grüne Paradoxon. Dies ist das
Ergebnis einer umfassenden Analyse der globalen Umweltpolitik durch den Präsidenten des Münchner 
ifo Instituts, Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Werner Sinn.

Sinn analysiert die klimapolitischen Maßnahmen Deutschlands, Europas und anderer Gebiete dieser Erde,
um zu prüfen, inwieweit sie den Herausforderung gewachsen sind. Dabei stellt er die Ziele der Klimapolitik
nicht in Frage, zeigt aber, dass die Instrumente der Politik großenteils unwirksam und kontraproduktiv sind,
weil sie wichtige ökonomische Wirkungsmechanismen missachten. 

In einer zwölfteiligen Serie bei BRalpha werden diese zentralen Thesen zur Klimapolitik vorgestellt und dis-
kutiert. 

Die Sendezeit ist immer donnerstags um 16.00 Uhr.

HANS-WERNER

SINN

VORTRAGSREIHE

D A S G R Ü N E
PARADOXON
THESEN ZUM KLIMAWANDEL
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